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Stand April 2025 

Preisblatt easy business basic  

(Entgeltplan 2A3) 

Folgende Leistungen sind kostenlos inkludiert 

 
Kontoführung  GRATIS 

Buchungspositionen 
 

Elektronische Transaktion € 0,35 

Automatentransaktion1) € 0,90 

Manuelle und Schaltertransaktion € 4,00 

Scheckeinreichungen € 1,30 

0,30 ‰ (Promille) von der größeren Umsatzseite (entweder ist dies der 
Haben- oder Sollumsatz), Anlastung pro Quartal, mind.  € 6,00 p.m. 

Sonstige Leistungen  

easy business karte (Debitkarte)  € 28,08 p.a. 

Nachbestellung easy business karte (Debitkarte)  € 8,12 

Versand easy business karte (Debitkarte) ins Ausland € 25,00 

Bargeldabhebung mit easy business karte (Debitkarte) außerhalb des 
Euroraums € 1,82 + 0,75% vom Behebungsbetrag 

Handelskassentransaktionen und Online Shops außerhalb des 
Euroraums              € 1,09 + 0,75 % vom Umsatzbetrag 

Sperre easy business karte (Debitkarte) gratis 

Kostenersatz für monatliche Zusendung Kontoauszug per Post € 2,30 + Porto 

Kostenersatz für Duplikatsauszug € 3,50 + Porto 

Scheck-Vordrucke € 0,43/Stk.+ Porto 

Scheckkopie € 5,20 

Barauszahlungen in einer BAWAG Filiale € 1,52 

Bareinzahlungen in einer BAWAG Filiale € 13,90 

Entgelt für Bareinzahlungen in einer BAWAG Filiale und Cash-In 
Service am Schalter 

Bareinzahlungs-Service am SB Gerät in einer BAWAG Filiale: 0,75‰ 
(Promille) vom Einzahlungsbetrag 

 
€ 13,90 
mind. € 0,90 
max. € 5,00 

Die Spesen für die Münzzählungen in BAWAG Filialen entnehmen Sie 
bitte der Übersicht bei den entsprechenden Geräten. 

 

  
Manuelle Durchführung/Nachbearbeitung von Überweisungen                   € 5,00 

Eröffnung/Änderung/Schließung von Abschöpfungsaufträgen/ 
Daueraufträgen/Lastschriftaufträgen (manuell) € 5,00 

Buchungsbelegkopie nach Buchung pro Belegseite € 5,20 

Bankbestätigung (inkl. Versandporto) € 15,00 

Bonitätsauskunft Institutsvermerk € 30,00 

Bestätigung institutsfremde Formulare € 30,00 

Nichtdurchführung mangels Deckung:  

Dauer-/Lastschriften, Überweisung 
€ 7,60 + Porto 

Rückleitung Lastschrift auf Kundenwunsch € 7,60 

Kontoschließungsentgelt easy business basic € 25,00 

Befreiungserklärung für KESt € 6,45 

Einzahlungsbestätigung für Stamm- und Grundkapital € 55,00 

Saldobestätigung bei einem Konto bzw. Produkt € 100,00 
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Saldobestätigung bei mehreren Konten bzw. Produkten, mind. € 150,00 

Zahlscheine ohne Allonge € 0,08 + Porto 

Zahlungserinnerung € 15,00 

1. Mahnung € 20,00 

jede weitere Mahnung € 50,00 

Entgelt für Meldeanfragen € 50,00 

Entgelt für Rechtsfallbearbeitung € 100,00 

Abrechnungsentgelt Todesfall € 150,00 

Besonderer Arbeitsaufwand pro Stunde  € 60,00 

fremde Spesen (z.B. für Behebungen bei institutsfremden Bankomaten) werden weiterbelastet. 

Zinsen – Bereitstellungsentgelt 

Zinsen bei Guthaben 0,00 % p.a. 

Zinsen bei Überziehung 12,75 % p.a.2) 

Zinsen bei vereinbartem Kreditrahmen individuelle Vereinbarung – bonitätsabhängig 

Bereitstellungsentgelt vom Kreditrahmen 0,25 % p.Q. 
min. € 25,00 

Business Banking  

EBICS/EBICS Web Nutzungsentgelt pro Monat €     7,50 

Nachbestellung Initial Admin Yubikey €   60,00 

(Nach-)Bestellung einer cardTAN Autorisierungskarte €   15,00 

EBICS Web Online Schulung € 200,00 

Einrichtung EBICS € 110,00 

Einrichtung EBICS Web € 170,00 

Erweiterung EBICS auf EBICS Web €   60,00 

Elektron. Spesenaufstellung CAMT 086  

für 1 Konto €   50,00 

für bis zu 10 Konten                                       €   75,00 

für bis zu 30 Konten                                           € 150,00 

für > 30 Konten                                           € 225,00 

Sperren 
 

Sonstige Sperren                                                                                            € 25,00 

Gerichtliche Pfändung € 24,40 

Eilaufträge  

Eilüberweisung € 15,00 

Eilauftrag per MT-101 Service € 15,00 

Elektronische Eilüberweisung €   6,50 

Auslandszahlungsverkehr-Transferentgelt  

Die Konditionenübersicht mit allen Details (inkl. Nachforschungen im AZV) finden Sie auf www.easybank.at. 
 

1) Nutzung von Automaten für Scan von Zahlungsanweisungen und Barauszahlungen am Geldautomaten (in der BAWAG Selbstbedienungszone und an Geldautomaten in 
der EU und EUR). Nicht umfasst sind allenfalls vom Kunden mit Dritten für Barauszahlungen an Geldautomaten im In- oder Ausland vereinbarte Entgelte. Ausgenommen 
sind auch Bareinzahlungen. 

2) Bei Überziehung über das vereinbarte Limit hinaus werden zusätzlich 5,0 % p.a. in Anrechnung gebracht. 
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Besondere Bedingungen für eBanking 

 

1. Allgemeines 
1.1. Nutzung des easybank electronic banking (im 
Folgenden „eBanking“) 
easybank eBanking kann über unterschiedliche Zugangsmedien 
genutzt werden: 
 
easy internetbanking ermöglicht dem Kunden, bei Einhaltung 
der in diesen Bedingungen vereinbarten Voraussetzungen, über 
Endgeräte mit Internetzugang über einen Browser Abfragen zu 
tätigen (z.B. Kontostand, Umsätze) und Aufträge zu erteilen (z.B. 
Zahlungsaufträge) sowie rechtsverbindliche Willenserklärungen 
und sonstige Erklärungen abzugeben. 
Beim easy internetbanking handelt es sich um Internetbanking 
im Sinne der Anlage zur Verbraucherzahlungskonto-
Diensteverordnung (BGBl II Nr. 60/2018). 

easy telefonbanking ermöglicht dem Kunden, durch Eingabe 
oder Bekanntgabe der persönlichen Identifikationsmerkmale 
telefonisch Abfragen zu tätigen, Aufträge zu erteilen und 
rechtsverbindliche Willenserklärungen sowie sonstige 
Erklärungen abzugeben. 
Die Folgenummer ist eine von der easybank für das easy 
telefonbanking vorgegebene Ziffernkombination, die vom 
Kunden nicht verändert werden kann. 
Bei Nutzung von easy telefonbanking erfolgen zu 
Beweiszwecken Gesprächsaufzeichnungen. 
 
easy internetbanking per eps Online-Überweisung 
ermöglicht dem Kunden, durch Eingabe der persönlichen 
Identifikationsmerkmale Aufträge zu erteilen. 
 
1.2. Begriffsbestimmungen 
Bank 
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und 
Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft (im 
Folgenden „Bank“). easybank ist eine eigene Marke der BAWAG 
P.S.K. 
 
eBanking Funktionsumfang 
Im eBanking hat der Kunde die Möglichkeit, Abfragen zu tätigen 
(z.B. Kontostand, Kontoauszüge, Kreditkartenabrechnungen), 
Aufträge zu erteilen (z.B. Zahlungsaufträge, Wertpapierorders), 
und rechtsverbindliche Willenserklärungen (z.B. 
Produkteröffnungen, easy karte Limitänderung) sowie sonstige 
Erklärungen (z.B. Bekanntgabe seiner geänderten Adressdaten) 
abzugeben. Je nach Zugangsweg (Internet, easybankApp, 
Telefon oder eps Online-Überweisung) stehen dem Kunden 
abhängig vom Stand der technischen Entwicklung der 
zugrundeliegenden Applikation alle oder einzelne Funktionen zur 
Verfügung. 

easybank App 
Die easybank App ist eine App der easybank, die es dem Kunden 
ermöglicht, über ein mobiles Endgerät (z.B. Smartphone) 
Abfragen zu tätigen (z.B. Kontostand, Umsätze) und Aufträge zu 
erteilen (z.B. Zahlungsaufträge) sowie rechtsverbindliche 
Willenserklärungen und sonstige Erklärungen abzugeben und 
Aufträge im eBanking per Internet freizugeben. 
 
Der Kunde kann seine E-Mail-Adresse und das Passwort, welche 
er in der easybank App angegeben bzw. festgelegt hat, für den 
Zugang zum eBanking als Alternative zu Verfügernummer und 
PIN verwenden. 

Verfügernummer 
Jeder von der easybank zur Nutzung des eBankings akzeptierte 
Kunde erhält nach Abschluss der Teilnahmevereinbarung von 
der easybank eine mehrstellige Verfügernummer. Die 
Verfügernummer kann vom Kunden nicht geändert werden. 
 

PIN 
Die persönliche Identifikationsnummer (PIN) ist ein von der 
easybank vorgegebenes Identifikationsmerkmal, das vom Kunden 
jederzeit geändert werden kann. Die PIN dient der Legitimierung 
des Kunden beim eBanking und dem Einstieg in das eBanking. 

E-Mail-Adresse 
Die E-Mail-Adresse ist die vom Kunden bei der Registrierung in der 
easybank App angegebene E-Mail-Adresse des Kunden. Für den 
Zugang zum easy internetbanking mit der E-Mail-Adresse muss 
der Kunde zusätzlich sein im Rahmen der Registrierung in der 
easybank App festgelegtes Passwort eingeben. Die E-Mail-
Adresse kann vom Kunden in der easybank App geändert werden. 

Passwort 
Das Passwort ist das vom Kunden bei der Registrierung in der 
easybank App festgelegte Geheimwort (Kombination aus Zeichen). 
Das Passwort ist ein persönliches Identifikationsmerkmal des 
Kunden, welches bei zusätzlicher Angabe der E-Mail-Adresse der 
Identifizierung des Kunden beim easy internetbanking dient. Das 
Passwort kann vom Kunden in der easybank App geändert werden. 

TAN 
Für die Erteilung von Aufträgen sowie für die Abgabe von 
rechtsverbindlichen Willenserklärungen oder sonstigen 
Erklärungen ist neben Verfügernummer und PIN oder neben E-
Mail-Adresse und Passwort auch die Eingabe einer einmalig 
verwendbaren Transaktionsnummer (TAN) erforderlich. 

mobileTAN 
Beim mobileTAN-Verfahren wird bei Aufträgen und 
rechtsverbindlichen Willenserklärungen sowie sonstigen 
Erklärungen die Eingabe einer TAN verlangt, die von der Bank an 
die vom Kunden für die Zwecke der Zustellung der mobile TAN 
bekannt gegebene Mobiltelefonnummer per SMS gesendet wird. 
In der SMS werden mit der mobileTAN zum Zweck der Kontrolle 
auch Angaben über den zu autorisierenden Auftrag (z.B. IBAN des 
Empfängers) oder über die rechtsverbindliche Willenserklärung 
bzw. sonstige Erklärung übermittelt. Bei nicht korrekter Eingabe 
der mobileTAN verliert die mobileTAN ihre Gültigkeit und es wird 
diese nicht durchgeführte Transaktion von der easybank als 
Fehlversuch registriert. 
 
App PIN  
Die App PIN ist die vom Kunden nach der Registrierung in der 
easybank App festgelegte Geheimzahl. Die Erteilung von 
Aufträgen sowie die Abgabe von rechtsverbindlichen 
Willenserklärungen oder sonstigen Erklärungen und Freigaben 
von Aufträgen im eBanking per Internet erfolgt durch die Eingabe 
der App PIN. Zum Zweck der Kontrolle durch den Kunden werden 
dazu Details über den zu autorisierenden Auftrag (z.B. IBAN des 
Empfängers und der Betrag des Zahlungsvorgangs) oder über die 
rechtsverbindliche Willenserklärung bzw. sonstige Erklärung 
angezeigt. Die App PIN kann vom Kunden in der easybank App 
geändert werden. 

Persönliche Identifikationsmerkmale 
Persönliche Identifikationsmerkmale dienen der Überprüfung der 
Identität einer Person, die auf das easybank eBanking oder die 
easybank App zugreift. Zu den persönlichen 
Identifikationsmerkmalen gehören Verfügernummer, PIN, 
Passwort, App PIN und TANs, sowie die Folgenummer für easy 
telefonbanking. 

Authentifizierungscode 
Der Authentifizierungscode ist ein Code, der bei starker 
Kundenauthentifizierung im Sinne der Delegierten Verordnung 
(EU) 2018/389 generiert wird und mit dem zu autorisierenden 
Schritt (z.B. mit dem zu autorisierenden Auftrag oder mit der 
abzugebenden Willenserklärung des Kunden) dynamisch verlinkt 

Fassung November 2023 
Diese BB eBanking sind aus Gründen der leichteren Lesbarkeit nicht geschlechterspezifisch formuliert und gelten in gleicher Weise 
für alle Geschlechter. 
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ist. Die Zustellung des Authentifizierungscodes erfolgt an die 
vom Kunden bekannt gegebene Mobiltelefonnummer per SMS. 
Eine Freigabe per easybank App kann den 
Authentifizierungscode ersetzen. 

Starke Kundenauthentifizierung 
Die starke Kundenauthentifizierung ist das in der Delegierten 
Verordnung (EU) 2018/389 geregelte Verfahren zur starken 
Kundenauthentifizierung. 
 
1.3. Hinweis auf Sorgfaltspflichten des Kunden 
Zu den vorstehend definierten Legitimations- und 
Autorisierungsmerkmalen im Rahmen des eBanking enthält 
Punkt 3 Sorgfaltspflichten und empfohlene 
Sicherheitsmaßnahmen. 
 
1.4. Voraussetzung zur Teilnahme am eBanking 
Die Möglichkeit zur Nutzung des eBanking setzt das Bestehen 
einer Geschäftsbeziehung und eine diesbezügliche 
Vereinbarung zwischen dem Kunden und der Bank voraus. Wird 
in dieser Vereinbarung die Geltung der BB eBanking vereinbart, 
regeln die BB eBanking die Legitimation des Kunden und die 
Autorisierung der Funktionen (wie in Punkt 1.2 definiert) sowie 
zusammenhängende Bereiche wie etwa Sorgfaltspflichten des 
Kunden. Die Geschäftsbeziehung an sich wird durch den ihr 
zugrunde liegenden Vertrag (etwa Kontovertrag) und die für sie 
geltenden Geschäftsbedingungen geregelt. 
 
2. Zugangsberechtigung / Abwicklung 
2.1. Allgemeines – Aufträge und Erklärungen 
(1) Zugang zum eBanking erhalten nur Kunden, die sich durch 
die Eingabe ihrer persönlichen Identifikationsmerkmale legitimiert 
haben. Die zusätzliche Eingabe eines Authentifizierungscodes 
oder – wenn der Kunde die easybank App verwendet – die 
Freigabe in der App für den Zugang zum eBanking ist dann 
erforderlich, wenn seit der letzten starken 
Kundenauthentifizierung mehr als 90 Tage verstrichen sind, oder 
wenn der Kunde das erste Mal auf sein Zahlungskonto zugreift. 
 
(2) Die Erteilung von Aufträgen und die Abgabe 
rechtsverbindlicher Willenserklärungen oder sonstiger 
Erklärungen erfolgt durch die Eingabe einer einmal 
verwendbaren Transaktionsnummer (TAN) oder – wenn der 
Kunde die easybank App verwendet – die Freigabe in der App. 
 
(3) Die Abgabe rechtsverbindlicher Willenserklärungen durch 
den Kunden kann auch dadurch erfolgen, dass der Kunde nach 
seiner Legitimation im Rahmen der Anmeldung zum eBanking 
ein ihm von der Bank ausdrücklich unterbreitetes Anbot dadurch 
annimmt, dass er die Annahme erklärt (etwa durch das Anklicken 
einer Box zu seiner Einverständniserklärung) und er seine 
Annahme danach bestätigt (etwa durch das Betätigen eines 
Buttons); auf diese Weise kann der Kunde auch sonstige 
Erklärungen abgeben. 
 
(4) Die easybank ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, 
Überweisungen eines Kunden unter den Voraussetzungen der 
Art 13 bis 18 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/389 auch 
ohne Autorisierung durch eine TAN durchzuführen. 
 
(5) Die Entgegennahme von Aufträgen und 
rechtsverbindlichen Willenserklärungen gilt nicht als 
Durchführungsbestätigung. 
 
2.2. Kommunikationsberechtigte 
Der Kontoinhaber ist berechtigt, die Teilnahme am eBanking für 
Kommunikationsberechtigte zu beantragen. Der 
Kommunikationsberechtigte hat unter denselben 
Voraussetzungen wie der Kunde Zugang zum eBanking. Der 
Kommunikationsberechtigte ist berechtigt, im eBanking Abfragen 
(z.B. Kontostand, Kontoauszüge) zu tätigen und Aufträge im 
eBanking vorzubereiten. Der Kommunikationsberechtigte kann 
weder Aufträge im Namen des Kontoinhabers erteilen noch 
rechtsverbindliche Willenserklärungen oder sonstige 
Erklärungen für den Kontoinhaber abgeben. Der 
Kommunikationsberechtigte ist berechtigt, seine persönlichen 
Daten im eBanking zu ändern. Die in diesen BB eBanking 
enthaltenen Regelungen betreffen Kommunikationsberechtigte 

im gleichen Maße wie Kunden, außer dies würde zu einer 
Überschreitung des Berechtigungsumfangs des 
Kommunikationsberechtigten führen. 
 
3. Sorgfaltspflichten und empfohlene Sicherheitsmaßnahmen 
3.1. Einhaltung und Rechtsfolgen 
Jeder Kunde ist zur Einhaltung der in Punkt 3.2 enthaltenen 
Sorgfaltspflichten verpflichtet. Kunden, die Unternehmer sind, sind 
zusätzlich zur Einhaltung der in Punkt 3.3 empfohlenen 
Sicherheitsmaßnahmen verpflichtet. Kunden, die Verbraucher 
sind, empfiehlt die easybank die Einhaltung der empfohlenen 
Sicherheitsmaßnahmen, ohne dass Verbraucher zur Einhaltung 
verpflichtet sind. Eine Verletzung dieser Verpflichtungen kann 
gemäß Punkt 7 (im Verhältnis zu Verbrauchern) bzw. Punkt 8 (im 
Verhältnis zu Unternehmern) zu Schadenersatzpflichten des 
Kunden oder zum Entfall bzw. zur Minderung seiner 
Schadenersatzansprüche gegenüber der easybank führen. 
 
3.2. Sorgfaltspflichten 
3.2.1. Geheimhaltungs- und Sperrverpflichtung 
(1) Der Kunde hat seine persönlichen 
Identifikationsmerkmale geheim zu halten und darf diese nicht an 
unbefugte Dritte weitergeben; die E-Mail-Adresse ist von der 
Geheimhaltungsverpflichtung ausgenommen. Die Weitergabe der 
persönlichen Identifikationsmerkmale an 
Zahlungsauslösedienstleister und Kontoinformationsdienstleister 
ist jedoch zulässig, soweit sie erforderlich ist, damit diese ihre 
Dienstleistungen für den Kunden erbringen können. 
 
(2) Der Kunde ist verpflichtet, größte Sorgfalt bei 
Aufbewahrung und Verwendung seiner persönlichen 
Identifikationsmerkmale walten zu lassen, um einen 
missbräuchlichen Zugriff zu den Bankgeschäften, für die das 
eBanking eingerichtet wurde, zu vermeiden. Der Kunde hat 
insbesondere darauf zu achten, dass bei Verwendung der 
persönlichen Identifikationsmerkmale diese nicht ausgespäht 
werden können. Er darf sie weder auf dem Gerät, von dem aus er 
in sein eBanking einsteigt, noch in seinem mobilen Endgerät, in 
welches Identifikationsmerkmale zugestellt werden (etwa in einer 
App für Notizen), notieren bzw. speichern. 
 
(3) Bei Verlust oder Diebstahl von persönlichen 
Identifikationsmerkmalen, sowie dann, wenn der Kunde von einer 
missbräuchlichen Verwendung oder einer sonstigen nicht 
autorisierten Nutzung des eBanking Kenntnis erlangt hat, hat der 
Kunde unverzüglich die Sperre des Zugangs zum eBanking zu 
veranlassen. 

3.2.2. Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit der Nutzung 
von eBanking mit mobileTAN 
(1) Die per SMS übermittelten Daten sind vom Kunden 
vor Verwendung der mobilen TAN auf ihre Richtigkeit zu 
überprüfen. Nur bei Übereinstimmung der per SMS übermittelten 
Daten mit dem gewünschten Auftrag bzw. der gewünschten 
rechtsverbindlichen Willenserklärung darf die mobileTAN zur 
Auftragsbestätigung verwendet werden. 
 
(2) Eine Änderung der zum Empfang von mobilen TANs 
bekannt gegebenen Mobiltelefonnummer ist vom Kunden 
entweder selbst im eBanking vorzunehmen oder durch 
Bekanntgabe an die easybank zu veranlassen. Die technische 
Einrichtung zum korrekten Empfang der SMS und die daraus 
entstehenden Kosten fallen in den Verantwortungsbereich des 
Kunden. 
 
3.2.3. Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit der Nutzung 
von eBanking und Freigabe über die easybank App 
(1) Die in der easybank App nach der Eingabe durch den Kunden 
angezeigten Daten sind vom Kunden vor der Verwendung der App 
PIN auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Nur bei 
Übereinstimmung der in der easybank App angezeigten Daten mit 
dem gewünschten Auftrag bzw. der gewünschten 
rechtsverbindlichen Willenserklärung oder sonstigen Erklärung 
oder Freigabe darf die App PIN zur Erteilung von Aufträgen, zur 
Abgabe von Erklärungen oder zur Freigabe von Aufträgen im 
eBanking verwendet werden. 
 



Seite 3 von 5 

 
 

 
  

 

3.3. Empfohlene Sicherheitsmaßnahmen bei der 
Nutzung von eBanking 
(1) Dem Kunden wird empfohlen, die PIN regelmäßig, 
spätestens alle zwei Monate, selbstständig zu ändern. 

 
(2) Dem Kunden wird empfohlen, bei Verlust oder 
Diebstahl des mobilen Endgeräts, auf welches er 
Identifikationsmerkmale erhält oder auf welchem die easybank 
App installiert ist, unverzüglich die Sperre seines eBanking 
Zugangs und des mobilen Freigabeverfahrens mittels TAN-
Verfahrens oder über die easybank App zu veranlassen. 

 
(3) Dem Kunden wird empfohlen, unverzüglich die 
Sperre des Zugangs zum eBanking zu veranlassen, wenn Anlass 
zur Befürchtung besteht, dass unbefugte Dritte Kenntnis von den 
persönlichen Identifikationsmerkmalen (mit Ausnahme der E-
Mail-Adresse) erlangt haben, oder wenn sonstige Umstände 
vorliegen, die einem unbefugten Dritten den Missbrauch 
ermöglichen könnten. 

 
(4) Dem Kunden wird empfohlen, seinen Computer 
hinsichtlich Risiken aus dem Internet abzusichern, insbesondere 
eine Firewall und einen aktuellen Virenschutz zu verwenden und 
diese am aktuellen Stand zu halten, sowie Sicherheitsupdates 
seines Betriebssystems durchzuführen. 

 
(5) Dem Kunden wird empfohlen, nur Apps aus den 
geschützten Stores der jeweiligen Anbieter (z.B. Apple App 
Store, Google Play Store, HUAWEI AppGallery) zu installieren. 

 
(6) Um ganz sicher zu sein, dass der Kunde mit der 
Bank verbunden ist, wird dem Kunden empfohlen, nach 
Möglichkeit die Zertifikatsinformationen der Transport Layer 
Security (TLS)- Verschlüsselung auf folgenden Inhalt hin zu 
überprüfen: Eigentümer/Ausgestellt für: ebanking.easybank.at, 
Aussteller/Ausgestellt von: Entrust Certification Authority. 
 
4. Sperre 
Achtung: Der Zugang zum eBanking wird automatisch 
vorübergehend gesperrt, wenn während eines Zugriffs dreimal 
aufeinanderfolgend das Passwort falsch eingegeben wurde. 
Nach der automatischen Aufhebung der ersten 
vorübergehenden Sperre kommt es nach erneuter zweimaliger 
aufeinanderfolgender falscher Eingabe des Passworts zu einer 
zweiten vorübergehenden Sperre. Nach Aufhebung der zweiten 
vorübergehenden Sperre kommt es bei jeder weiteren falschen 
Eingabe des Passworts jeweils zu einer erneuten 
vorübergehenden Sperre. Die maximale Gesamtanzahl der 
falschen Eingaben des Passworts, die zu einer 
vorübergehenden Sperre führt, ist neun. Nach der zehnten 
falschen Eingabe des Passworts wird der Zugang zum eBanking 
automatisch dauerhaft gesperrt. Die easybank wird dem Kunden 
unverzüglich die Dauer der jeweiligen vorübergehenden Sperre 
bekanntgeben. 
 
Der Zugang zum eBanking wird automatisch dauerhaft gesperrt, 
wenn während eines Zugriffes viermal aufeinanderfolgend die 
PIN oder TANs falsch eingegeben wurden. Der Zugang zur 
easybank App wird automatisch dauerhaft gesperrt, wenn die 
App PIN viermal aufeinanderfolgend falsch eingegeben wurde. 
 
Der Kunde kann den Zugang zum eBanking auch selbst sperren, 
indem er viermal aufeinanderfolgend die PIN oder einen TAN 
falsch eingibt. Der Kunde kann die Sperre des Zugangs zur 
easybank App durch die viermalige aufeinanderfolgende falsche 
Eingabe der App PIN selbst vornehmen oder jederzeit 
telefonisch unter +43 (0) 5 70 05-500 veranlassen. 
 
(1) Der Kunde kann die Sperre des Zuganges zum eBanking 
telefonisch unter +43 (0) 5 70 05-500 veranlassen, wobei sich 
der Kunde mittels Namen, Verfügernummer und IBAN bzw. Teile 
davon zu legitimieren hat. 
 
(2) Die Aufhebung einer solchen Sperre ist nur durch den 
Kunden selbst schriftlich oder telefonisch +43 (0)5 70 05-500 
unter Angabe einer gültigen TAN möglich, wobei sich der Kunde 
entsprechend zu legitimieren hat. 

 
(3) Die easybank ist berechtigt, das eBanking zu sperren, wenn 
objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit dies 
rechtfertigen, oder der Verdacht einer nicht autorisierten oder 
betrügerischen Verwendung besteht. 
 
(4) Die easybank wird den Kunden – soweit eine Bekanntgabe 
der Sperre oder der Gründe für die Sperre nicht eine gerichtliche 
oder verwaltungsbehördliche Anordnung verletzen bzw. 
österreichischen oder gemeinschaftsrechtlichen Rechtsnormen 
oder objektiven Sicherheitserwägungen zuwiderlaufen würde – 
von einer solchen Sperre und deren Gründen in einer der mit dem 
Kunden vereinbarten Kommunikationsform möglichst vor, 
spätestens aber unverzüglich nach der Sperre informieren. 
 
(5) Die Bank wird eine Sperre aufheben, sobald die Gründe für 
die Sperre nicht mehr vorliegen. Die Bank wird den Kunden über 
die Aufhebung der Sperre unverzüglich informieren. 

5. Rechtsverbindliche Verfügungen 
(1) Aufträge und rechtsverbindliche Willenserklärungen des 
Kunden im eBanking gelten als abgegeben, wenn der Kunde diese 
mittels gültiger TAN freigegeben hat, oder der Kunde seine 
Willenserklärung auf die in Punkt 2.1. Absatz (3) geregelte Weise 
ausdrücklich abgegeben hat oder – wenn der Kunde die easybank 
App verwendet – die Aufträge und rechtsverbindliche 
Willenserklärungen in der App durch den Kunden mittels App PIN 
freigegeben werden. Die jeweilige TAN verliert nach Eingabe ihre 
Gültigkeit. Die Ausnahmebestimmung unter Punkt 2.1. Absatz (4) 
bleibt unberührt. 
 
(2) Darüber hinaus ist die easybank nicht verpflichtet, in 
irgendeiner Form eine weitere Bestätigung über den Auftrag oder 
die rechtsverbindliche Willenserklärung einzuholen. Bei 
Durchführung der Aufträge ist der gültige Annahmeschluss je 
Geschäftstag zu beachten. 
 
(3) Vereinbarungen zu Konten und Depots betreffend 
Einzel- und Kollektivzeichnungsberechtigung gelten auch für die 
Disposition mittels eBanking. 

6. Eingangszeitpunkt / Durchführung von Zahlungsaufträgen 
(1) Eingangszeitpunkt von Zahlungsaufträgen: Der 
Zeitpunkt, zu dem ein Zahlungsauftrag via eBanking bei der 
easybank eingeht, gilt als Eingangszeitpunkt. Geht der 
Zahlungsauftrag an einem Geschäftstag nach der cut off-Zeit ein 
oder nicht an einem Geschäftstag der easybank ein, so wird der 
Auftrag so behandelt, als wäre er erst am nächsten Geschäftstag 
bei der easybank eingegangen. 
 
(2) Die cut off-Zeit ist Punkt 6 der „Allgemeinen 
Informationen der easybank AG zu Zahlungsdienstleistungen für 
Verbraucher“ zu entnehmen. 
 
(3) Zahlungsaufträge: Sofern kein in der Zukunft 
liegendes Durchführungsdatum vom Kunden mitgeteilt wird, erfolgt 
die Durchführung taggleich, wenn die Datenbestände für den 
Zahlungsverkehr bis spätestens zur cut off-Zeit der Bank zur 
Bearbeitung vorliegen. Andernfalls erfolgt die Durchführung 
spätestens an dem Geschäftstag, der dem Tag der 
Datenübertragung durch den Auftraggeber folgt. Voraussetzung 
für die Durchführung ist die entsprechende Kontodeckung. 

7. Haftung des Kunden als Verbraucher 
(1) Der Kunde, der Verbraucher ist, haftet für den 
gesamten Schaden eines nicht autorisierten Zahlungsvorgangs, 
welchen er der easybank durch die vorsätzliche oder grob 
fahrlässige Verletzung der Sorgfaltspflichten gemäß Punkt 3.2 
zugefügt hat. Ist die Verletzung der Sorgfaltspflichten gemäß Punkt 
3.2 auf leichte Fahrlässigkeit des Kunden zurückzuführen, ist seine 
Haftung auf höchstens EUR 50,-- beschränkt. Hat der Kunde die 
Sorgfaltspflichten gemäß Punkt 3.2 weder in betrügerischer 
Absicht noch vorsätzlich verletzt, sind bei einer allfälligen 
Schadensteilung zwischen dem Kunden und der easybank 
insbesondere die Art der personalisierten Sicherheitsmerkmale 
sowie die besonderen Umstände, unter denen die missbräuchliche 
Verwendung des eBanking stattgefunden hat, zu berücksichtigen. 
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(2) War für den Kunden vor der Zahlung der Verlust oder 
Diebstahl seiner persönlichen Identifikationsmerkmale oder die 
missbräuchliche Verwendung des eBanking nicht bemerkbar, 
haftet er abweichend von Punkt 7 Absatz (1) bei leicht fahrlässiger 
Verletzung der Sorgfaltspflichten gemäß Punkt 3.2 nicht. Der 
Kunde haftet bei leicht fahrlässiger Verletzung der 
Sorgfaltspflichten gemäß Punkt 
3.2 auch dann nicht, wenn die easybank den Verlust der 
persönlichen Identifikationsmerkmale verursacht hat. 
 
(3) Abweichend von Punkt 7 Absatz (1) haftet der 
Kunde nicht, wenn die easybank bei einer missbräuchlichen 
Verwendung des eBanking oder bei einer nicht autorisierten 
Zahlung über das eBanking keine starke 
Kundenauthentifizierung verlangt hat. Wurde ein nicht 
autorisierter Zahlungsvorgang in betrügerischer Absicht durch 
den Kunden ermöglicht, so haftet der Kunde unabhängig davon, 
ob die easybank eine starke Kundenauthentifizierung verlangt hat 
oder nicht. 
 
(4) Der Kunde haftet nicht, wenn der Schaden aus einer 
nicht autorisierten Nutzung des eBanking nach Beauftragung der 
Sperre gemäß Punkt 4 entstanden ist, es sei denn, der Kunde 
hat in betrügerischer Absicht gehandelt. 
 
8. Haftung gegenüber Unternehmern / Haftung des Kunden 
als Unternehmer 
Im Verhältnis zu Unternehmern wird § 68 ZaDiG zur Gänze 
abbedungen; die Haftung der easybank für leicht fahrlässig 
verursachte Schäden ist ausgeschlossen. Für jene Schäden, die 
im Zusammenhang mit der Hard- oder Software des Kunden, 
oder die durch das Nichtzustandekommen des 
Verbindungsaufbaues mit dem Rechenzentrum der easybank, 
oder die durch einen vorübergehenden Ausfall der Einrichtungen 
der easybank zur Abwicklung des eBanking entstehen sowie 
dann, wenn der Unternehmer die in Punkt 3. festgelegten 
Sorgfaltspflichten verletzt hat oder wenn der Unternehmer den in 
Punkt 3. enthaltenen empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen nicht 
entsprochen hat, ist die Haftung der Bank unabhängig vom Grad 
des Verschuldens ausgeschlossen. Hat der Unternehmer die in 
Punkt 3 festgelegten Sorgfaltspflichten verletzt oder den in Punkt 
3. enthaltenen empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen nicht 
entsprochen, haftet er der easybank für den daraus 
resultierenden Schaden. 

9. Kündigung 
(1) Jeder Kunde ist berechtigt, die Vereinbarung über die 
Teilnahme am eBanking jederzeit ohne Angabe von Gründen 
und ohne Kündigungsfrist zu kündigen. Nach Einlangen der 
Kündigung wird die easybank den Zugriff auf das eBanking 
sperren. 
 
(2) Die easybank ist berechtigt, die Vereinbarung über die 
Teilnahme am eBanking jederzeit unter Einhaltung einer Frist 
von zwei Monaten ohne Angabe von Gründen zu kündigen. Die 
easybank hat darüber hinaus das Recht, die Vereinbarung über 
die Teilnahme am eBanking jederzeit bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Als 
wichtiger Grund gilt insbesondere die Überlassung der 
persönlichen Identifikationsmerkmale an unberechtigte Dritte. 

10. Erklärungen der Bank 
(1) Rechtsgeschäftliche Erklärungen, Mitteilungen und 
Informationen der easybank (nachfolgend gemeinsam 
„Erklärungen“) erhält der Kunde entweder per Post oder 
elektronisch im Wege des eBanking nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen. 
 
(2) Erklärungen, welche die easybank dem Kunden zugänglich 
zu machen hat, stellt die easybank dem Kunden elektronisch im 
eBanking zur Verfügung; dies entweder dadurch, dass der 
Kunde die Erklärungen abrufen kann (beispielsweise die 
Buchung am Kreditkonto durch die Anzeige zum Konto) oder 
dadurch, dass die easybank die Erklärung in das e-Postfach des 
Kunden sendet. Das Vorliegen einer Erklärung im e-Postfach 
wird dem Kunden angezeigt, ohne dass er das e-Postfach 
abfragen muss. 
 

(3) Die easybank übermittelt jene Erklärungen, welche sie dem 
Kunden mitzuteilen hat, dadurch, dass sie die Erklärung in das e- 
Postfach des Kunden sendet und gleichzeitig den Kunden durch 
die Übersendung einer SMS oder E-Mail an die vom Kunden 
bekannt gegebene Mobiltelefonnummer bzw. E-Mailadresse 
darüber informiert, dass die Erklärung im e-Postfach des Kunden 
vorhanden ist. Auch Beilagen zu solchen Erklärungen wird die 
easybank dem Kunden in das Postfach übersenden. Die easybank 
kann dem Kunden die Benachrichtigung über das Vorhandensein 
der Erklärung in seinem e-Postfach auch per Post übermitteln. Die 
in diesem Absatz geregelten Erklärungen gelten dem Kunden als 
in jenem Zeitpunkt zugegangen, in dem er die Information über das 
Vorhandensein der Erklärung in seinem e-Postfach per SMS, per 
E-Mail, per Post oder in der sonst mit ihm gemäß Absatz (4) 
vereinbarten Weise erhält. 
 
(4) Falls die easybank und der Kunde vereinbart haben, dass die 
easybank den Kunden anstelle einer SMS oder E-Mail auch in 
einer anderen Form informiert, durch die der Kunde aufgrund eines 
von ihm alltäglich benutzten Kommunikationsmediums von der 
Erklärung im e-Postfach Kenntnis erlangt (beispielsweise über 
eine Anwendung auf seinem Mobiltelefon wie etwa WhatsApp), 
kann die Benachrichtigung des Kunden über das Vorhandensein 
der Erklärung in seinem e-Postfach auch in dieser Form erfolgen. 
 
(5) Der Kunde kann Erklärungen der easybank samt Beilagen im 
eBanking sowohl drucken als auch auf seiner Festplatte speichern; 
zu diesem Zweck stellt die easybank im eBanking entsprechende 
Funktionsfelder (Buttons) zur Verfügung. Die Erklärungen und 
Beilagen bleiben im eBanking unverändert so lange gespeichert, 
wie die Geschäftsbeziehung (zum Beispiel ein Konto- oder 
Kreditvertrag), auf welche sich die Erklärungen und Beilagen 
beziehen, besteht. Die easybank weist den Kunden darauf hin, 
dass die Erklärungen der easybank sowie deren Beilagen, 
insbesondere jene im e-Postfach, wichtig für seine 
Geschäftsbeziehung zur easybank und für seine Ansprüche sind, 
weshalb sie dem Kunden empfiehlt, die Erklärungen und Beilagen 
bereits beim erstmaligen Lesen zu drucken oder auf seiner 
Festplatte zu speichern. 
 

(6) Erklärungen gegenüber Unternehmern werden von der 
easybank ausschließlich elektronisch in der unter Absatz (2) 
geregelten Form durch die Zugänglichmachung im eBanking 
abgegeben; sie gelten in jenem Zeitpunkt als zugegangen, in dem 
sie im eBanking abrufbar sind. Mit Unternehmern wird deren 
Obliegenheit vereinbart, regelmäßig Abfragen im eBanking 
vorzunehmen. 
 
11. e-Postfach 
Für jeden Kunden wird im easy internetbanking ein individuelles e-
Postfach eingerichtet, welches für die Erklärungen der easybank 
an den Kunden im Sinne von Punkt 10 dient. Über das 
Vorhandensein einer Erklärung im e-Postfach wird der Kunde von 
der easybank mit einem besonderen Hinweis beim ersten Einstieg 
in das easy internetbanking nach dem Vorhandensein der 
Erklärung aufmerksam gemacht; dies auch dann, wenn der Kunde 
bereits eine Benachrichtigung über das Vorhandensein der 
Erklärung gemäß Punkt 10. Absatz (3) erhalten hat. Das Vorliegen 
einer Erklärung im e-Postfach wird dem Kunden auch danach 
angezeigt, ohne dass er das e-Postfach abfragen muss, solange 
er die Erklärung nicht geöffnet hat. 

12. Änderung der BB eBanking 
(1) Änderungen dieser Bedingungen werden dem 
Kunden von der easybank mindestens zwei Monate vor dem 
vorgeschlagenen Zeit- punkt ihres Inkrafttretens angeboten; dabei 
werden die vom Änderungsangebot betroffenen Bestimmungen 
und die vorgeschlagenen Änderungen dieser Bedingungen in einer 
dem Änderungsangebot angeschlossenen Gegenüberstellung (im 
Folgenden „Gegenüberstellung“) dargestellt. Das 
Änderungsangebot wird dem Kunden mitgeteilt. Die Zustimmung 
des Kunden gilt als erteilt, wenn vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Inkrafttretens kein schriftlicher oder in einer mit dem 
Kunden vereinbarten Weise elektronisch erklärter Widerspruch 
des Kunden bei der easybank einlangt. Die easybank wird den 
Kunden im Änderungsangebot darauf aufmerksam machen, dass 
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sein Stillschweigen durch das Unterlassen eines schriftlichen 
oder in einer mit dem Kunden vereinbarten Weise elektronisch 
erklärten Widerspruchs als Zustimmung zu den Änderungen gilt, 
sowie dass der Kunde, der Verbraucher ist, das Recht hat, 
sowohl die Vereinbarung zur Teilnahme am eBanking als auch 
Rahmenverträge für Zahlungsdienste (z.B. Kontoverträge), zu 
denen das eBanking vereinbart ist, vor Inkrafttreten der 
Änderungen kostenlos fristlos zu kündigen. Außerdem wird die 
easybank die Gegenüberstellung sowie die vollständige Fassung 
der neuen Bedingungen auf ihrer Internetseite veröffentlichen 
und dem Kunden über sein Ersuchen die vollständige Fassung 
der neuen Bedingungen übersenden; auch darauf wird die 
easybank im Änderungsangebot hinweisen. 
 
(2) Die Mitteilung an den Kunden über die angebotenen 
Änderungen kann in jeder Form erfolgen, die mit ihm vereinbart 
ist. Eine solche Form ist auch die Übermittlung des 
Änderungsangebots samt Gegenüberstellung an das gemäß 
Punkt 11. für den Kunden eingerichtete e-Postfach, wobei der 
Kunde über das Vorhandensein des Änderungsangebots in 
seinem e-Postfach auf die in Punkt 10 Absatz (3) geregelte Weise 
(SMS, E-Mail, Post oder sonst vereinbarte Form) informiert 
werden wird. 
 
(3) Die Änderung von Leistungen der easybank durch 
eine Änderung dieser Bedingungen nach Punkt 12. Absatz (1) ist 
auf sachlich gerechtfertigte Fälle beschränkt; eine sachliche 
Rechtfertigung liegt dann vor, 
(i) wenn die Änderung durch eine Änderung der für 
Zahlungsdienste oder Wertpapiergeschäfte sowie ihre 
Abwicklung maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen oder 
durch Vorgaben der Finanzmarktaufsicht, der Europäischen 
Bankenaufsichtsbehörde, der Europäischen Zentralbank, der 
Österreichischen Nationalbank oder der Europäischen 
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde erforderlich ist, 
(ii) wenn die Änderung durch die Entwicklung der für 
Zahlungsdienste oder Wertpapiergeschäfte sowie ihre 
Abwicklung maßgeblichen Judikatur erforderlich ist, 
(iii) wenn die Änderung die Sicherheit des Bankbetriebs 
oder die Sicherheit der Abwicklung der Geschäftsverbindung mit 
dem Kunden über das eBanking fördert, 
(iv) wenn die Änderung zur Umsetzung technischer 
Entwicklungen oder zur Anpassung an neue Programme zur 
Nutzung von Endgeräten erforderlich ist, 
(v) wenn die Änderung durch eine Änderung der 
gesetzlichen Bestimmungen für die Erteilung von Aufträgen und 
für die Abgabe von Erklärungen über das eBanking erforderlich 
ist, 
(vi) wenn die Änderung durch eine Änderung der 
gesetzlichen Bestimmungen für jene Bankgeschäfte, welche der 
Kunde über das eBanking abwickeln kann, erforderlich ist. Die 
Einführung von Entgelten oder die Änderung vereinbarter 
Entgelte durch eine Änderung dieser Bedingungen für die 
Teilnahme am eBanking ist ausgeschlossen. 

13. Wertpapiere 
13.1. Die easybank erbringt im Rahmen des eBanking keine 
Anlageberatung; daher gibt die Bank im Rahmen des eBanking 
keine persönlichen Empfehlungen an den Kunden, die sich auf 
Wertpapiergeschäfte beziehen. Die easybank führt im Rahmen 
des eBanking nur die vom Kunden erteilten Orders durch, zu 
deren Erteilung sich der Kunde aufgrund seiner selbstständigen 
Information entschlossen hat. 
 
13.2. Informationen, Stammdaten, Kennzahlen, Marktkurse, 
Einschätzungen und sonstige allgemeine 
Informationsmaterialien, die über das eBanking zugänglich sind, 
dienen ausschließlich dem Zweck, die eigenständige 
Geschäftsentscheidung des Kunden zu erleichtern und stellen 
keine individuelle Beratung oder Empfehlung dar. 
Alle Kursangaben dienen lediglich der Orientierung und geben 
nicht den Kurs wieder, zu dem ein Auftrag tatsächlich 
durchgeführt wird. Insbesondere während der Auftragserteilung 
und bis zu dessen Durchführung kann es zu Kursänderungen 
kommen. 
 
13.3. Im Rahmen des eBanking können Orders nur zu über das 

eBanking handelbaren Wertpapieren erteilt werden. 
 
13.4. Bei Orders im Rahmen des eBanking wird die Bank 
ausschließlich prüfen, ob die vom Kunden der easybank erteilten 
Informationen zu seinen Kenntnissen und Erfahrungen im 
Anlagebereich auf ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen in 
Bezug auf das gewünschte Geschäft schließen lassen. Kommt die 
easybank aufgrund dieser Prüfung zum Ergebnis, dass das vom 
Kunden gewünschte Geschäft für ihn nicht angemessen ist, wird sie 
den Kunden warnen. Hat der Kunde keine oder nur unzureichende 
Angaben zu seinen Erfahrungen und Kenntnissen im 
Anlagebereich gemacht, wird ihn die easybank warnen, dass sie 
nicht in der Lage ist, die Angemessenheit des vom Kunden 
gewünschten Geschäfts zu beurteilen. Der Kunde kann die 
easybank trotz der Warnung mit der Ausführung des Geschäfts auf 
eigenes Risiko beauftragen. 
 
13.5. Eine Auftragsannahme der easybank ist nur unter der 
Voraussetzung möglich, dass Konto- und Depotdeckung gegeben 
sind und das gewählte Wertpapier aktuell zur Verfügung steht. Die 
easybank behält sich das Recht vor, mittels eBanking erteilte 
Aufträge abzulehnen. 

 
13.6. Wertpapierorders 
 
Eine Wertpapierorder hat alle erforderlichen Daten wie 
Wertpapierkennnummer (ISIN), Stückanzahl bzw. Nominale, 
gewünschte(n) Börse bzw. Handelsplatz und gegebenenfalls, Limit 
(in der entsprechenden Währung) und Gültigkeitsdauer zu 
enthalten. Die Order wird zum aktuellen Kurs der vom Kunden 
gewählten Börse bzw. des vom Kunden gewählten Handelsplatzes 
ausgeführt. 
Die unverzügliche Weiterleitung einer Order an die vom Kunden 
gewählte Börse bzw. an den vom Kunden gewählten Handelsplatz 
hängt von den Öffnungszeiten der Handelsstellen der easybank 
und von den Öffnungszeiten des jeweiligen Börsen- bzw. 
Handelsplatzes ab. Der Kunde muss sich selbstständig über die 
Handelszeiten und Usancen der verschiedenen Börsen und 
Handelsplätze informieren und diese selbstständig bei seinen 
Wertpapiergeschäften berücksichtigen. 
Die taggleiche und unverzügliche Weiterleitung einer Order kann 
nur dann sichergestellt werden, wenn die Order mindestens eine 
halbe Stunde vor Handelsschluss der jeweiligen Börse bzw. des 
jeweiligen Handelsplatzes und mindestens eine halbe Stunde vor 
Ende der Öffnungszeiten der Handelsstellen der easybank 
einlangt. Die nach Handelsschluss der jeweiligen Börse bzw. des 
jeweiligen Handelsplatzes oder nach Ende der Öffnungszeiten der 
Handelsstellen der easybank einlangende Order wird mit Beginn 
des nächsten Handelstages an die jeweilige Börse bzw. den 
jeweiligen Handelspartner weitergeleitet. 
Die Kaufsumme bzw. der Verkaufserlös der durchgeführten 
Aufträge werden dem vereinbarten Konto des Kunden angelastet 
bzw. gutgeschrieben. 
 
13.7. Über die Auftragsannahme der Orders wird der Kunde 
im Rahmen des eBanking im Menüpunkt „Orderstatus“ informiert. 
Über die erfolgte Ausführung der Order wird der Kunde im Rahmen 
des eBanking im Menüpunkt „Depotumsätze“ informiert. 
 
13.8. Der Kunde darf Wertpapierinformationen aus dem 
eBanking nur für eigene Zwecke nutzen und versichert, mit den 
von ihm bezogenen Informationen weder zu handeln, noch sie 
gewerbsmäßig weiterzuverarbeiten und dies auch Dritten nicht zu 
gestatten. Der Kunde verpflichtet sich, eBanking nicht für 
rechtswidrige Zwecke zu verwenden oder eine Verwendung dafür 
zu gestatten. Der Kunde ist nicht berechtigt, ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung der easybank die Informationen aus dem 
eBanking insgesamt oder einzelne Informationen daraus an Dritte 
weiterzugeben oder Dritten zur Nutzung zu überlassen oder sie in 
sonstiger Weise zu verbreiten oder zu veröffentlichen. Der Kunde 
erkennt an, dass Informationen, die die easybank von 
Fremdanbietern bezieht, oder die von einem Fremdeingeber in das 
Informationssystem eingegeben werden und von der easybank als 
solche gekennzeichnet sind, der easybank nicht zurechenbar sind 
und von der easybank aufgrund der Datenmenge auch nicht 
überprüft werden können. 
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ALLGEMEINER TEIL
I. Grundregeln für die Beziehung zwischen Kunde und Kre-
ditinstitut
A. Geltungsbereich und Änderungen der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen; Ausschluss gesetzlicher Bestimmun-
gen

1. Geltungsbereich der Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen; Ausschluss gesetzlicher Bestimmungen

Z 1. (1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Fol-
genden „AGB“) gelten ab ihrer Vereinbarung für die gesamte 
Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und allen inländi-
schen Filialen des Kreditinstituts, gleich unter welcher ihrer Mar-
ken das Kreditinstitut auftritt. Die Geschäftsverbindung umfasst 
alle einzelnen Geschäftsbeziehungen zwischen dem Kunden 
und dem Kreditinstitut (das sind die einzelnen Vertragsverhält-
nisse wie sie etwa durch Kontoführungsverträge, Depotverträ-
ge oder Kreditverträge begründet werden) und damit auch alle 
Rahmenverträge für Zahlungsdienste (z.B. Girokontovertrag 
oder Kreditkartenvertrag).
(2) Die Begriffe „Verbraucher“ und „Unternehmer“ werden im 
Folgenden im Sinn des § 1 des Konsumentenschutzgesetzes 
verstanden.
(3) Für Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen im Sinne 
des Verbraucherzahlungskontogesetzes gelten diese AGB mit 
Ausnahme der Ziffern 2. (3) bis (5), 3. (3), 5. (1), 6. (2), 7. (2), 21. 
(1), 22-24, 26-28, 32-37, 43-45, 48, 53-55, 57, 62-72 und 74-82.
(4) Im Geschäftsverkehr mit Unternehmern finden die §§ 32 bis 
54, 56 (1), 58 (3), 66, 68, 70, 71, 74 und 80 Zahlungsdienstege-
setz 2018 keine Anwendung.

2. Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
und von Dauerschuldverhältnissen

Z 2. (1) Änderungen dieser AGB müssen vereinbart werden. 
Das kann in folgendem Verfahren passieren:
Änderungen werden dem Kunden vom Kreditinstitut mindestens 
zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkraft-
tretens angeboten; dabei werden die vom Änderungsangebot 
betroffenen Bestimmungen und die vorgeschlagenen Änderun-
gen dieser AGB in einer dem Änderungsangebot angeschlosse-
nen Gegenüberstellung oder Änderungsfassung (im Folgenden 
„Gegenüberstellung“) dargestellt. Das Änderungsangebot wird 
dem Kunden in Papierform oder auf anderem dauerhaften Da-
tenträger mitgeteilt.
Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein Widerspruch des 
Kunden beim Kreditinstitut einlangt. Das Kreditinstitut wird den 
Kunden im Änderungsangebot darauf aufmerksam machen, 
dass sein Stillschweigen durch das Unterlassen eines Wider-
spruchs als Zustimmung zu den Änderungen gilt, sowie dass 
der Kunde, der Verbraucher ist, das Recht hat, seine Rahmen-
verträge für Zahlungsdienste (insbesondere den Girokontover-
trag) bis zum Inkrafttreten der Änderungen kostenlos fristlos zu 
kündigen. 
Außerdem wird das Kreditinstitut die Gegenüberstellung sowie 
die vollständige Fassung der neuen AGB auf seiner Internetsei-
te1 veröffentlichen und dem Kunden über sein Ersuchen die voll-
ständige Fassung der neuen AGB übersenden; auf dies sowie 
auf die konkrete Internetadresse unter der die Gegenüberstel-
lung und die neuen AGB zu finden sind, wird das Kreditinstitut 
im Änderungsangebot hinweisen.

(2) Die Mitteilung an den Kunden über die angebotenen Ände-
rungen gemäß Absatz (1) erfolgt per Post an die letzte vom Kun-
den bekannt gegebene Anschrift. Die Mitteilung erfolgt dann in 
einer anderen Papierform oder auf einem anderen dauerhaften 
Datenträger, wenn das mit dem Kunden vereinbart ist. Hat der 
Kunde eine Vereinbarung über seine Teilnahme am easybank 
electronic banking abgeschlossen, ist diese Form die Übermitt-
lung des Änderungsangebots samt Gegenüberstellung an das 
für die Teilnahme am easybank electronic banking für den Kun-
den eingerichtete e-Postfach, wobei der Kunde über das Vor-
handensein des Änderungsangebots in seinem ePostfach auf 
die mit ihm vereinbarte Weise (SMS, E-Mail, Post oder sonst 
vereinbarte Form) informiert werden wird.
(3) Diese Ziffer gilt auch für Änderungen von Dauerschuldver-
hältnissen, insbesondere von Rahmenverträgen für Zahlungs-
dienste (insbesondere des Girokontovertrags), wenn in diesen 
die Geltung der AGB vereinbart ist. Die Veröffentlichung auf der 
Internetseite des Kreditinstituts gemäß Absatz (1) ist im Falle der 
Änderung von Dauerschuldverhältnissen nicht erforderlich.
(4) Änderungen der Entgelte des Kunden (einschließlich Sollzin-
sen) und der Leistungen des Kreditinstituts (einschließlich Ha-
benzinsen) nach den Absätzen (1) bis (3) sind ausgeschlossen. 
Die Änderung der Leistungen des Kreditinstituts und der Entgel-
te des Kunden ist gesondert in den Ziffern 43 bis 46 geregelt.
(5) Einem Kunden, der Unternehmer ist und mit dem seine Teil-
nahme am easybank electronic banking vereinbart ist, wird das 
Änderungsangebot samt Gegenüberstellung abweichend von 
Abs. (1) und (2) zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt des Inkrafttretens der Änderungen in seinem im easy 
internetbanking für ihn eingerichteten e-Postfach zugänglich 
gemacht. Besteht mit dem Kunden keine Vereinbarung über 
seine Teilnahme am easybank electronic banking, wird ihm das 
Änderungsangebot auf eine andere mit ihm vereinbarte Weise 
zugänglich gemacht.

B. Abgabe von Erklärungen

1. Aufträge des Kunden

Z 3. (1) Aufträge sind schriftlich zu erteilen. Der Kunde kann den 
Auftrag auch auf einer für diesen Zweck vom Kreditinstitut allen-
falls bereitgehaltenen Vorrichtung zur elektronischen Erfassung 
der Unterschrift erteilen.
(2) Das Kreditinstitut ist jedoch auch berechtigt, die ihm mittels 
Telekommunikation (insbesondere telefonisch, mittels E-Mail 
oder Datenübertragung) erteilten Aufträge durchzuführen. Zur 
Durchführung solcher Aufträge ist das Kreditinstitut bei Vorliegen 
der sonstigen Voraussetzungen nur dann verpflichtet, wenn dies 
der Kunde mit dem Kreditinstitut vereinbart hat.
(3) Das Kreditinstitut ist berechtigt, Aufträge in jeglicher Form, 
die ihm im Rahmen einer Geschäftsverbindung mit einem Un-
ternehmer erteilt werden, auf dessen Rechnung durchzuführen, 
wenn es ohne Verschulden zur Ansicht kommt, dass sie von die-
sem stammen, und der unwirksame Auftrag nicht dem Kreditin-
stitut zurechenbar ist.

2. Einholung von Bestätigungen durch das Kreditinstitut

Z 4. Aus Gründen der Sicherheit ist das Kreditinstitut berechtigt, 
insbesondere bei mittels Telekommunikation erteilten Aufträgen 
vor deren Ausführung je nach Lage des Falles auf dem gleichen
oder auch einem anderen Kommunikationsweg eine Auftrags-
bestätigung einzuholen. 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind aus Gründen der leichteren Lesbarkeit nicht geschlechterspezifisch formuliert und gelten 
in gleicher Weise für alle Geschlechter. 

1 Und zwar unter easybank.at/easybank/agb
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3. Erklärungen und Informationen des Kreditinstituts

Z 5. (1) Die mittels Telekommunikation gemachten Mitteilungen 
und Erklärungen des Kreditinstituts gelten – sofern keine abwei-
chenden schriftlichen Vereinbarungen getroffen wurden oder 
Usancen der Kreditinstitute bestehen – vorbehaltlich schriftlicher 
Bestätigung. Dies gilt nicht gegenüber Verbrauchern.
(2) Erklärungen und Informationen, die das Kreditinstitut dem 
Kunden mitzuteilen oder zugänglich zu machen hat, erhält der 
Kunde auf Papier oder – bei Vorliegen einer entsprechenden 
Vereinbarung – auf einem anderen dauerhaften Datenträger 
(etwa auf elektronischem Weg im Rahmen des easybank elec-
tronic banking).
(3) Informationen, über die vom Kreditinstitut dem Kunden bei 
Konten verrechneten Entgelte werden dem Kunden je nach 
dem vereinbarten Abrechnungszeitraum seiner Konten mo-
natlich bzw. vierteljährlich auf die vereinbarte Weise zugäng-
lich gemacht; davon unberührt bleiben die Informationspflich-
ten des Kreditinstituts zu ausgeführten Zahlungsvorgängen  
gemäß Z 39. (9) und Z 40. (2).
(4) Einem Kunden, der Verbraucher ist, wird eine Entgeltaufstel-
lung gemäß § 8 Verbraucherzahlungskontogesetz einmal jähr-
lich, sofern er die Entgeltaufstellungen nicht schon mit den 
Abrechnungen gemäß Abs. (3) erhalten hat, sowie bei der Be-
endigung des Rahmenvertrags zugänglich gemacht. Wurde mit 
dem Kunden eine Vereinbarung über seine Teilnahme am easy-
bank electronic banking abgeschlossen, erfolgt die Zugänglich-
machung der Entgeltaufstellungen durch Abrufbarkeit im easy 
internetbanking; ansonsten wird das Kreditinstitut dem Kunden 
die Entgeltaufstellungen in ihrer Geschäftsstelle und auf ihrer 
Website zur Verfügung halten. Auf Verlangen des Kunden wird 
das Kreditinstitut die Entgeltaufstellungen dem Kunden jeden-
falls unentgeltlich in Papierform mitteilen.

C. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden

Z 6. (1) Das Kreditinstitut wird, sobald es vom Ableben eines 
Kunden Kenntnis erhält, Dispositionen aufgrund eines Be-
schlusses des Verlassenschaftsgerichts, eines Europäischen 
Nachlasszeugnisses oder einer Ausfertigung des rechtskräfti-
gen Einantwortungsbeschlusses zulassen. Verfügungen eines 
einzelverfügungsberechtigten Konto-/Depotinhabers über das 
Gemeinschaftskonto/-depot werden durch diese Regelung nicht 
berührt.
(2) Zeichnungsberechtigungen erlöschen nicht durch den Tod 
des Kunden, wenn sie von einem Unternehmer für ein Ge-
schäftskonto erteilt wurden. Konten eines Unternehmers gelten 
im Zweifel als Geschäftskonten.

D. Pflichten und Haftung des Kreditinstituts

1. Informationspflichten

Z 7. (1) Über die gesetzlichen Informationspflichten hinaus tref-
fen das Kreditinstitut mangels einer gesonderten Vereinbarung 
keine anderen als die in seinen Geschäftsbedingungen erwähn-
ten Informationspflichten. Das Kreditinstitut ist daher – soweit 
keine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung besteht – nicht 
verpflichtet, den Kunden über drohende Kursverluste, über den 
Wert oder die Wertlosigkeit anvertrauter Gegenstände oder über 
Umstände, die den Wert dieser Gegenstände beeinträchtigen 
oder gefährden könnten, zu unterrichten, oder dem Kunden 
sonstige Ratschläge oder Auskünfte zu erteilen.
(2) Gegenüber Unternehmern bestehen die in §§ 32 bis 54 Zah-
lungsdienstegesetz 2018 vorgesehenen Informationsverpflich-
tungen nicht.

2. Bearbeitung von Aufträgen; Haftungsbeschränkungen

Z 8. (1) Einen Auftrag, der seinem Inhalt nach typischerweise die 
Heranziehung eines Dritten erforderlich macht, erfüllt das Kredi-
tinstitut durch Betrauung eines Dritten im eigenen Namen. Wählt 
das Kreditinstitut den Dritten aus, so haftet es für die sorgfältige 
Auswahl.
(2) Das Kreditinstitut ist verpflichtet, dem Kunden über dessen 

Aufforderung die etwa bestehenden Ansprüche gegen den Drit-
ten abzutreten.

Z 9. (1) Über Z 8. hinausgehend haftet das Kreditinstitut für Zah-
lungsdienste innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes 
(EWR) gegenüber Verbrauchern (nicht aber gegenüber Unter-
nehmern) gemäß § 80 ZaDiG 2018.
(2) Die Haftung des Kreditinstituts wird gegenüber Nicht-Ver-
brauchern in allen Fällen für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlos-
sen. Der Nicht-Verbraucher hat dem Kreditinstitut in allen Fällen 
das Vorliegen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit zu bewei-
sen. Diese Haftungsausschlüsse des Kreditinstituts gelten nicht 
für Personenschäden.

E. Mitwirkungspflichten und Haftung des Kunden

1. Einleitung

Z 10. (1) Der Kunde hat im Verkehr mit dem Kreditinstitut insbe-
sondere die im folgenden angeführten Mitwirkungspflichten zu 
beachten; deren Verletzung führt zu Schadenersatzpflichten des 
Kunden oder zur Minderung seiner Schadenersatzansprüche 
gegen das Kreditinstitut.
(2) Eine etwaige Haftung von Verbraucher-Kunden wegen der 
Verletzung von Mitwirkungspflichten ist auf einen Betrag von 
maximal € 50 beschränkt, wenn der Kunde nicht autorisierte 
Zahlungsvorgänge, die auf der Nutzung eines verlorenen oder 
gestohlenen Zahlungsinstruments oder auf der missbräuch-
lichen Verwendung eines Zahlungsinstruments beruhen, nur 
leicht fahrlässig verursacht; auch diese Haftung kann in den Fäl-
len des § 68 Abs. 2 und 4 bis 6 ZaDiG 2018 entfallen. Unterneh-
mer-Kunden haften für Schäden, die dem Kreditinstitut aus der 
Verletzung von Mitwirkungs- und sonstigen Sorgfaltspflichten 
entstehen, hingegen bei jeder Art des Verschuldens des Unter-
nehmers betraglich unbegrenzt.

2. Bekanntgabe wesentlicher Änderungen

a) Name, Anschrift und Kontaktdaten

Z 11. (1) Der Kunde hat dem Kreditinstitut Änderungen seines 
Namens, seiner Firma, seiner Anschrift oder der Anschrift einer 
anderen von ihm namhaft gemachten Empfangsstelle, seiner 
E-Mail-Adresse sowie seiner Telefon- und Mobiltelefonnummer 
unverzüglich mitzuteilen.
(2) Gibt der Kunde Änderungen der Anschrift nicht bekannt, gel-
ten schriftliche Erklärungen des Kreditinstituts als zugegangen, 
wenn sie an der letzten vom Kunden dem Kreditinstitut bekannt 
gegebene Anschrift zugegangen wären. Gibt der Kunde Ände-
rungen seiner E-Mail-Adresse sowie seiner Mobiltelefonnummer 
nicht bekannt, gelten Mitteilungen des Kreditinstituts über das 
Vorhandensein einer e-Postfach-Nachricht als zugegangen, 
wenn sie an der letzten vom Kunden dem Kreditinstitut bekannt 
gegebenen E-Mail-Adresse bzw. Mobiltelefonnummer zugegan-
gen wären.

b) Vertretungsberechtigung

Z 12. (1) Der Kunde hat dem Kreditinstitut das Erlöschen oder 
Änderungen einer diesem bekanntgegebenen Vertretungsbe-
rechtigung – einschließlich der Verfügungs- und Zeichnungsbe-
rechtigung (Z 31., 32. und 32a.) – unverzüglich schriftlich mit-
zuteilen und durch geeignete Urkunden nachzuweisen, wenn 
Erlöschen oder Änderung nicht durch die Mitteilung selbst erfol-
gen. Desgleichen hat der Kunde die Änderung der Daten eines 
Vertretungsberechtigten gemäß Z 11. (1) unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen.
(2) Eine dem Kreditinstitut bekanntgegebene Vertretungsbe-
rechtigung gilt bis zur schriftlichen Mitteilung des Erlöschens 
oder einer Änderung im bisherigen Umfang weiter, es sei denn, 
dass dem Kreditinstitut das Erlöschen oder die Änderung be-
kannt oder aus grober Fahrlässigkeit unbekannt war. Dies gilt 
insbesondere auch dann, wenn das Erlöschen oder die Ände-
rung der Vertretungsberechtigung in einem öffentlichen Register 
eingetragen und eine diesbezügliche Veröffentlichung erfolgt ist.
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c) Geschäftsfähigkeit; Auflösung der Gesellschaft

Z 13. Jeder Verlust und jede Einschränkung der Geschäftsfähig-
keit des Kunden sind dem Kreditinstitut unverzüglich schriftlich 
anzuzeigen. Ist der Kunde eine Gesellschaft oder eine juristi-
sche Person, so ist auch deren Auflösung dem Kreditinstitut un-
verzüglich bekanntzugeben.

d) Geschäftsbeziehung auf eigene oder fremde Rechnung

Z 13a. Der Kunde hat bei der Begründung jeder Geschäftsbe-
ziehung und bei Beauftragung einer Transaktion, die nicht in den 
Rahmen einer Geschäftsbeziehung fällt („gelegentliche Trans-
aktion“), dem Kreditinstitut mitzuteilen, ob er die Geschäftsbe-
ziehung und/oder die Transaktion auf eigene oder auf fremde 
Rechnung bzw. im fremden Auftrag betreiben will. Diesbezügli-
che Änderungen während der aufrechten Geschäftsbeziehung 
hat der Kunde von sich aus dem Kreditinstitut unverzüglich be-
kannt zu geben.

3. Klarheit von Aufträgen

Z 14. (1) Der Kunde hat für eine klare und eindeutige Formulie-
rung seiner Aufträge an das Kreditinstitut zu sorgen. Abänderun-
gen, Bestätigungen oder Wiederholungen müssen ausdrücklich 
als solche gekennzeichnet sein.
(2) Will der Kunde dem Kreditinstitut besondere Weisungen für 
die Ausführung von Aufträgen geben, so hat er dies dem Kredi-
tinstitut gesondert und ausdrücklich, bei formularmäßig erteilten 
Aufträgen außerhalb des Formulars, mitzuteilen. Dies gilt vor 
allem dann, wenn die Ausführung des Auftrags besonders eil-
bedürftig oder an bestimmte Fristen und Termine gebunden ist.

4. Sorgfalt bei Verwendung von Zahlungsinstrumenten; 
Sperre von Zahlungsinstrumenten

Z 15. (1) Der Kunde hat, unmittelbar nachdem er es erhalten 
hat, bei der Nutzung eines Zahlungsinstrumentes, das verein-
barungsgemäß zur Erteilung eines Auftrags an das Kreditinsti-
tut verwendet werden kann, alle zumutbaren Vorkehrungen zu 
treffen, um die personalisierten Sicherheitsmerkmale vor unbe-
fugten Zugriffen zu schützen. Zahlungsauslösedienstleister und 
Kontoinformationsdienstleister gelten nicht als „Unbefugte“ im 
Sinne dieser Bestimmung.
Der Kunde hat weiters den Verlust, den Diebstahl, die miss-
bräuchliche Verwendung oder die sonst nicht autorisierte Nut-
zung des Zahlungsinstrumentes dem Kreditinstitut anzuzeigen, 
sobald er davon Kenntnis hat.
Unternehmer haften für Schäden, die dem Kreditinstitut aus der 
Verletzung dieser Sorgfaltspflichten entstehen, bei jeder Art des 
Verschuldens des Unternehmers betraglich unbegrenzt.
(2) Das Kreditinstitut ist berechtigt, Zahlungsinstrumente, die es 
an den Kunden ausgegeben hat, zu sperren, wenn
(i) objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des 
Zahlungsinstruments dies rechtfertigen, oder
(ii) der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen 
Verwendung des Zahlungsinstruments besteht, oder
(iii) der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen im Zusammen-
hang mit einer mit dem Zahlungsinstrument verbundenen Kre-
ditlinie (etwa Überschreitung oder Überziehung) nicht nachge-
kommen ist und
  entweder die Erfüllung dieser Zahlungsverpflichtungen auf-

grund einer Verschlechterung oder Gefährdung der Vermö-
genslage des Kunden oder eines Mitverpflichteten gefährdet 
ist,

  oder beim Kunden die Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist 
oder diese unmittelbar droht.

Das Kreditinstitut wird den Kunden – soweit eine Bekanntgabe 
der Sperre oder der Gründe für die Sperre nicht eine gerichtliche 
oder verwaltungsbehördliche Anordnung verletzen bzw. öster-
reichischen oder gemeinschaftsrechtlichen Rechtsnormen oder 
objektiven Sicherheitserwägungen zuwiderlaufen würde – von 
einer solchen Sperre und deren Gründen in der mit dem Kunden 
vereinbarten Kommunikationsform möglichst vor, spätestens 
aber unverzüglich nach der Sperre informieren.

Sobald die Gründe für die Sperre nicht mehr vorliegen, hat sie 
das Kreditinstitut aufzuheben oder das gesperrte Zahlungsinst-
rument durch ein neues zu ersetzen.
(3) Das Kreditinstitut kann einem Kontoinformations- oder Zah-
lungsauslösedienstleister den Zugang zu einem Girokonto des 
Kunden verweigern, wenn objektive und gebührend nachgewie-
sene Gründe im Zusammenhang mit einem nicht autorisierten 
oder betrügerischen Zugang des jeweiligen Dienstleisters zum 
Konto, einschließlich der nicht autorisierten oder betrügerischen 
Auslösung eines Zahlungsvorgangs, es rechtfertigen.
Das Kreditinstitut wird den Kunden – soweit eine Bekanntgabe 
der Sperre oder der Gründe für die Sperre nicht österreichischen 
oder gemeinschaftsrechtlichen Rechtsnormen oder objektiven 
Sicherheitserwägungen zuwiderlaufen würde – von der Verwei-
gerung des Zugriffs durch einen solchen Dienstleister und über 
die Gründe dafür in der mit dem Kunden vereinbarten Kommu-
nikationsform möglichst vor, spätestens aber unverzüglich nach 
der Sperre informieren.
Sobald die Gründe für die Verweigerung des Zugangs nicht 
mehr bestehen, hat das Kreditinstitut den Zugang zum Girokon-
to wieder zu gewähren.
(4) Die Bestimmungen dieser Ziffer gelten auch für Instrumente, 
die außerhalb der Zahlungsdienste vereinbarungsgemäß zur Er-
teilung eines Auftrages an das Kreditinstitut verwendet werden 
können.

5. Erhebung von Einwendungen und Berichtigung von Zah-
lungsvorgängen

Z 16. (1) Der Kunde hat Erklärungen des Kreditinstituts, die sich 
nicht auf Zahlungsdienste beziehen (wie z.B. Bestätigungen 
von erteilten Aufträgen zu Finanzinstrumenten und Anzeigen 
über deren Ausführung und Abschlussbestätigungen, Auszüge, 
Rechnungsabschlüsse und sonstige Abrechnungen im Kredit- 
und Fremdwährungsgeschäft, Depotauszüge bzw. -aufstellun-
gen), auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen und 
etwaige Einwendungen innerhalb von zwei Monaten, zu erhe-
ben. Gehen dem Kreditinstitut zu solchen Erklärungen innerhalb 
von zwei Monaten keine Einwendungen zu, so gelten die Erklä-
rungen als genehmigt. Der Kunde kann auch nach Fristablauf 
eine Berichtigung verlangen, muss dann aber nachweisen, dass 
die Erklärung unrichtig war. Das Kreditinstitut wird den Kunden in 
jeder Erklärung, für welche diese Regelung gilt, auf diese Folgen 
des Unterbleibens von zeitgerechten Einwendungen hinweisen.
(2) Im Falle einer aufgrund eines nicht autorisierten oder fehler-
haft ausgeführten Zahlungsvorganges erfolgten Belastung sei-
nes Zahlungskontos, insbesondere seines Girokontos, kann der 
Kunde jedenfalls dann eine Berichtigung durch das Kreditinstitut 
erwirken, wenn er das Kreditinstitut unverzüglich nach Feststel-
lung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zah-
lungsvorgangs, jedoch spätestens 13 Monate nach dem Tag der 
Belastung hiervon unterrichtet hat. Ist der Kunde Unternehmer, 
endet die Frist mit dem Ablauf eines Monats nach dem Tag der 
Belastung.
Diese Befristungen gelten nicht, wenn das Kreditinstitut dem 
Kunden die in Z 39. (9) vorgesehenen Informationen zu dem 
betreffenden Zahlungsvorgang nicht mitgeteilt oder zugänglich 
gemacht hat.
(3) Im Falle einer rechtzeitigen Anzeige des Kunden nach Ab-
satz (2) wird das Kreditinstitut den Betrag des nicht autorisierten 
oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgangs unverzüglich, 
spätestens bis zum Ende des folgenden Geschäftstags erstat-
ten, nachdem es von dem Zahlungsvorgang Kenntnis erhalten 
hat oder dieser ihm angezeigt wurde. Die Erstattung erfolgt da-
durch, dass das belastete Konto wieder auf den Stand zu brin-
gen ist, auf dem es sich ohne den Zahlungsvorgang befunden 
hätte, wobei der Betrag spätestens zum Datum der Belastung 
des Kontos wertzustellen ist. Hat das Kreditinstitut der Finanz-
markaufsichtsbehörde aufgrund berechtigter Gründe den Ver-
dacht eines Betrugs durch den Kunden unverzüglich schriftlich 
gemeldet, so hat es die Erstattung unverzüglich zu prüfen und 
zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Die 
Erstattung erfolgt auch, wenn der Zahlungsvorgang über einen 
Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst wurde.
(4) Durch die Bestimmungen der Absätze (2) und (3) werden 
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andere Ansprüche des Kunden auf Berichtigung nicht ausge-
schlossen.

6. Benachrichtigung bei Ausbleiben von Mitteilungen

Z 17. entfällt

7. Übersetzungen

Z 18. Fremdsprachige Urkunden aller Art sind dem Kreditinstitut 
auf Verlangen auch in deutschsprachiger Übersetzung, die von 
einem gerichtlich beeideten Übersetzer beglaubigt ist, vorzule-
gen.

F. Erfüllungsort; Rechtswahl; Gerichtsstand

1. Erfüllungsort

Z 19. Erfüllungsort für beide Teile sind die Geschäftsräume je-
ner Stelle des Kreditinstituts, in der bzw. über die das Geschäft 
abgeschlossen wurde. Dies gilt nicht für Zahlungen, die ein Ver-
braucher an das Kreditinstitut zu leisten hat.

2. Rechtswahl

Z 20. (1) Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden 
und dem Kreditinstitut gilt österreichisches Recht.
(2) Sofern das Kreditinstitut (a) seine Tätigkeit in einem Staat 
ausübt, in dem der jeweilige Verbraucher-Kunde seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat und der nicht Österreich ist, oder (b) 
eine solche Tätigkeit auf irgendeine Weise auf einen solchen 
Staat oder auf mehrere Staaten, einschließlich eines solchen 
Staates, ausgerichtet hat, und sofern die jeweilige Geschäftsbe-
ziehung zudem in den Bereich dieser Tätigkeit fällt, so entzieht 
die Rechtswahl nach (1) einem Verbraucher-Kunden im Sinne 
von Artikel 6 Absatz 1 und 2 Rom-I-VO (EG) 593/2008 nicht 
den Schutz, der ihm durch die zwingenden Bestimmungen des 
Rechts jenes Staates gewährt wird, in dem er seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt hat. (2) gilt nicht in den Fällen des Artikel 6 Ab-
satz 4 Buchstabe a und d Rom-I-VO (EG) 593/2008.

3. Gerichtsstand

Z 21. (1) Klagen eines Unternehmers gegen das Kreditinsti-
tut können nur beim sachlich zuständigen Gericht am Sitz der 
Hauptniederlassung des Kreditinstituts erhoben werden. Dieser 
Gerichtsstand ist auch für Klagen des Kreditinstituts gegen ei-
nen Unternehmer maßgeblich, wobei das Kreditinstitut berech-
tigt ist, seine Rechte auch bei jedem anderen örtlich und sach-
lich zuständigen Gericht geltend zu machen.
(2) Der für Klagen eines Verbrauchers oder gegen einen Ver-
braucher bei Vertragsabschluss mit dem Kreditinstitut gege-
bene allgemeine Gerichtsstand in Österreich bleibt auch dann 
erhalten, wenn der Verbraucher nach Vertragsabschluss seinen 
Wohnsitz ins Ausland verlegt und österreichische gerichtliche 
Entscheidungen in diesem Land vollstreckbar sind.

G. Beendigung der Geschäftsverbindung

1. Ordentliche Kündigung in der Geschäftsverbindung mit 
Unternehmern

Z 22. Soweit keine Vereinbarung auf bestimmte Zeit vorliegt, 
können das Kreditinstitut und der Kunde die gesamte Ge-
schäftsverbindung oder einzelne Teile davon (auch Kreditverträ-
ge und Rahmenverträge für Zahlungsdienste wie insbesondere 
Girokontoverträge) jederzeit unter Einhaltung einer angemesse-
nen Frist kündigen. Im Voraus bezahlte Entgelte werden nicht 
rückerstattet.

2. Ordentliche Kündigung in der Geschäftsverbindung mit 
Verbrauchern

Z 23. (1) Der Kunde kann einen Rahmenvertrag für Zahlungs-
dienste, insbesondere den Girokontovertrag, jederzeit zum letz-

ten Tag des laufenden Monats kostenlos kündigen, wobei aber 
Kündigungen, die am letzten Geschäftstag eines Monats ausge-
sprochen werden, erst zum ersten Geschäftstag des folgenden 
Monats wirken. Das Recht zur kostenlosen und fristlosen Kündi-
gung eines Rahmenvertrags für Zahlungsdienste, insbesondere 
des Girokontovertrags, anlässlich einer vom Kreditinstitut vor-
geschlagenen Änderung der AGB oder eines Rahmenvertrags 
für Zahlungsdienste, insbesondere des Girokontovertrags (Z 2.), 
bleibt unberührt.
(2) Kreditverträge mit unbestimmter Laufzeit kann der Kunde je-
derzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat 
kostenlos kündigen.
(3) Alle übrigen auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Verträge 
mit dem Kreditinstitut kann der Kunde jederzeit unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von einem Monat kündigen.
(4) Das Kreditinstitut kann alle auf unbestimmte Zeit abge-
schlossene Verträge, auch Rahmenverträge für Zahlungsdiens-
te (insbesondere Girokontoverträge) und Kreditverträge unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwei Monaten kündigen. 
Die Kündigung muss in Papierform oder auf einem anderen dau-
erhaften Datenträger erfolgen und dem Kunden mitgeteilt wer-
den. Hat der Kunde eine Vereinbarung über seine Teilnahme am 
easybank electronic banking abgeschlossen, ist eine Kündigung 
auf einem dauerhaften Datenträger die Übermittlung der Kündi-
gung an das für die Teilnahme am easybank electronic banking 
für den Kunden eingerichtete ePostfach, wobei der Kunde über 
das Vorhandensein der Kündigung in seinem ePostfach auf die 
mit ihm vereinbarte Weise (SMS, E-Mail, Post oder sonst verein-
barte Form) informiert wird.

3. Kündigung aus wichtigem Grund

Z 24. (1) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, der die weitere 
Vertragszuhaltung unzumutbar macht, können das Kreditinstitut 
und der Kunde die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne 
Geschäftsbeziehungen jederzeit mit sofortiger Wirkung kündi-
gen.
(2) Ein wichtiger Grund, der das Kreditinstitut zur Kündigung be-
rechtigt, kann insbesondere vorliegen, wenn
  eine Verschlechterung oder Gefährdung der Vermögensver-

hältnisse des Kunden oder eines Mitverpflichteten eintritt und 
dadurch die Erfüllung von Verbindlichkeiten gegenüber dem 
Kreditinstitut gefährdet ist,

  der Kunde unrichtige Angaben über wesentliche Teile seiner 
Vermögensverhältnisse (Vermögen und Verbindlichkeiten) 
oder über sonstige wesentliche Umstände gemacht hat, und 
das Kreditinstitut bei Kenntnis der wahren Vermögensverhält-
nisse bzw. Umstände den Vertrag nicht abgeschlossen hätte, 
oder

  der Kunde eine Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung 
von Sicherheiten nicht erfüllt hat oder nicht erfüllen kann und 
dadurch die Erfüllung der Verbindlichkeiten gegenüber dem 
Kreditinstitut gefährdet ist.

4. Rechtsfolgen

Z 25. (1) Mit Beendigung der gesamten Geschäftsverbindung 
oder einzelner Geschäftsbeziehungen werden daraus geschul-
dete Beträge sofort fällig. Der Kunde ist außerdem verpflichtet, 
das Kreditinstitut von allen für ihn übernommenen Verpflichtun-
gen zu befreien.
(2) Weiters ist das Kreditinstitut berechtigt, alle für den Kunden 
übernommenen Verpflichtungen zu kündigen und mit Wirkung 
für den Kunden auszugleichen sowie unter Vorbehalt des Ein-
gangs erfolgte Gutschriften sofort rückzubelasten. Ansprüche 
aus Wertpapieren, insbesondere Wechsel und Scheck, können 
vom Kreditinstitut bis zur Abdeckung eines etwa vorhandenen 
Schuldsaldos geltend gemacht werden.
(3) Im Falle der Beendigung der gesamten Geschäftsverbindung 
oder einzelner Geschäftsbeziehungen wird das Kreditinstitut 
dem Kunden, der Verbraucher ist, die für einen bestimmten Zeit-
raum im Voraus bezahlten Entgelte für Zahlungsdienste anteilig 
erstatten.
(4) Die AGB gelten auch nach Beendigung der Geschäftsverbin-
dung bis zur völligen Abwicklung weiter.
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H. Auszahlungsverweigerungsrecht

Z 26. (1) Das Kreditinstitut darf die Auszahlung eines Kreditbe-
trags, den der Kunde noch nicht in Anspruch genommen hat, 
aus sachlich gerechtfertigten Gründen verweigern.
(2) Sachlich gerechtfertigte Gründe im Sinne des Absatz. (1) lie-
gen dann vor, wenn sich nach Vertragsabschluss
  Umstände ergeben, die eine Verschlechterung der Vermö-

genslage des Kreditnehmers oder eine Entwertung bedun-
gener Sicherheiten in einem solchen Ausmaß erweisen, dass 
die Rückzahlung des Kredits oder die Entrichtung der Zinsen 
selbst bei der Verwertung der Sicherheiten gefährdet sind 
oder

  der objektiv begründete Verdacht besteht, dass der Kreditbe-
trag durch den Kreditnehmer auf eine vertrags- oder gesetz-
widrige Art verwendet wird.

(3) Verbrauchern hat das Kreditinstitut diese Absicht unverzüg-
lich auf Papier oder einem anderen dauerhaften Datenträger un-
ter Angabe der Gründe mitzuteilen. Die Angabe der Gründe hat 
zu unterbleiben, wenn dadurch die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung gefährdet würde.

II. Bankauskunft

Z 27. Allgemein gehaltene bankübliche Auskünfte über die wirt-
schaftliche Lage eines Unternehmens werden, soweit keine 
Verpflichtung hiezu besteht, nur unverbindlich und gegenüber 
Unternehmern nur schriftlich erteilt.

III. Eröffnung und Führung von Konten und Depots

A. Anwendungsbereich

Z 28. Soweit nichts anderes bestimmt wird, gelten die im Folgen-
den für Konten getroffenen Regelungen auch für Depots.

B. Eröffnung von Konten

Z 29. Bei Eröffnung eines Kontos hat der künftige Kontoinhaber 
seine Identität nachzuweisen. Konten werden unter dem Namen 
oder der Firma des Kontoinhabers und einer Nummer geführt.

C. Unterschriftsproben

Z 30. Diejenigen Personen, die über Konto und Depot verfü-
gungsberechtigt bzw. zeichnungsberechtigt sein sollen, haben 
beim Kreditinstitut eine Probe ihrer Unterschrift abzugeben und 
zu hinterlegen. Das Kreditinstitut wird schriftliche Dispositionen 
im Rahmen der Kontoverbindung zulassen, wenn die Unter-
schrift der hinterlegten Probe entspricht.

D. Verfügungsberechtigung und Zeichnungsberechtigung

1. Verfügungsberechtigung

Z 31. Zur Verfügung über das Konto ist lediglich der Kontoin-
haber berechtigt. Zu seiner Vertretung sind nur jene Personen 
befugt, deren Vertretungsberechtigung sich aus dem Gesetz 
ergibt (inklusive Vorsorgebevollmächtigte und gewählter Er-
wachsenenvertreter) oder denen ausdrücklich und schriftlich 
eine Vollmacht zur Verfügung über dieses Konto erteilt wurde; 
sie haben ihre Identität und Vertretungsberechtigung nachzu-
weisen. Bei Vorsorgevollmachten, deren Wirksamkeit im Öster-
reichischen Zentralen Vertretungsverzeichnis registriert wurde, 
und bei Vereinbarungen über die gewählte Erwachsenenvertre-
tung, die ebendort registriert wurden, genügt eine Vollmacht, die 
allgemein die Verfügung über die Konten des Vollmachtgebers 
bzw. Vertretenen umfasst.

2. Zeichnungsberechtigung

Z 32. (1) Der Kontoinhaber kann anderen Personen ausdrück-
lich und schriftlich eine Zeichnungsberechtigung erteilen. Der 

Zeichnungsberechtigte hat dem Kreditinstitut seine Identität 
nachzuweisen. Der Zeichnungsberechtigte ist ausschließlich zur 
Vornahme und zum Widerruf von Dispositionen über die Konto-
forderung befugt.
(2) Die Zeichnungsberechtigung über ein Depot umfasst auch 
die Befugnis, Wertpapiere im Rahmen der vorhandenen De-
ckung zu kaufen und zu verkaufen. Bei Eignungs- und Ange-
messenheitsprüfung ist auf die Kenntnisse und Erfahrungen des 
Zeichnungsberechtigten, wenn er den Auftrag erteilt, bei der Eig-
nungsprüfung weiters auf die finanzielle Lage und die Anlagezie-
len des Kunden abzustellen. Ist der Zeichnungsberechtigte ein 
Rechtsträger im Sinne des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018, 
so gilt für das Kreditinstitut zudem die Bestimmung dessen  
§ 35. Aus diesem Absatz folgt keine Verpflichtung zur Anlage-
beratung des Zeichnungsberechtigten und/oder Depotinhabers 
oder zu Angemessenheits- oder Eignungsprüfung. Das Kredi-
tinstitut führt nur die vom Zeichnungsberechtigten erteilte Order 
durch, zu deren Erteilung sich der Zeichnungsberechtigte auf-
grund seiner selbstständigen Information entschlossen hat. Das 
Kreditinstitut überprüft lediglich, ob der Zeichnungsberechtigte 
über Kenntnisse und/oder Erfahrungen zum gewählten Produkt 
verfügt (Angemessenheitsprüfung), sofern es sich nicht um ein 
reines Ausführungsgeschäft handelt. Verfügt der Zeichnungsbe-
rechtigte nicht über die entsprechenden Kenntnisse und/oder 
Erfahrungen, wird der Zeichnungsberechtigte vom Kreditinstitut 
über die fehlende Angemessenheit in standardisierter Form ge-
warnt; Wertpapierverkaufstransaktionen können vom Zeich-
nungsberechtigten trotz Warnung dennoch erteilt werden; 
Wertpapierkäufe können bei einer Warnung nicht beauf-
tragt werden.

3. Verfügungsberechtigung und Zeichnungsberechtigung 
am Wertpapierdepot von juristischen Personen

Z 32a. (1) Erfolgt der Kauf bzw. Verkauf eines Wertpapiers nicht 
als reines Ausführungsgeschäft, überprüft das Kreditinstitut le-
diglich, ob die vom Depotinhaber definierten Assetklassen zum 
gewählten Produkt korrelieren, sowie ob der Auftraggeber über 
Kenntnisse und/oder Erfahrungen zum gewählten Produkt ver-
fügt (Angemessenheitsprüfung). Entspricht das Produkt nicht 
den definierten Assetklassen des Depotinhabers (juristische 
Person), ist eine Transaktion nicht möglich und es wird ein stan-
dardisierter Hinweis ausgegeben. Verfügt der Auftraggeber nicht 
über die entsprechenden Kenntnisse und/oder Erfahrungen, 
wird der den Kauf bzw. Verkauf beauftragende Auftraggeber 
vom Kreditinstitut über die fehlende Angemessenheit in standar-
disierter Form gewarnt. Wertpapierverkaufstransaktionen kön-
nen vom Auftraggeber trotz Warnung erteilt werden.
(2) Im Falle einer Gemeinschaftszeichnungsberechtigung für 
den Depotinhaber (juristische Person) erfolgt die Prüfung der 
Kenntnisse und Erfahrungen nur auf Basis der Angaben eines 
Auftraggebers. Sofern hierzu keine ausdrücklichen Instruktio-
nen des Depotinhabers erteilt werden, wessen Kenntnisse und 
Erfahrungen für die Beurteilung der Angemessenheit herange-
zogen werden sollen, sind die Angaben der Person für das Kre-
ditinstitut maßgeblich, die zuerst ihre Vertragserklärung abgibt.

E. Besondere Kontoarten

1. Subkonto

Z 33. Zu einem Konto können Subkonten geführt werden. Selbst 
wenn diese mit einer Subbezeichnung versehen werden, ist 
dem Kreditinstitut gegenüber ausschließlich der Kontoinhaber 
berechtigt und verpflichtet.

2. Treuhandkonto

Z 34. Bei Treuhandkonten ist dem Kreditinstitut gegenüber aus-
schließlich der Treuhänder als Kontoinhaber berechtigt und ver-
pflichtet.

3. Gemeinschaftskonto

Z 35. (1) Ein Konto kann auch für mehrere Inhaber eröffnet wer-
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den (Gemeinschaftskonto). Verfügungen über das Konto, insbe-
sondere dessen Schließung und die Erteilung von Zeichnungs-
berechtigungen, können nur von allen Inhabern gemeinsam 
vorgenommen werden. Jeder Kontoinhaber kann sich im Einzel-
fall durch einen eigens dazu Bevollmächtigten vertreten lassen.
(2) Für Verpflichtungen aus dem Konto haften alle Inhaber zur 
ungeteilten Hand.
(3) Wurde nicht ausdrücklich anderes vereinbart, so ist jeder 
Kontomitinhaber allein berechtigt, über die Kontoforderung zu 
disponieren. Diese Berechtigung umfasst auch die Befugnis, 
Wertpapiere im Rahmen der vorhandenen Deckung zu kaufen 
und zu verkaufen. Die Berechtigung des Kontomitinhabers wird 
jedoch durch den ausdrücklichen Widerspruch eines anderen 
Kontomitinhabers beendet; in diesem Fall sind nur alle Kontomi-
tinhaber gemeinsam berechtigt.
Eine Anlageberatung des/der Depotmitinhaber/s erfolgt durch 
das Kreditinstitut auf Basis der erhobenen Anlageziele, finan-
ziellen Verhältnisse und Risikotoleranz sowie Kenntnisse und 
Erfahrungen wie folgt Bei den Anlagezielen muss Übereinstim-
mung gegeben sein (gemeinsames Anlageziel); bei der Risiko-
toleranz wird die jeweils niedrigste (konservativste) Teileinstu-
fung aller Depotmitinhaber berücksichtigt, bei den finanziellen 
Verhältnissen die höchste Teileinstufung aller Depotmitinhaber. 
Bei der Beurteilung der Kenntnisse und/oder Erfahrungen wird 
auf alle Depotmitinhaber abgestellt.
Erfolgt der Kauf/Verkauf nicht aufgrund einer Anlageberatung 
des Kreditinstituts und nicht als reines Ausführungsgeschäft, 
überprüft das Kreditinstitut, ob alle Depotmitinhaber über Er-
fahrung und Kenntnisse zum gewählten Produkt verfügen (An-
gemessenheitsprüfung). Verfügt auch nur einer der Depotmi-
tinhaber nicht über die entsprechenden Kenntnisse und/oder 
Erfahrungen, wird der aktuell disponierende Depotmitinhaber 
vom Kreditinstitut lediglich über die fehlende Angemessenheit in 
standardisierter Form gewarnt; der Auftrag kann vom Depotmi-
tinhaber trotz Warnung erteilt werden.
(4) Zeichnungsberechtigungen können von jedem einzelnen 
Kontomitinhaber widerrufen werden.

Z 36. entfällt

4. Fremdwährungskonto

Z 37. Führt das Kreditinstitut für den Kunden ein Fremdwäh-
rungskonto, so sind Überweisungen in der betreffenden auslän-
dischen Währung diesem Konto gutzuschreiben, sofern nicht 
ein anders lautender Überweisungsauftrag vorliegt. Besteht kein 
Fremdwährungskonto, so darf das Kreditinstitut Geldbeträge in 
ausländischer Währung mangels ausdrücklicher gegenteiliger 
Weisung des Kunden in inländischer Währung gutschreiben.

F. Kontoabschlüsse und Depotaufstellungen

Z 38. (1) Mangels anderer Vereinbarung schließt das Kreditins-
titut Konten vierteljährlich ab. Depotaufstellungen werden dem 
Kunden vierteljährlich erteilt.
(2) Die seit dem jeweils letzten Kontoabschluss angefallenen 
Zinsen und Entgelte sind Teil des Abschlusssaldos, der in der 
Folge weiter verzinst wird. Durch die Zuschreibung der Zinsen 
zum Kontosaldo (Kapitalisierung) fallen in weiterer Folge Zinsen 
auf die Zinsen an („Zinseszinsen“).
(3) Das Kreditinstitut hält dem Kunden den Kontoauszug mit 
dem Rechnungsabschluss zum Abruf (insbesondere über das 
easy internetbanking) bereit.
(4) Die übrigen gesetzlichen und vertraglichen Informations-
pflichten des Kreditinstituts bleiben von den vorstehenden Re-
gelungen unberührt; zu diesen wird auf die Ziffern 5. (3) und (4), 
39. (9) und 40. (2) verwiesen.

IV. Giroverkehr

A. Überweisungsaufträge

Z 39. (1). Bei Überweisungsaufträgen zugunsten eines Empfän-
gers, dessen Konto bei einem Zahlungsdienstleister innerhalb 

Österreichs und anderer Staaten des Europäischen Wirtschafts-
raums (EWR) geführt wird, hat der Kunde den Empfänger mit 
dessen International Bank Account Number (IBAN) zu bezeich-
nen.
(2) Bei Überweisungsaufträgen zugunsten eines Empfängers, 
dessen Konto bei einem Zahlungsdienstleister außerhalb des 
EWR geführt wird, hat der Kunde den Empfänger mit dessen 
Namen zu bezeichnen sowie
• mit der Kontonummer des Empfängers und entweder Name, 
Bankleitzahl oder BIC des Zahlungsdienstleisters des Empfän-
gers oder 
• mit der IBAN des Empfängers und dem BIC des Zahlungs-
dienstleisters des Empfängers.
(3) Die Angaben zu IBAN gemäß Abs. (1) und die Angaben zu 
IBAN und BIC bzw. Kontonummer des Empfängers und Name/
Bankleitzahl/BIC des Zahlungsdienstleisters des Empfängers 
gemäß Abs. (2) stellen den Kundenidentifikator des Empfängers 
dar, anhand dessen der Überweisungsauftrag ausgeführt wird. 
Darüber hinausgehende Angaben zum Empfänger wie insbe-
sondere der Name des Empfängers sind nicht Teil des Kunde-
nidentifikators; solche Angaben dienen lediglich zu Dokumen-
tationszwecken und bleiben bei Ausführung der Überweisung 
seitens des Kreditinstituts unbeachtet.
(4) Der im Überweisungsauftrag angegebene Verwendungs-
zweck ist für das Kreditinstitut in jedem Fall unbeachtlich.
(5) Die Übernahme eines Überweisungsauftrags durch das Kre-
ditinstitut begründet allein noch keinerlei Rechte eines Dritten 
egenüber dem Kreditinstitut.
(6) Das Kreditinstitut ist zur Durchführung eines Überweisungs-
auftrags nur dann verpflichtet, wenn dafür auf dem angegebe-
nen Konto des Kunden vollständige Deckung (Guthaben, einge-
räumter Rahmen) vorhanden ist.
(7) Beim Kreditinstitut oder bei dem vom Kunden beauftragten 
Zahlungsauslösedienstleister eingegangene Überweisungsauf-
träge (Z 39a.) können vom Kunden nicht einseitig widerrufen 
werden. Ist zu einem Überweisungsauftrag ein späterer Durch-
führungstermin vereinbart, tritt die Unwiderruflichkeit erst mit Ab-
lauf des dem Durchführungstermin vorangehenden Geschäfts-
tages ein.
(8) Sofern das Kreditinstitut die Durchführung eines Überwei-
sungsauftrages ablehnt, wird es den Kunden in der mit dem Kun-
den vereinbarten Form so rasch wie möglich, jedenfalls aber in-
nerhalb der in Z 39a. (3) genannten Fristen, über die Ablehnung, 
deren Gründe und darüber informieren, wie der Überweisungs-
auftrag berichtigt werden kann, um die Durchführung künftig zu 
ermöglichen. Die Angabe eines Grundes für die Ablehnung wird 
nur erfolgen, sofern dies nicht einen Verstoß gegen österreichi-
sche oder gemeinschaftsrechtliche Rechtsvorschriften bzw. eine 
gerichtliche oder verwaltungsbehördliche Anordnung darstellen 
würde. Überweisungsaufträge, die das Kreditinstitut berechtig-
terweise ablehnt, lösen die in Z 39a. vereinbarten Ausführungs-
fristen nicht aus.
(9) Informationen über ausgeführte Überweisungsaufträge 
(Referenz, Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, Wechselkurs 
Wertstellung der Belastung) und sonstige zu Lasten seines Kon-
tos ausgeführte Zahlungen, insbesondere im Rahmen eines 
Lastschriftverfahrens, werden dem Kunden, der Verbraucher 
ist, – sofern noch nicht anlässlich der jeweiligen Transaktion im 
Kontoauszug ausgewiesen – einmal monatlich kostenlos vom 
Kreditinstitut auf die mit dem Kunden im Rahmenvertrag verein-
barte Weise (beispielsweise über das easy internetbanking) der-
art zugänglich gemacht, dass er diese unverändert aufbewahren 
und reproduzieren kann; Ein Kunde, der Verbraucher ist, kann 
verlangen, dass ihm der Kontoauszug – stattdessen oder zu-
sätzlich – einmal monatlich gegen angemessenen Kostenersatz 
in der Höhe der Portogebühren per Post übermittelt wird.
(10) Der Kunde ist berechtigt, für die Erteilung des Überwei-
sungsauftrags an das Kreditinstitut auch einen Zahlungsauslö-
sedienst zu nutzen, es sei denn, das Girokonto des Kunden ist 
für ihn nicht online zugänglich.
Ausführungsfristen

Z 39a. (1) Zahlungsaufträge, die nach den für die jeweilige Zah-
lungsart festgelegten Uhrzeiten nahe am Ende des Geschäftsta-
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ges (Annahmeschluss) oder an einem Tag, der kein Geschäfts-
tag ist, bei dem Kreditinstitut eingehen, werden so behandelt, 
als seien sie am folgenden Geschäftstag eingegangen. Das 
Kreditinstitut wird dem Kunden rechtzeitig vor und bei Abschluss 
des Girokontovertrags und danach bei jeder Änderung der Ein-
gangszeitpunkte die festgelegten Eingangszeitpunkte in Papier-
form oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger mitteilen. 
Als Geschäftstag gilt jeder Tag ausgenommen Samstage und 
Sonntage sowie TARGET-Feiertage.
(2) Wird zwischen dem Kunden, der einen Zahlungsauftrag 
erteilt, und dem Kreditinstitut vereinbart, dass die Ausführung 
eines Zahlungsauftrages zu einem bestimmten Tag oder am 
Ende eines bestimmten Zeitraumes oder an dem Tag, an dem 
der Kunde dem Kreditinstitut den Geldbetrag zur Verfügung 
stellt, beginnen soll, so gilt der vereinbarte Termin als Zeitpunkt 
des Eingangs. Fällt der vereinbarte Termin nicht auf einen Ge-
schäftstag des Kreditinstituts, so wird der Zahlungsauftrag so 
behandelt, als sei er am darauf folgenden Geschäftstag einge-
gangen.
(3) Das Kreditinstitut stellt sicher, dass nach dem Eingangs-
zeitpunkt der Betrag, der Gegenstand des Zahlungsvorganges 
ist, spätestens am Ende des folgenden Geschäftstags (bei in 
Papierform ausgelösten Zahlungsvorgängen am Ende des 
zweitfolgenden Geschäftstags), beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers einlangt (= Gutschrift auf dessen Konto). 
Dieser Absatz findet auf Zahlungsvorgänge in Euro Anwendung 
sowie auf Zahlungsvorgänge, bei denen Beträge in Euro auf ein 
Konto in einem nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörenden 
EWR-Vertragsstaat transferiert werden und in diesem die Wäh-
rungsumrechnung durchgeführt wird.
(4) Für sonstige Zahlungsvorgänge innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums beträgt die in Abs. (3) angesprochene Ausfüh-
rungsfrist längstens 4 Geschäftstage.

B. Gutschriften und Stornorecht

Z 40. (1) Bei aufrechtem Girokontovertrag ist das Kreditinstitut 
verpflichtet und unwiderruflich befugt, Geldbeträge für den Kun-
den entgegenzunehmen und seinem Konto gutzubringen. Den 
Auf-trag, einem Kunden einen Geldbetrag zur Verfügung zu 
stellen, wird das Kreditinstitut durch Gutschrift des Betrages auf 
dem Konto des Kunden ausführen, wenn sich aus dem Auftrag 
nichts anderes ergibt. Lautet jener Betrag, der dem Konto des 
Kunden gutzuschreiben ist, auf eine andere Währung als das 
Konto, erfolgt die Gutschrift mangels ausdrücklicher gegenteili-
ger Weisung des Kunden in inländischer Währung.
(2) Informationen über seinem Konto gutgeschriebene Überwei-
sungen (Referenz, Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, Wech-
selkurs, Wertstellung der Gutschrift) werden dem Kunden, der 
Verbraucher ist, – sofern noch nicht anlässlich der jeweiligen 
Transaktion im Kontoauszug ausgewiesen – einmal monatlich 
kostenlos vom Kreditinstitut auf die mit dem Kunden im Rah-
menvertrag vereinbarte Weise (beispielsweise über das easy 
internetbanking) derart zugänglich gemacht, dass er diese un-
verändert aufbewahren und reproduzieren kann. Ein Kunde, der 
Verbraucher ist, kann verlangen, dass ihm die Informationen – 
stattdessen oder zusätzlich – einmal monatlich gegen angemes-
senen Kostenersatz übermittelt werden.
(3) Das Kreditinstitut ist berechtigt, eigene Entgelte für die Über-
weisung vom gutzuschreibenden Betrag abzuziehen. Das Kredi-
tinstitut wird den Überweisungsbetrag und abgezogene Entgelte 
gesondert ausweisen. Wird ein dem Kunden gutzuschreibender 
Zahlungsvorgang vom oder über den Kunden als Zahlungsemp-
fänger ausgelöst, so wird das Kreditinstitut dem Kunden den Be-
trag der Gutschrift auf seinem Konto in voller Höhe gutschreiben.
(4) Das Kreditinstitut kann Gutschriften, die es aufgrund eines 
eigenen Irrtums vorgenommen hat, jederzeit stornieren. In 
anderen Fällen wird das Kreditinstitut die Gutschrift nur dann 
stornieren, wenn ihm die Unwirksamkeit des Überweisungs-
auftrags nachgewiesen wurde. Durch einen zwischenzeitlichen 
Rechnungsabschluss wird das Recht zum Storno nicht beseitigt. 
Besteht das Recht zum Storno, kann das Kreditinstitut die Verfü-
gung über die gutgeschriebenen Beträge verweigern.

C. Gutschrift - Eingang vorbehalten

Z 41. (1) Schreibt das Kreditinstitut Beträge, die es auftrags des 
Kunden einzuziehen hat (insbesondere im Rahmen des Inkasso 
von Schecks, Wechseln und anderen Wertpapieren, Lastschrif-
ten, etc.) oder die auf das Konto des Kunden überwiesen wer-
den sollen, dem Konto des Kunden gut, bevor der einzuziehen-
de oder überwiesene Betrag beim Kreditinstitut eingelangt ist, so 
geschieht dies nur unter Vorbehalt des tatsächlichen Einlangens 
des gutgeschriebenen Betrags beim Kreditinstitut. Dies gilt auch 
dann, wenn der einzuziehende Betrag beim Kreditinstitut zahl-
bar sein sollte.
(2) Aufgrund des Vorbehalts ist das Kreditinstitut berechtigt, 
die Gutschrift durch einfache Buchung rückgängig zu machen, 
wenn der Einzug oder die Überweisung gescheitert ist oder auf 
Grund der wirtschaftlichen Verhältnisse eines Zahlungsverpflich-
teten, behördlicher Eingriffe oder anderer Gründe absehbar ist, 
dass das Kreditinstitut die unbeschränkte Verfügungsmöglich-
keit über den einzuziehenden oder überwiesenen Betrag nicht 
erlangen wird.
(3) Der Vorbehalt kann ferner ausgeübt werden, wenn der gut-
geschriebene Betrag im Ausland eingezogen oder vom Ausland 
überwiesen wurde und nach dem ausländischen Recht oder auf 
Grund einer mit ausländischen Kreditinstituten getroffenen Ver-
einbarung von dritter Seite dem Kreditinstitut rückbelastet wird.
(4) Bei aufrechtem Vorbehalt ist das Kreditinstitut auch berech-
tigt, dem Kunden die Verfügung über die gutgeschriebenen Be-
träge zu verweigern. Der Vorbehalt wird durch Rechnungsab-
schlüsse nicht beseitigt.

D. Belastungsbuchungen

Z 42. (1) Bei Überweisungsaufträgen sind Belastungsbuchun-
gen erst dann als Mitteilung über die Durchführung zu verste-
hen, wenn die Belastungsbuchung nicht innerhalb von zwei Ge-
schäftstagen (siehe Z 39a. (1) dieser Bedingungen) rückgängig 
gemacht wird.
(2) Schecks und sonstige Zahlungsanweisungen sowie  
SEPA-Firmenlastschriften (Z 42a. (1)) sind eingelöst, wenn die 
Belastungsbuchung auf dem bezogenen Konto des Kunden 
nicht innerhalb von drei Geschäftstagen rückgängig gemacht 
wird, es sei denn, das Kreditinstitut hat schon zuvor den Einrei-
cher von der Einlösung verständigt oder an ihn Barzahlung ge-
leistet. SEPA-Lastschriften (Z 42a. (1)) sind mit Ablauf von fünf 
Geschäftstagen eingelöst.

E. SEPA-Lastschrift und SEPA-Firmenlastschrift

Z 42a. (1) Eine SEPA-Lastschrift liegt vor, wenn der Zahler ge-
genüber dem Empfänger ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt hat. 
Eine SEPA-Firmenlastschrift liegt vor, wenn sowohl der Empfän-
ger als auch der Zahler Unternehmer ist und der Zahler gegen-
über dem Empfänger ein SEPA-Firmenlastschriftmandat erteilt 
hat. Der Kunde stimmt der Belastung seines Kontos mit Beträ-
gen, die von ihm ermächtigte Dritte mittels SEPA-Lastschrift 
bzw. SEPA-Firmenlastschrift zulasten seines Kontos beim Kre-
ditinstitut einziehen, zu. Diese Zustimmung kann vom Kunden 
jederzeit schriftlich widerrufen werden. Ein derartiger Widerruf 
wirkt ab dem seinem Eingang beim Kreditinstitut folgenden Ge-
schäftstag. In gleicher Weise kann gegenüber dem Kreditinstitut 
die Zustimmung für Einzüge eines ermächtigten Dritten auf ei-
nen bestimmten Betrag oder eine bestimmte Periodizität oder 
beides begrenzt werden.
(2) Das Kreditinstitut führt SEPA-Lastschriften und SEPA-Fir-
menlastschriften, mit welchen das Konto des Kunden belastet 
werden soll, aufgrund der vom einziehenden Kreditinstitut über-
mittelten International Bank Account Number (IBAN) durch. Die 
Angaben zum IBAN stellen den Kundenidentifikator dar, anhand 
dessen die SEPA-Lastschrift bzw. die SEPA-Firmenlastschrift 
durchgeführt werden. Werden von der einziehenden Bank da-
rüber hinausgehende Angaben zum Kunden, wie insbesondere 
der Name des Kontoinhabers des Kontos, von dem eingezogen 
werden soll, gemacht, dienen diese daher lediglich zu Dokumen-
tationszwecken und bleiben bei der Ausführung der SEPA-Last-
schrift bzw. der SEPA-Firmenlastschrift unbeachtet.
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(3). Der Kunde kann vom Kreditinstitut die bedingungslose Er-
stattung des seinem Konto aufgrund eines von ihm erteilten SE-
PA-Lastschriftmandats angelasteten Betrags binnen acht Wo-
chen ab dem Zeitpunkt der Belastung seines Kontos verlangen. 
Das Kreditinstitut hat diesem Verlangen des Kunden innerhalb 
von zehn Geschäftstagen nachzukommen und die Belastung 
seines Kontos mit dem eingezogenen Betrag mit Wertstellung 
zum Datum der Belastung des Kontos rückgängig zu machen 
oder dem Zahler die Gründe für die Ablehnung der Erstattung 
unter Darstellung der Rechtsbehelfe (§ 71 (2) ZaDiG 2018) mit-
zuteilen.
(4) Abweichend von Abs. (3) hat bei SEPA-Firmenlastschriften 
der Kunde kein Recht, die Erstattung des seinem Konto auf-
grund eines von ihm erteilten SEPA-Firmenlastschriftmandats 
angelasteten Betrages zu verlangen.
(5) War die zulasten des Kontos des Kunden ausgeführte SE-
PA-Lastschrift bzw. SEPA-Firmenlastschrift vom Kunden nicht 
autorisiert, kann der Kunde die Erstattung des belasteten Be-
trags binnen der Frist der Z 16. (2) verlangen. Diese Befristun-
gen gelten nicht, wenn das Kreditinstitut dem Kunden die in  
Z 39. (9) vorgesehenen Informationen zu dem betreffenden Zah-
lungsvorgang nicht mitgeteilt oder zugänglich gemacht hat.

V. Entgelte für Leistungen und Aufwandersatz

A. Entgelts- und Leistungsänderungen gegenüber Unter-
nehmern

Z 43. (1) Das Kreditinstitut kann im Geschäft mit Unternehmern 
die vertraglich vereinbarten Hauptleistungen, die das Kreditinsti-
tut oder der Kunde zu erbringen haben (einschließlich Soll- und 
Habenzinsen auf Giro- oder anderen Konten, Kontoführungsge-
bühren etc.), unter Berücksichtigung aller in Betracht kommen-
den Umstände (insbesondere Veränderung der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen, Veränderungen auf dem Geld- oder 
Kapitalmarkt, Veränderungen der Refinanzierungskosten, Ver-
änderungen des Personal- und Sachaufwandes etc.) nach billi-
gem Ermessen ändern. In diesen Grenzen ist das Kreditinstitut 
auch zur Einführung neuer entgeltspflichtiger Leistungen sowie 
zur Einführung neuer Entgelte für schon vereinbarte Leistungen 
berechtigt.
(2) Weiters kann das Kreditinstitut einem Unternehmer-Kunden 
Änderungen der wechselseitigen Leistungen und Entgelte (ein-
schließlich solche nach Abs. (1) und einschließlich der Einfüh-
rung neuer entgeltspflichtiger Leistungen sowie neuer Entgelte 
für schon vereinbarte Leistungen) mindestens zwei Monate vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens anbieten. 
Die Zustimmung des Kunden gilt diesfalls als erteilt, wenn vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein schrift-
licher oder elektronisch über das easy internetbanking erklär-
ter Widerspruch des Kunden beim Kreditinstitut einlangt, es sei 
denn, der Kunde hat zuvor seine ausdrückliche Zustimmung 
erteilt. Das Kreditinstitut wird den Kunden im Änderungsan-
gebot auf die jeweils angebotene Änderung sowie darauf auf-
merksam machen, dass sein Stillschweigen mit Fristablauf als 
Zustimmung gilt. Das Änderungsangebot wird dem Kunden in 
seinem im easy internetbanking für ihn eingerichteten ePostfach 
zugänglich gemacht. Wurde mit dem Kunden keine Vereinba-
rung über seine Teilnahme am easybank electronic banking ab-
geschlossen, wird ihm das Änderungsangebot auf eine andere 
mit ihm vereinbarte Weise zugänglich gemacht.

B. Entgeltsänderungen gegenüber Verbrauchern außerhalb 
der Zahlungsdienstleistungen

Z 44. (1) Die mit Verbrauchern in Dauerschuldverhältnissen, die 
keine Rahmenverträge über Zahlungsdienste sind, vereinbarten 
Entgelte (ausgenommen Zinsen) für die vom Kreditinstitut er-
brachten Leistungen (wie z.B. Depotgebühren, Kontoführungs-
entgelte für Konten, über die keine Zahlungsdienste abgewickelt 
werden, ausgenommen jedoch Sollzinsen) werden einmal jähr-
lich mit Wirkung ab dem 1. April jeden Jahres der Entwicklung 
des von der Statistik Austria veröffentlichten nationalen Verbrau-
cherpreisindex 2015 („VPI“) angepasst (erhöht oder gesenkt), 

wobei jeweils eine kaufmännische Rundung auf ganze Cent er-
folgt. Die Anpassung der Entgelte erfolgt in jenem Ausmaß, wel-
ches der Veränderung der für den September des Jahres vor der 
Entgeltanpassung verlautbarten VPI-Indexzahl im Vergleich zu 
der für den September des davorliegenden Jahres verlautbar-
ten VPI-Indexzahl entspricht. Die so angepassten Entgelte bil-
den die Grundlage für die Anpassung der Entgelte im Folgejahr. 
Das Kreditinstitut wird den Kunden über die Entgeltanpassung 
vor dem 1. April informieren. Falls das Kreditinstitut in einem 
Jahr von einer Entgelterhöhung (nicht von einer jedenfalls ver-
pflichtenden Entgeltsenkung) absieht, lässt dies das Recht des 
Kreditinstituts auf künftige Entgelterhöhungen unberührt. Unter-
bleibt eine Entgelterhöhung in einem oder mehreren aufeinan-
derfolgenden Jahren, kann diese (können diese) mit Wirkung 
ab der nächsten vorgenommenen Entgelterhöhung nachgeholt 
werden, wobei in diesem Fall die Anpassung in jenem Ausmaß 
erfolgt, welches der Veränderung der für den September des 
Jahres vor der Entgelterhöhung verlautbarten VPI-Indexzahl zu 
derjenigen VPI-Indexzahl, welche die Grundlage für die letzte 
durchgeführte Entgelterhöhung war, entspricht.
Die Entgeltanpassung mit Wirkung ab dem 1. April eines jeden 
Jahres erfolgt unabhängig vom Zeitpunkt des Vertragsabschlus-
ses; erfolgt der Vertragsabschluss jedoch innerhalb von zwei 
Monaten vor dem 1. April eines Jahres, erfolgt eine Entgeltan-
passung erst mit 1. April des Folgejahres.
(2) bis (5) entfallen
(6) Die Bestimmungen dieser Z 44. gelten nicht für die in Z 45. 
gesondert geregelten Änderungen von in Verträgen über Zah-
lungsdienste vereinbarten Entgelte und Leistungen.
(7) Entgelte, die als Prozentsätze ausgewiesen sind oder kurs-
wertbasiert berechnet werden, unterliegen keiner Anpassung 
nach Abs (1).

C. Änderungen der in einem Rahmenvertrag für Zahlungs-
dienste mit Verbrauchern vereinbarten Entgelte des Kunden

Z 45. (1) Änderungen der in einem Rahmenvertrag für Zahlungs-
dienste (insbesondere des Girokontovertrags) vereinbarten Ent-
gelte (ausgenommen Zinsen) müssen vereinbart werden. Das 
kann in folgendem Verfahren passieren:
Änderungen werden dem Kunden vom Kreditinstitut mindestens 
zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkraft-
tretens angeboten; dabei werden die vom Änderungsangebot 
betroffenen Entgelte und deren vorgeschlagene Änderungen 
dargestellt. Das Änderungsangebot wird dem Kunden in Papier-
form oder auf anderem dauerhaften Datenträger mitgeteilt.
Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn vor dem vor-
geschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein Widerspruch 
des Kunden beim Kreditinstitut einlangt. Das Kreditinstitut wird 
den Kunden im Änderungsangebot darauf aufmerksam ma-
chen, dass sein Stillschweigen durch das Unterlassen eines Wi-
der-spruchs als Zustimmung zu den Änderungen gilt. Der Kunde 
hat das Recht, den Rahmenvertrag bis zum Inkrafttreten der Än-
derungen kostenlos fristlos zu kündigen; auch darauf wird das 
Kreditinstitut im Änderungsangebot hinweisen.
(2) Die Mitteilung an den Kunden über die angebotenen Ände-
rungen gemäß Abs. (1) erfolgt per Post an die letzte vom Kun-
den bekannt gegebene Anschrift. Die Mitteilung erfolgt dann in 
einer anderen Papierform oder auf einem anderen dauerhaften 
Datenträger, wenn das mit dem Kunden vereinbart ist. Hat der 
Kunde eine Vereinbarung über seine Teilnahme am easybank 
electronic banking abgeschlossen, ist diese Form die Über-
mittlung des Änderungsangebots an das für die Teilnahme 
am easybank electronic banking für den Kunden eingerichtete 
ePostfach, wobei der Kunde über das Vorhandensein des Ände-
rungsangebots in seinem ePostfach auf die mit ihm vereinbarte 
Weise (SMS, E-Mail, Post oder sonst vereinbarte Form) infor-
miert werden wird.
(3) Auf dem in Abs. (1) vorgesehenen Weg können Änderungen 
der mit dem Kunden vereinbarten Entgelte im Ausmaß der Ent-
wicklung des von der Statistik Austria veröffentlichten nationalen 
Verbraucherpreisindex 2015 („VPI“) (erhöht oder gesenkt) ange-
boten werden, wobei jeweils eine kaufmännische Rundung auf 
ganze Cent erfolgt. Diese Anpassung erfolgt einmal jährlich mit 
Wirkung ab dem 1. Juli jeden Jahres. Die Anpassung entspricht 
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der Veränderung des Durchschnitts der Indexzahlen für das 
vorletzte Kalenderjahr vor dem Änderungsangebot gegenüber 
dem Durchschnitt der Indexzahlen für das letzte Kalenderjahr 
vor dem Änderungsangebot. Die so angepassten Entgelte bil-
den die Grundlage für das Angebot zur Anpassung der Entgelte 
im Folgejahr.
Falls das Kreditinstitut in einem Jahr von einer Entgelterhö-
hung (nicht von einer jedenfalls verpflichtend anzubietenden 
Entgeltsenkung) absieht, lässt dies das Recht des Kreditinsti-
tuts auf künftige Entgelterhöhungen unberührt. Unterbleibt eine 
Entgelterhöhung in einem oder mehreren aufeinanderfolgenden 
Jahren, kann diese (können diese) gemeinsam mit der nächs-
ten angebotenen Entgelterhöhung angeboten werden, wobei in 
diesem Fall die Anpassung in jenem Ausmaß angeboten wer-
den darf, welches der Veränderung der für den Durchschnitt des 
Jahres vor der Entgelterhöhung verlautbarten VPI-Indexzahl zu 
derjenigen VPI-Indexzahl, welche die Grundlage für die letzte 
akzeptierte Entgelterhöhung war, entspricht.
Die Entgeltanpassung wird mit Wirkung ab dem 1. Juli eines je-
den Jahres unabhängig vom Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
angeboten; erfolgt der Vertragsabschluss jedoch innerhalb von 
zwei Monaten vor dem 1. Juli eines Jahres, wird eine Entgeltan-
passung erst mit 1. Juli des Folgejahres angeboten.
(4) Entgelte, die als Prozentsätze ausgewiesen sind oder kurs-
wertbasiert berechnet werden, unterliegen keiner Anpassung 
nach Abs (1), Abs (2) und Abs (3).

D. Änderung von Zinssätzen

Z 46. Bindet eine Anpassungsklausel einen Zinssatz an einen 
Referenzzinssatz, der aus einer öffentlich zugänglichen und für 
beide Parteien überprüfbaren Quelle stammt, so werden Ände-
rungen unmittelbar ohne vorherige Benachrichtigung des Kun-
den wirksam. Der Verbraucher wird über wirksam gewordene 
Änderungen des Zinssatzes spätestens im folgenden Kalender-
quartal informiert.

E. Aufwandersatz durch Unternehmer

Z 46a. Der Kunde, der Unternehmer ist, trägt alle auf Grund 
der Geschäftsverbindung mit ihm entstehenden, notwendigen 
und nützlichen Aufwendungen, Auslagen, Spesen und Kosten, 
insbesondere Stempel- und Rechtsgebühren, Steuern, Porti, 
Kosten für Versicherung, Rechtsvertretung, Betreibung und Ein-
bringung, betriebswirtschaftliche Beratung, Telekommunikation 
sowie Bestellung, Verwaltung und Verwertung oder Freigabe 
von Sicherheiten. Das Kreditinstitut darf diese Aufwendungen 
ohne Einzelaufstellungen in einem Gesamtbetrag in Rechnung 
stellen, soweit der Kunde nicht ausdrücklich eine Einzelaufstel-
lung verlangt.

VI. Sicherheiten

A. Bestellung und Verstärkung von Sicherheiten

1. Anspruch auf Bestellung

Z 47. entfällt

2. Veränderung des Risikos

Z 48. (1) Wenn in Geschäftsbeziehungen mit Unternehmern 
nachträglich Umstände eintreten oder bekannt werden, die eine 
erhöhte Risikobewertung der Ansprüche gegen den Kunden 
rechtfertigen, ist das Kreditinstitut berechtigt, die Bestellung oder 
Verstärkung von Sicherheiten innerhalb angemessener Frist zu 
verlangen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn sich die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nachteilig verändert 
haben oder zu verändern drohen oder die vorhandenen Sicher-
heiten sich wertmäßig verschlechtert haben oder zu verschlech-
tern drohen.
(2) Dies gilt auch, wenn bei Entstehen der Ansprüche die Bestel-
lung von Sicherheiten nicht verlangt wurde.

B. Pfandrecht des Kreditinstituts

1. Umfang und Entstehen

Z 49. (1) Der Kunde räumt dem Kreditinstitut ein Pfandrecht 
für Forderungen gemäß Z 50. (1) an allen seinen Sachen und 
Rechten jeder Art ein, die mit Willen des Kunden in die Inneha-
bung des Kreditinstituts gelangen. Ausnahmen sind in Abs (2) 
und Z 51. geregelt.
(2) Dieses Pfandrecht besteht auch an allen Ansprüchen des 
Kunden gegenüber dem Kreditinstitut, z.B. aus Guthaben, so-
weit diese pfändbar sind. Unterliegen dem Pfandrecht des Kre-
ditinstituts Wertpapiere, so erstreckt sich das Pfandrecht auch 
auf die zu diesen Wertpapieren gehörenden Zins- und Gewin-
nanteilscheine. Gehen auf einem Konto Zahlungen auf nicht 
oder nur beschränkt pfändbare Geldforderungen des Kunden 
ein (z.B. Arbeitseinkommen, Pension), erfasst das Pfandrecht 
des Kreditinstituts am Guthaben auf diesem Konto nur den 
pfändbaren Teil dieser Eingänge.

Z 50. (1) Das Pfandrecht sichert die schon entstandenen Ansprü-
che des Kreditinstituts gegen den Kunden aus der Geschäftsver-
bindung, einschließlich der Gemeinschaftskonten und -depots, 
auch wenn diese Ansprüche bedingt, befristet oder noch nicht 
fällig sind. Das Pfandrecht an Forderungen und Werten aus Ge-
meinschaftskonten und -depots sichert allerdings lediglich die 
Ansprüche des Kreditinstituts aus dieser Geschäftsbeziehung.
(2) Das Pfandrecht entsteht mit der Erlangung der Innehabung 
der Pfandsache durch das Kreditinstitut, sofern Ansprüche des 
Kreditinstituts gemäß Abs. (1) in diesem Zeitpunkt bestehen, an-
dernfalls entsteht das Pfandrecht mit dem Zeitpunkt des späte-
ren Entstehens solcher Ansprüche.

2. Ausnahmen vom Pfandrecht

Z 51. (1) Nicht vom Pfandrecht umfasst sind Sachen und Rech-
te, die vom Kunden vor Entstehen des Pfandrechtes für die 
Durchführung eines bestimmten Auftrags gewidmet wurden, wie 
z.B. Beträge für die Einlösung eines bestimmten Schecks oder 
Wechsels, sowie zur Ausführung einer bestimmten Überwei-
sung. Dies gilt jedoch nur so lange, als die Widmung aufrecht ist.
(2) Das Kreditinstitut wird unbeschadet des bestehenden 
Pfandrechtes Dispositionen des Kunden zugunsten Dritter über 
Guthaben auf Girokonten durchführen, solange dem Kunden 
keine Mitteilung des Kreditinstituts über die Geltendmachung 
des Pfandrechtes zugegangen ist. Eine Pfändung des Gutha-
bens gilt nicht als Disposition des Kunden.
(3) Das Pfandrecht erstreckt sich weiters nicht auf Vermögens-
werte, die der Kunde vor Entstehen des Pfandrechtes dem Kre-
ditinstitut als Treugut schriftlich offengelegt hat oder die ohne 
den Willen des Kunden in die Innehabung des Kreditinstituts 
gelangt sind.
(4) Falls der Wert der Sachen und Rechte des Kunden, an de-
nen das Pfandrecht des Kreditinstituts besteht, höher als die be-
sicherte Forderung des Kreditinstituts ist, wird das Kreditinstitut 
das Pfandrecht nur an Rechten und Sachen geltend machen, 
deren Wert 120 Prozent der Forderungshöhe entspricht. Er-
streckt sich das Pfandrecht auf mehrere Sachen und/oder Rech-
te, wird das Kreditinstitut das Pfandrecht an jenen Sachen bzw. 
Rechten geltend machen, deren Verwertung mit den geringsten 
Kosten verbunden ist.

C. Freigabe von Sicherheiten

Z 52. Auf Verlangen des Kunden wird das Kreditinstitut Sicher-
heiten freigeben, soweit es an diesen kein berechtigtes Siche-
rungsinteresse hat.

D. Verwertung von Sicherheiten

Z 52a (1) Die nachfolgenden Ziffern 53 bis 57 regeln, wie das 
Kreditinstitut bei Verwertung von Sicherheiten an beweglichen 
und/oder unkörperlichen Sachen vorgehen darf; die Verwertung 
von unbeweglichen Sachen und Unternehmen wird in diesen 
AGB nicht geregelt.
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(2) Voraussetzung der Verwertung ist – ausgenommen die zwei 
in Z 56. geregelten Fälle – stets, dass die besicherte Forderung 
fällig und die Verwertungsberechtigung nach den anwendbaren 
vertraglichen und gesetzlichen Bestimmungen eingetreten ist. 
Dies setzt jedenfalls voraus, dass dem Kunden die Verwertung 
der Sicherheit unter Bekanntgabe der Höhe der besicherten For-
derung angedroht wurde und seit dieser Androhung zumindest 
ein Monat verstrichen ist. Ist der Kunde Unternehmer, beträgt 
diese Frist eine Woche. Die Androhung darf unterbleiben, wenn 
sie, etwa wegen unbekannten Aufenthalts des Kunden, untun-
lich ist. In diesem Fall läuft die angesprochene Frist ab Fälligkeit 
der besicherten Forderung. Eine Verwertung vor Ablauf der Frist 
ist zulässig, wenn bei Zuwarten ein erheblicher und dauernder 
Wertverlust der Sicherheit droht und dadurch die Befriedigung 
des Kreditinstituts aus der Sicherheit gefährdet ist.

1. Verkauf

Z 53. Sicherheiten, die einen Markt- oder Börsepreis haben, wird 
das Kreditinstitut nach den einschlägigen gesetzlichen Bestim-
mungen (§§ 466a ff ABGB) durch Freihandverkauf zu diesem 
Preis verwerten.

Z 54. Sicherheiten, die keinen Markt- oder Börsepreis haben, 
wird das Kreditinstitut von einem dazu befugten Sachverständi-
gen schätzen lassen, der vom Kreditinstitut unabhängig ist. Das 
Ergebnis der Schätzung wird das Kreditinstitut dem Kunden zu-
sammen mit der Aufforderung mitteilen, binnen einer Frist von 
einem Monat einen Kaufinteressenten namhaft zu machen, der 
auch innerhalb dieser Frist zumindest den ermittelten Schätzwert 
als Kaufpreis an das Kreditinstitut bezahlt. Wird vom Kunden in-
nerhalb der Frist kein Kaufinteressent namhaft gemacht bzw. der 
Kaufpreis vom namhaft gemachten Interessenten nicht bezahlt, 
ist das Kreditinstitut unwiderruflich berechtigt, die Sicherheit im 
Namen des Kunden zumindest zum Schätzwert zu verkaufen. 
Der Verkaufserlös dient der Tilgung der besicherten Forderun-
gen, ein allfälliger Überhang steht dem Kunden zu.

2. Exekution und außergerichtliche Versteigerung

Z 55. Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, die Sicherheit exe-
kutiv zu verwerten oder – soweit sie keinen Markt- oder Börse-
preis hat – durch einen dazu befugten Unternehmer öffentlich 
versteigern zu lassen. Zeit und Ort sowie eine allgemeine Um-
schreibung der Sicherheit sind öffentlich bekanntzugeben. Der 
Sicherheitengeber und Dritte, denen Rechte an der Sicherheit 
zustehen, sind hiervon zu benachrichtigen.

3. Einziehung

Z 56. (1) Das Kreditinstitut darf die ihm als Sicherheit bestellten 
Forderungen aller Art (einschließlich der in Wertpapieren ver-
brieften) bei Fälligkeit der besicherten Forderung kündigen, so-
weit das zu ihrer Einziehung erforderlich ist, und einziehen. Vor-
her ist die Einziehung der als Sicherheit dienenden Forderung 
bei deren Fälligkeit zulässig; davon ist der Kunde – abweichend 
von Z 52a. – nicht zu verständigen.
Droht ein erheblicher und dauernder Wertverlust der als Sicher-
heit dienenden Forderung, der die Befriedigung des Kreditinsti-
tuts aus der Forderung gefährdet, ist deren Kündigung selbst vor 
ihrer Fälligkeit zulässig. Der Kunde ist davon – abweichend von 
Z 52a. – nur tunlichst vorweg zu informieren; mit der Androhung 
ist dem Kunden die Gelegenheit zur Leistung einer Ersatzsicher-
heit einzuräumen.
Vor Fälligkeit der besicherten Forderung eingezogene Beträge 
treten als Pfand an die Stelle der eingezogenen Forderung; sol-
cherart eingezogene Geldbeträge sind nach den Bestimmungen 
über die Anlegung von Mündelgeld (§§ 215 ff ABGB) zu veran-
lagen.
(2) Die Bestimmungen des Abs. (1) gelten nicht für Lohn- und 
Gehaltsforderungen von Verbrauchern, die als Sicherheit für 
noch nicht fällige Forderungen bestellt wurden.

4. Verwertung von Finanzsicherheiten

Z 57. (1) Von einer juristischen Person, einem Einzelunterneh-
mer oder eine Personengesellschaft bestellte Finanzsicher-
heiten im Sinne des Finanzsicherheiten-Gesetzes kann das 
Kreditinstitut ohne vorherige Androhung, ohne gerichtliche Be-
willigung oder Zustimmung zu den Verwertungsbedingungen, 
ohne Versteigerung sowie ohne Wartefrist verwerten, und zwar 
auch dann, wenn über das Vermögen des Sicherungsgebers ein 
Konkurs- oder Liquidationsverfahren, ein Sanierungsverfahren 
oder eine Sanierungsmaßnahme eröffnet bzw. eingeleitet wor-
den ist oder noch andauert.
(2) Das Kreditinstitut kann Finanzsicherheiten im Sinne von Abs. 
(1) bei Nichtzahlung seiner fälligen besicherten Forderungen 
nach seiner Wahl verwerten, indem es
  sie verkauft oder sich aneignet und anschließend ihren Wert 

mit den maßgeblichen Verbindlichkeiten verrechnet oder sie 
an Zahlungs statt verwendet;

  Barsicherheiten gegen die maßgeblichen Verbindlichkeiten 
aufrechnet oder an Zahlungs statt verwendet;

  Kreditforderungen veräußert oder einzieht und anschließend 
ihren Wert mit den maßgeblichen Verbindlichkeiten verrech-
net oder an Zahlungs statt verwendet.

Die Aneignung von Finanzsicherheiten ist jedoch erst nach 
sachverständiger Schätzung ihres Werts zulässig.
(3) Das Kreditinstitut hat bei der Ausübung der ihm durch diese 
Ziffer eingeräumten Befugnisse die Bewertung oder Verwertung 
von Finanzsicherheiten und die Ermittlung der Höhe der maß-
geblichen Verbindlichkeiten nach den Grundsätzen des redli-
chen Geschäftsverkehrs und nach Maßgabe etwaiger weiter 
zwischen den Parteien abgeschlossenen Vereinbarung vorzu-
nehmen. Es hat dabei insbesondere auf den Schätz-, Markt- 
oder Kurswert der Finanzsicherheiten Bedacht zu nehmen. Ei-
nen Überschuss hat er dem Sicherungsgeber herauszugeben 
oder zu seinen Gunsten in Rechnung zu stellen.

E. Zurückbehaltungsrecht

Z 58. Das Kreditinstitut kann ihm obliegende Leistungen an den 
Kunden wegen aus der Geschäftsverbindung entstandener An-
sprüche zurückbehalten, auch wenn sie nicht auf demselben 
rechtlichen Verhältnis beruhen. Die Z 50 und 51 gelten entspre-
chend.

VII. Aufrechnung und Verrechnung

A. Aufrechnung

1. Durch das Kreditinstitut

Z 59. (1) Das Kreditinstitut ist berechtigt, zwischen sämtlichen 
Ansprüchen des Kunden, soweit sie pfändbar sind, und sämtli-
chen Verbindlichkeiten des Kunden ihm gegenüber aufzurech-
nen.
(2) Das Kreditinstitut wird unbeschadet des bestehenden Auf-
rechnungsrechtes Dispositionen des Kunden zugunsten Dritter 
über Guthaben aus Girokonten durchführen, solange dem Kun-
den keine Aufrechnungserklärung zugegangen ist. Eine Pfän-
dung des Guthabens gilt nicht als Disposition des Kunden.

2. Durch den Kunden

Z 60. Der Kunde, der Verbraucher ist, ist nur dann berechtigt 
seine Verbindlichkeiten durch Aufrechnung aufzuheben, wenn 
das Kreditinstitut zahlungsunfähig ist oder die Forderung des 
Kunden in rechtlichem Zusammenhang mit seiner Verbindlich-
keit steht oder die Forderung des Kunden gerichtlich festgestellt 
oder vom Kreditinstitut anerkannt worden ist. Der Kunde, der 
Unternehmer ist, verzichtet hiermit auch in diesen Fällen unbe-
dingt und unwiderruflich darauf, seine Verbindlichkeiten durch 
Aufrechnung aufzuheben.
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B. Verrechnung

Z 61. (1) Das Kreditinstitut kann in Geschäftsverbindungen 
mit Unternehmern abweichend von den Bestimmungen des  
§ 1416 ABGB Zahlungen zunächst insoweit auf Forderungen 
des Kreditinstituts anrechnen, als für diese keine Sicherheit be-
stellt wurde, oder der Wert der bestellten Sicherheit die Forde-
rungen nicht deckt. Dabei ist es ohne Bedeutung, wann die Fäl-
ligkeit der einzelnen Forderungen eingetreten ist. Dies gilt auch 
im Rahmen eines Kontokorrentverhältnisses.
(2) In Geschäftsverbindungen mit Verbrauchern kann das Kre-
dit-institut gewidmete Zahlungen zunächst auf den unbesicher-
ten Teil der zu widmungsgemäß tilgenden Forderung anrech-
nen, wenn andernfalls die Einbringlichkeit seiner Forderungen 
gefährdet wäre. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der  
§§ 1415, 1416 ABGB.

BESONDERE GESCHÄFTSARTEN

I. Handel in Wertpapieren und anderen Werten

A. Anwendungsbereich

Z 62. Die Bedingungen der Z 63 bis 67 gelten für Wertpapiere 
und andere Werte, selbst wenn sie nicht verbrieft sind.

B. Durchführung

Z 63. (1) Das Kreditinstitut führt Aufträge seines Kunden zum 
Kauf und Verkauf von Wertpapieren in der Regel als Kommis-
sionär aus.
(2) Vereinbart das Kreditinstitut mit dem Kunden hingegen einen 
Festpreis, so schließt es einen Kaufvertrag ab.
(3) Das Kreditinstitut führt – mangels anderer Weisung – die 
Auf-träge des Kunden auf Grundlage seiner Ausführungspoli-
tik durch. Über wesentliche Änderungen der Ausführungspolitik 
wird das Kreditinstitut den Kunden informieren.
(4) Das Kreditinstitut kann ihm zugekommene Aufträge zum Kauf 
und Verkauf von Wertpapieren auch teilweise ausführen, wenn 
die Marktlage eine vollständige Durchführung nicht zulässt.

C. Handelsbräuche am Ausführungsort

Z 64. Für die Ausführung sind im Verhältnis des Kreditinstituts zu 
Dritten die am Ausführungsort geltenden Rechtsvorschriften und 
Handelsbräuche maßgebend.

D. Zeitliche Durchführung

Z 65. Ist der Auftrag für eine taggleiche Ausführung nicht so 
rechtzeitig eingegangen, dass seine Berücksichtigung im Rah-
men des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufes möglich ist, so wird 
er für den nächsten Börsetag vorgemerkt.

E. Fehlende Deckung

Z 66. (1) Das Kreditinstitut darf die Ausführung von Wertpapier-
geschäften ganz oder teilweise unterlassen, wenn keine ausrei-
chende Deckung am Verrechnungskonto vorhanden ist.
(2) Das Kreditinstitut ist jedoch berechtigt, solche Wertpapier-
geschäfte auszuführen, sofern ihm nicht erkennbar ist, dass 
der Kunde die Durchführung des Auftrages nur bei Deckung 
wünscht und eine Rückfrage wegen der Eilbedürftigkeit des Auf-
trags ausscheidet.
(3) Hat das Kreditinstitut gemäß Abs. (2) ein Wertpapiergeschäft 
ohne vorhandene Deckung am Verrechnungskonto ausgeführt 
und schafft der Kunde trotz Aufforderung keine Deckung an, so 
ist das Kreditinstitut berechtigt, auf Rechnung des Kunden zum 
bestmöglichen Kurs zu verkaufen oder ein Glattstellungsge-
schäft abzuschließen.

F. Auslandsgeschäfte

Z 67. Wird dem Kunden ein Anspruch auf Lieferung von Wertpa-
pieren gutgeschrieben (Wertpapierrechnung), so entspricht der 
Anspruch des Kunden gegen das Kreditinstitut dem Anteil, den 
das Kreditinstitut auf Rechnung des Kunden am gesamten vom 
Kreditinstitut für seine Kunden gehaltenen Bestand an Wertpa-
pieren derselben Art im Ausland hält.
G. Geschäfte in Aktien

Z 68. Bei Geschäften in Aktien, deren endgültige Stücke noch 
nicht im Verkehr sind, haftet das Kreditinstitut weder für die 
Ausgabe der Stücke seitens der Aktiengesellschaft noch für die 
Möglichkeit einer Ausübung der Aktionärsrechte vor Ausgabe 
der Aktien.

II. Verwahrung von Wertpapieren und anderen Werten

A. Depotverwahrung

Z 69. (1) Das Kreditinstitut ist berechtigt, bei ihm erlegte Wertpa-
piere dem Depot des Begünstigten anzureihen.
(2) Das Kreditinstitut wird ausdrücklich ermächtigt, im Inland 
ausgestellte Wertpapiere auch im Ausland und im Ausland aus-
gestellte Wertpapiere auch im Inland aufzubewahren; die Aus-
landverwahrung setzt jedoch voraus, dass
  sie an einem Ort erfolgt, an dem die Verwahrung von Finan-

zinstrumenten für Rechnung einer anderen Person beson-
deren Vorschriften und einer besonderen Aufsicht unterliegt, 
und dass der ausländische Verwahrer von diesen Vorschrif-
ten und dieser Aufsicht erfasst wird; oder

  aufgrund der Art der Wertpapiere oder der mit diesen verbun-
denen Dienstleistungen die Hinterlegung bei einem ausländi-
schen Verwahrer erfolgen muss.

Des Weiteren ist das Kreditinstitut ermächtigt, auf Namen lau-
tende im Ausland ausgestellte Wertpapiere unter dem Namen 
des inländischen Verwahrers oder unter dem des Vertrauens-
mannes des ausländischen Verwahrers („nominee“) eintragen 
zu lassen.
(3) Das Kreditinstitut haftet gegenüber einem Unternehmer nur 
für die sorgfältige Auswahl des Drittverwahrers.

B. Einlösung von Wertpapieren, Bogenerneuerung, Verlo-
sung, Kündigung

Z 70. (1) Das Kreditinstitut sorgt für Abtrennung der fälligen Zins-, 
Gewinn- und Erträgnisanteilscheine und zieht deren Gegenwert 
ein. Neue Zins-, Gewinn- und Erträgnisanteilscheinbogen be-
sorgt das Kreditinstitut ohne besonderen Auftrag.
(2) Verlosungen, Kündigungen und sonstige derartige Maßnah-
men hinsichtlich der verwahrten Wertpapiere überwacht das 
Kreditinstitut, soweit Bekanntmachungen hierüber im „Amtsblatt 
zur Wiener Zeitung” erscheinen. Das Kreditinstitut löst verloste 
und gekündigte Wertpapiere sowie Zins-, Gewinn- und Erträgni-
santeilscheine ein.
(3) Die Pflichten gemäß den Absätzen (1) und (2) obliegen bei 
drittverwahrten Wertpapieren dem Drittverwahrer. Bei auslands-
verwahrten Wertpapieren ist das Kreditinstitut nicht verpflichtet, 
die Nummern in Wertpapierrechnung gutgebrachter, insbeson-
dere auch verlosbarer Wertpapiere, dem Kunden mitzuteilen; 
das Kreditinstitut bestimmt dann durch Verlosung, welchen 
Kunden die verlosten Wertpapiere zuzuteilen sind. Werden hin-
gegen Nummern verlosbarer Wertpapiere mitgeteilt, so haben 
sie nur für die Verlosung und Tilgung Bedeutung, jedoch nur so 
lange, als dies nach der ausländischen Übung der Fall ist. Wäre 
nach der ausländischen Übung mit anteilsmäßiger Verteilung 
der Einlösungsbeträge verloster Wertpapiere vorzugehen und 
wären hierbei die einzelnen Kunden verbleibenden Anteile in 
Stücken nicht darstellbar, dann sind die Kunden, deren Anteile 
eingelöst werden, durch Verlosung zu ermitteln.
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C. Prüfungspflicht des Kreditinstituts

Z 71. Ob inländische Wertpapiere von Aufgeboten, Zahlungs-
sperren und dergleichen betroffen sind, wird einmalig aus An-
lass der Einlieferung beim Kreditinstitut von diesem an Hand der 
ihm zur Verfügung stehenden inländischen Unterlagen geprüft. 
Die Überprüfung auf Aufgebotsverfahren zur Kraftloserklärung 
von Wertpapieren erfolgt auch nach Einlieferung.

D. Benachrichtigung vom Umtausch und von sonstigen 
Maßnahmen

Z 72. (1) Bei Konvertierung, Kapitalerhöhung, Kapitalherabset-
zung, Verschmelzung, Ausübung oder Verwertung von Bezugs-
rechten, Aufforderung zur Einzahlung, Zusammenlegung, Um-
stellung, Umtauschangebot, Arrosion und sonstige wichtige die 
Wertpapiere betreffenden Maßnahmen wird das Kreditinstitut, 
wenn hierüber eine Bekanntmachung im „Amtsblatt der Wiener
Zeitung“ erschienen ist oder dem Kreditinstitut namens der 
Emissionsstelle oder vom ausländischen Verwahrer rechtzeitig 
zukommt, den Kunden benachrichtigen.
(2) Ist der Kunde Aktionär einer Gesellschaft, die ihren Sitz in ei-
nem EWR-Mitgliedstaat hat und deren Aktien auf einem geregel-
ten Markt in einem EWR-Mitgliedstaat zum Handel zugelassen 
sind, wird das Kreditinstitut zusätzlich zu Abs. (1) dem Kunden 
alle für die Ausübung seiner Aktionärsrechte erforderlichen In-
formationen der Gesellschaft unverzüglich übermitteln, die das 
Kreditinstitut seinerseits von der Gesellschaft erhält. Wenn diese 
Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft zur Verfü-
gung stehen, darf das Kreditinstitut dem Kunden anstelle der 
Informationen unverzüglich die Mitteilung übermitteln, wo die In-
formationen auf der Website der Gesellschaft gefunden werden 
können. Wenn die Gesellschaft diese Informationen oder diese 
Mitteilung allen ihren Aktionären direkt übermittelt, ist das Kredi-
tinstitut zur Übermittlung der Informationen oder der Mitteilung 
nicht verpflichtet.
(3) Erteilt der Kunde keine rechtzeitigen Weisungen, so wird das 
Kreditinstitut nach bestem Ermessen unter Berücksichtigung 
des Kundeninteresses handeln, insbesondere sonst verfallende 
Rechte zum letztmöglichen Zeitpunkt verwerten.

III. Handel in Devisen und Valuten

A. Art der Durchführung

Z 73. Über Devisen und Valuten schließt das Kreditinstitut mit 
dem Kunden einen Kaufvertrag ab. Wird vereinbart, dass das 
Kreditinstitut als Kommissionär für den Kunden tätig wird, gelten 
die für das Kommissionsgeschäft im Abschnitt über den Handel 
in Wertpapieren getroffenen Regelungen sinngemäß. Ein allfäl-
liger Selbsteintritt bedarf keiner ausdrücklichen Anzeige gemäß 
§ 405 UGB.

Z 74. entfällt

IV. Fremdwährungskredite

Z 75. (1) Fremdwährungskredite sind effektiv, das heißt in der 
Währung zurückzuzahlen, in der sie das Kreditinstitut gegeben 
hat. Zahlungen in anderer Währung gelten als Sicherheitsleis-
tung, außer das Kreditinstitut teilt dem Kunden unverzüglich 
nach deren Eingang mit, dass sie sogleich zur Tilgung der Kre-
ditverbindlichkeiten herangezogen werden.
Risikohinweis: Sollte der Kunde über keine Einkünfte in 
der Fremdwährung des Sollsaldos verfügen, trifft ihn ein 
betraglich unbegrenztes Wechselkursrisiko: Sinkt der Kurs 
des Euros gegenüber der Währung des Sollsaldos ab, so 
erhöht sich der EuroGegenwert der Aushaftung. Für Zins-
zahlungen und Tilgung des Sollsaldos sind diesfalls hö-
here Euro-Beträge aufzuwenden. Langfristige Entwicklun-
gen von Wechselkursverhältnissen lassen sich zudem nur 
schwer einschätzen.

(2) Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, einen in fremder Wäh-
rung aushaftenden Schuldsaldo unter Anzeige an den Kunden 
in inländische Währung umzuwandeln, wenn
  sich in Geschäftsbeziehungen mit Unternehmern durch die 

Kursentwicklung der fremden Währung das Kreditrisiko er-
höht und das Kreditinstitut innerhalb angemessener Frist kei-
ne ausreichende Sicherstellung erlangt oder

  in Geschäftsbeziehungen mit Unternehmern aufgrund ge-
setzlicher oder anderer vom Kreditinstitut nicht zu vertreten-
der Umstände eine Refinanzierung in der fremden Währung 
nicht mehr möglich ist oder

  der Kredit zur Gänze zur Rückzahlung fällig ist und trotz Mah-
nung nicht zurückgeführt wird.

V. Inkasso und Diskontgeschäft, Wechsel- und Scheckver-
kehr

A. Anwendungsbereich

Z 76. Diese Bedingungen gelten für Wechsel, Schecks und 
sonstige Einzugspapiere (wie kaufmännische Anweisungen und 
Verpflichtungsscheine).

B. Inkasso oder Ankauf

Z 77. Das Inkasso der vorstehend angesprochenen Einzugspa-
piere erfolgt aufgrund eines Inkassoauftrags, wobei das Kredi-
tinstitut zur Annahme dieses Inkassoauftrages nicht verpflichtet 
ist. Ein Ankauf (Diskontierung) der Einzugspapiere durch das 
Kreditinstitut ist gesondert zu vereinbaren.

C. Rechtzeitigkeit der Aufträge

Z 78. Aufträge zum Inkasso müssen so rechtzeitig eingehen, 
dass sie im regelmäßigen Geschäftsgang ohne Zuhilfenahme 
von besonderen Eilmitteln ausgeführt werden können.

D. Rechte und Pflichten des Kreditinstituts

Z 79. Im Falle der Diskontierung kann das Kreditinstitut in den in 
Z 41 (2) und (3) genannten Fällen den Verkäufer mit dem vollen 
Nominalbetrag zuzüglich aller dem Kreditinstitut angefallenen 
Spesen belasten; bei auf fremde Währung lautenden Papieren 
trägt der Kunde auch das Kursrisiko.

Z 80. In diesen Fällen sowie bei Rückbelastungen von „Eingang 
vorbehalten”-Gutschriften (Z 41) verbleiben dem Kreditinstitut 
die wertpapierrechtlichen Ansprüche auf Zahlung des vollen Be-
trages mit Nebenforderungen gegen den Kunden und jeden aus 
dem Papier Verpflichteten bis zur Abdeckung eines aus einer 
solchen Rückbelastung entstandenen Schuldsaldos.

Z 81. Das Kreditinstitut kann vom Kunden die Übertragung der 
dem Papier oder seinem Erwerb durch den Kunden zugrunde 
liegenden Forderung sowie aller gegenwärtigen und zukünftigen 
Rechte aus den zugrunde liegenden Geschäften einschließlich 
der damit zusammenhängenden Sicherheiten verlangen.

Z 82. Das Kreditinstitut braucht bei ihm zahlbar gestellte Papiere 
nur einzulösen, wenn ein Auftrag des Kunden rechtzeitig einge-
gangen und hinreichende Deckung vorhanden ist



INFORMATIONSBLATT ZUM DATENSCHUTZ 

Wir informieren Sie hiermit über die Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten und die Ihnen zustehenden datenschutzrecht-
lichen Ansprüche und Rechte. Inhalt und Umfang der Datenver-
arbeitung richten sich maßgeblich nach den von Ihnen beantrag-
ten bzw. mit Ihnen vereinbarten Produkten und Dienstleistungen. 

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an 
wen können Sie sich wenden?
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist:

BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österrei-
chische Postsparkasse Aktiengesellschaft 
Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien 
059905 995 

Unsere Datenschutzbeauftragte erreichen Sie unter: 
Abteilung GCD - datenschutz@bawag.at 

2. Welche Daten werden verarbeitet und aus welchen Quel-
len stammen diese Daten?
Wir verarbeiten gem. Art. 13 Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) personenbezogene Daten, die wir im Rahmen der Ge-
schäftsbeziehung von Ihnen erhalten. Zudem verarbeiten wir
gem. Art. 14 DSGVO Daten, die nicht von Ihnen stammen. Diese 
erhalten wir von:
- Schuldnerverzeichnissen (Kreditschutzverband von 1870, 

Wagenseilgasse 7, 1120 Wien)
- Auskunfteien und der Verdachtsdatenbank der Bank- und Fi-

nanzindustrie (CRIF GmbH, Rothschildplatz 3/Top 3.06.B, 
1020 Wien)

- Öffentlich zugänglichen Quellen und Registern (z.B. Firmen-
buch, Vereinsregister, Grundbuch, Ediktsdatei, Medien, RTR-
GmbH)

- Gerichten, Behörden oder von Personen im hoheitlichen Auf-
trag (z.B. Staatsanwaltschaft, Pflegschafts- und Strafgerichte, 
Finanzbehörden oder Gerichtskommissären)

- Konzerngesellschaften
- Adressverlagen und Direktmarketingunternehmen 
- Kooperationspartnern
- Weiters verarbeiten wir von uns selbst generierte Verarbei-

tungsergebnisse (auch von künstlicher Intelligenz - kurz K.I. -
generiert)

Zu den Daten gem. Art. 13 DSGVO zählen: 
- Ihre Personalien (z.B. Name, Adresse, Kontaktdaten, Geburts-

tag/ort, Staatsangehörigkeit) 
- Legitimationsdaten (z.B. Ausweisdaten) und Authentifikations-

daten 
- Auftragsdaten (z.B. Auszahlungsauftrag)
- Daten aus der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtung 

(z.B. Umsatz- und Vertragsdaten
- Informationen über Ihren Finanzstatus (z.B. Bonitätsdaten, 

Scoring- bzw. Ratingdaten)
- Werbe- und Vertriebsdaten 
- Dokumentationsdaten (z.B. Beratungsprotokolle)
- Registerdaten
- Bild- und Tondaten
- Informationen aus Ihrem elektronischen Verkehr gegenüber 

der Bank (z.B. Cookies) 
- Daten zur Erfüllung gesetzlicher/regulatorischer Vorgaben

(z.B. Anlegerprofil, steuerliche Ansässigkeit)
Zu den Daten gem. Art. 14 DSGVO zählen: 
- Daten aus der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtung 

(z.B. Umsatzdaten)
- Informationen über Ihren Finanzstatus (z.B. Bonitätsdaten, 

Scoring- bzw. Ratingdaten)
- Werbe- und Vertriebsdaten 
- Registerdaten
- Bild- und Tondaten
- Informationen aus Ihrem elektronischen Verkehr gegenüber 

der Bank (z.B. Cookies, Geräte- und Browserdaten)
- Daten von Gerichten, Behörden oder Personen in hoheitli-

chem Auftrag (z.B. Finanzstraf- und Pflegschaftsverfahren)
- Daten über strafrechtlich relevante Verdachtsfälle (insbeson-

dere Sachverhalt, Verdachtskategorie und Verdachtsart)
- Daten zur Erfüllung gesetzlicher/regulatorischer Vorgaben
- Verarbeitungsergebnisse, die die Bank selbst generiert

3. Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage 
werden die Daten verarbeitet?
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit 
den Bestimmungen der DSGVO und dem DSG
4 zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten und Durchfüh-

rung von vorvertraglichen Maßnahmen: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zur Erbrin-
gung und Vermittlung von Bankgeschäften, Finanzdienstleis-
tungen sowie Versicherungs-, Leasing- und Immobilienge-
schäften, insbesondere zur Durchführung unserer Verträge 
mit Ihnen und der Ausführung Ihrer Aufträge sowie aller mit 
dem Betrieb und der Verwaltung eines Kredit- und Finanz-
dienstleistungsinstituts erforderlichen Tätigkeiten. 
Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie 
nach dem konkreten Produkt (z.B. Konto, Kredit, Bausparen, 
Wertpapiere, Einlagen, Vermittlung) und können u.a. Bedarfs-
analysen, Beratung, Vermögensverwaltung und –betreuung,  
die Durchführung von Transaktionen sowie Bonusprogramme 
umfassen. Die konkreten Einzelheiten zum Zweck der Daten-
verarbeitung können Sie den jeweiligen Vertragsunterlagen 
und Geschäftsbedingungen entnehmen. 

4 zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen: 
Eine Verarbeitung personenbezogener Daten kann zum 
Zweck der Erfüllung unterschiedlicher gesetzlicher Verpflich-
tungen (z.B. aus dem Bankwesengesetz, Finanzmarkt-Geld-
wäschegesetz, Wertpapieraufsichtsgesetz, Börsegesetz,) so-
wie aufsichtsrechtlicher Vorgaben (z.B. der Europäischen 
Zentralbank, der Europäischen Bankenaufsicht, der Österrei-
chischen Finanzmarktaufsicht), welchen die Bank als österrei-
chisches Kreditinstitut unterliegt, erforderlich sein. 
Beispiele für solche Fälle sind: 

- Identitätsfeststellung und Transaktionsüberwachung gemäß 
FM-GwG, Einhaltung von Sanktionsvorschriften

- Meldungen an die Geldwäschemeldestelle in bestimmten Ver-
dachtsfällen 

- Auskunftserteilung an die FMA nach dem WAG und dem 
BörseG, z.B. um die Einhaltung der Bestimmungen über den 
Marktmissbrauch von Insiderinformationen zu überwachen

- Auskunftserteilung an Abgabenbehörden des Bundes gemäß 
§ 8 des Kontenregister- und Konteneinschaugesetzes

- Auskunftserteilung an Staatsanwaltschaften und Gerichte in 
Strafverfahren sowie an Finanzstrafbehörden bei Finanzstraf-
verfahren wegen eines vorsätzlichen Finanzvergehens

- Aufzeichnung von Telefonaten und elektronischer Kommuni-
kation bei Wertpapiergeschäften nach dem WAG

- Datenweitergabe an die Einlagensicherungseinrichtung
- Risikomanagement
- Beschwerdemanagement
- Zahlungsdienstleistungen, z.B. zur Erkennung nicht autori-

sierter oder betrügerischer Zahlungsvorgänge
- Buchhaltung, Controlling und Erfüllung abgabenrechtlicher 

Vorschriften
- Offenlegung von Informationen über die Identität von Aktionä-

ren
4 im Rahmen Ihrer Einwilligung: 

Wenn Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten erteilt haben, erfolgt eine Verarbeitung 
nur gemäß den in der Zustimmungserklärung festgelegten 
Zwecken und im darin vereinbarten Umfang. Eine erteilte Ein-
willigung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerru-
fen werden (z.B. können Sie der Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten für Marketing- und Werbezwecke wi-
dersprechen, wenn Sie mit einer Verarbeitung künftig nicht 
mehr einverstanden sind). Durch den Widerruf der 
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht 
berührt.  

4 zur Wahrung berechtigter Interessen: 
Soweit erforderlich kann im Rahmen von Interessenabwägun-
gen zugunsten der Bank oder eines Dritten eine Datenverar-
beitung über die eigentliche Erfüllung des Vertrags hinaus zur 
Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten erfol-
gen. In den folgenden Fällen erfolgt eine Datenverarbeitung 
zur Wahrung berechtigter Interessen:  
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- Konsultation von und Datenaustausch mit Auskunfteien (z.B. 
österreichischer Kreditschutzverband 1870) zur Ermittlung von 
Bonitäts- bzw. Ausfallrisiken zum Gläubigerschutz und zur Ri-
sikominimierung

- Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung 
von Dienstleistungen und Produkten (dient dem wirtschaftli-
chen Interesse der Bank)

- Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse 
und direkter Kundenansprache; inklusive Kundensegmentie-
rung und Berechnung von Abschlusswahrscheinlichkeiten
(dient dem wirtschaftlichen Interesse der Bank)

- Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit Sie der 
Nutzung Ihrer Daten nicht nach Art 21 DSGVO widersprochen 
haben (dient dem wirtschaftlichen Interesse der Bank)

- Videoüberwachungen zur Sammlung von Beweisdaten bei 
Straftaten oder zum Nachweis von Verfügungen und Einzah-
lungen (z.B. an Geldautomaten); diese dienen insbesondere 
dem Schutz der KundInnen und MitarbeiterInnen zur Präven-
tion von Angriffen sowie zum Eigentumsschutz

- Zutrittskontrolle als Maßnahmen zum Schutz von Mitarbeite-
rInnen und KundInnen sowie zum Eigentumsschutz

- Telefonaufzeichnungen  zu Dokumentationszwecken z.B. bei 
Kartensperren

- Maßnahmen zur Betrugsprävention und -bekämpfung (Fraud 
Transaction Monitoring), zur Bekämpfung von Geldwäsche, 
Terrorismusfinanzierung und vermögensgefährdenden Straf-
taten. Dabei werden Datenauswertungen (u.a. Transaktions-, 
Geräte- und Browserdaten) vorgenommen und Datenmodelle 
zum Erkennen verdächtiger Verhaltensmuster entwickelt. 
Diese Maßnahmen dienen dem wirtschaftlichen Interesse der 
Bank und zugleich auch Ihrem Schutz.

- Anfragen und Datenaustausch im Zusammenhang mit der 
Verdachtsdatenbank der Bank- und Finanzindustrie der CRIF 
GmbH, um uns und andere Banken/Finanzinstitute vor einem 
möglichen Betrug/Betrugsversuch bzw. einem Reputations-
schaden schützen zu können.

- Dokumentation vergangener Schadensfälle als Entschei-
dungshilfe über das Eingehen neuer oder erweiterter Kunden-
beziehungen im wirtschaftlichen Interesse der Bank, um Re-
putationsschäden und Verluste abzuwenden.

- im Rahmen der Rechtsverfolgung, um einen Schaden im wirt-
schaftlichen Interesse der Bank abzuwenden bzw. so gering 
wie möglich zu halten.

- Erstellen von anonymisierten Daten zu Testzwecken (in ein-
geschränkten Fällen kann es auch erforderlich sein, Echtda-
ten zu Testzwecken heranzuziehen), um die Datenrichtigkeit, 
Integrität und Vertraulichkeit der Daten für unsere Kunden 
und die Bank im Echtbetrieb zu gewährleisten. Dabei kann 
auch K.I. zum Einsatz kommen.

- Maßnahmen zur Informationssicherheit und zum IT-Betrieb 
der Bank, um die Datenrichtigkeit, Integrität und Vertraulich-
keit der Daten für unsere Kunden und die Bank zu gewähr-
leisten.

4. Wer erhält meine Daten?
Innerhalb der Bank erhalten diejenigen Stellen bzw. MitarbeiterIn-
nen Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der vertraglichen, gesetzli-
chen und aufsichtsrechtlichen Pflichten sowie berechtigten Inte-
ressen benötigen. Darüber hinaus erhalten von uns beauftragte 
Auftragsverarbeiter (insbesondere IT- sowie Backoffice-Dienst-
leister und Serviceline) Ihre Daten, sofern diese die Daten zur Er-
füllung ihrer jeweiligen Leistung benötigen. Sämtliche Auf-
tragsverarbeiter sind vertraglich entsprechend dazu verpflichtet, 
Ihre Daten vertraulich zu behandeln und nur im Rahmen der Leis-
tungserbringung zu verarbeiten.
Bei Vorliegen einer gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Ver-
pflichtung können öffentliche Stellen und Institutionen (z.B. Euro-
päische Bankenaufsichtsbehörde, Europäische Zentralbank, Ös-
terreichische Finanzmarktaufsicht, Finanzbehörden, etc.) Emp-
fänger Ihrer personenbezogenen Daten sein.
Im Hinblick auf eine Datenweitergabe an sonstige Dritte möchten 
wir darauf hinweisen, dass wir als österreichisches Kreditinstitut 
zur Einhaltung des Bankgeheimnisses gemäß § 38 BWG und da-
her zur Verschwiegenheit über sämtliche kundenbezogenen In-
formationen und Tatsachen verpflichtet sind, die uns aufgrund der 
Geschäftsbeziehung anvertraut oder zugänglich gemacht worden 
sind. Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten daher nur wei-
tergeben, wenn Sie uns hierzu vorab schriftlich und ausdrücklich 

vom Bankgeheimnis entbunden haben oder wir gesetzlich bzw. 
aufsichtsrechtlich dazu verpflichtet oder ermächtigt sind. Empfän-
ger personenbezogener Daten können in diesem Zusammen-
hang andere Kredit- und Finanzinstitute oder vergleichbare Ein-
richtungen sein, an die wir zur Durchführung der Geschäftsbezie-
hung mit Ihnen Daten übermitteln (je nach Vertrag können dies 
z.B. Korrespondenzbanken, Börsen, Depotbanken, Auskunf-
teien, etc. sein). Bei Interesse stellen wir Ihnen gerne eine Liste 
mit einer Übersicht der möglichen Empfänger zur Verfügung. Sie 
können diese Liste per Mail unter datenschutz@bawag.at anfor-
dern.
5. Werden Daten an ein Drittland oder an eine internati-
onale Organisation übermittelt?
Eine Datenübermittlung in Länder außerhalb der EU bzw. des 
EWR (sogenannte Drittstaaten) findet nur statt, soweit dies zur 
Ausführung Ihrer Aufträge (z. B. im Zahlungsverkehr) erforderlich, 
gesetzlich vorgeschrieben ist (z. B. steuerrechtliche Meldepflich-
ten), Sie uns eine Einwilligung erteilt haben oder im Rahmen einer 
Auftragsdatenverarbeitung. Werden Auftragsverarbeiter in einem 
Drittstaat eingesetzt, sind diese zusätzlich zu schriftlichen Weisun-
gen entweder nach einem Angemessenheitsbeschluss der EU, 
Binding Corporate Rules oder durch die Vereinbarung der EU-
Standardvertragsklauseln zur Einhaltung des Datenschutzni-
veaus in Europa verpflichtet.
6. Wie lange werden meine Daten gespeichert?
Wir verarbeiten Ihre Daten, soweit erforderlich, für die Dauer der 
gesamten Geschäftsbeziehung (von der Anbahnung, Abwicklung 
bis zur Beendigung eines Vertrags) sowie darüber hinaus gemäß 
den gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, 
die sich u.a. aus dem Unternehmensgesetzbuch (7 Jahre gem. § 
212 UGB), der Bundesabgabenordnung (7 Jahre gem. § 132 
BAO oder für die Dauer eines Abgabeverfahrens), , dem Finanz-
markt-Geldwäschegesetz (10 Jahre nach Beendigung der Ge-
schäftsbeziehung gem. § 21 FM-GwG) und dem Wertpapierauf-
sichtsgesetz (5 Jahre gem. § 33 WAG) ergeben. Anträge ohne 
Abschluss werden zwei Jahre aufbewahrt. Zudem sind bei der 
Speicherdauer die gesetzlichen Verjährungsfristen, die z.B. nach 
dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) in bestimm-
ten Fällen bis zu 30 Jahre (die allgemeine Verjährungsfrist beträgt 
3 Jahre) betragen können, zu berücksichtigen.
7. Welche Datenschutzrechte stehen mir zu?
Sie haben jederzeit ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Lö-
schung oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer gespeicherten 
Daten, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie ein 
Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß den Voraussetzungen 
des Datenschutzrechts. Beschwerden können sie an die Öster-
reichische Datenschutzbehörde unter dsb@dsb.gv.at richten.
8. Bin ich zur Bereitstellung von Daten verpflichtet?
Im Rahmen der Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen per-
sonenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme und 
Durchführung der Geschäftsbeziehung erforderlich sind und zu 
deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Wenn Sie uns 
diese Daten nicht zur Verfügung stellen, werden wir den Ab-
schluss des Vertrags oder die Ausführung des Auftrags in der Re-
gel ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr 
durchführen können und folglich beenden müssen. Sie sind je-
doch nicht verpflichtet, hinsichtlich für die Vertragserfüllung nicht 
relevanter bzw. gesetzlich und/oder regulatorisch nicht erforderli-
cher Daten eine Einwilligung zur Datenverarbeitung zu erteilen. 
9. Gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung ein-
schließlich Profiling?
Im Zuge einer Kreditkarten- und  Kreditvergabe wird eine Boni-
tätsprüfung (Kredit-Scoring) durchgeführt. Dabei wird mit Hilfe sta-
tistischer Vergleichsgruppen das Ausfallsrisiko von Kreditsuchen-
den bewertet. Der errechnete Score-Wert soll eine Prognose er-
möglichen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein beantragter Kredit 
voraussichtlich zurückgezahlt wird. Zur Berechnung dieses 
Score-Wertes werden Ihre Stammdaten (z.B. Familienstand, Zahl 
der Kinder, Dauer der Beschäftigung, Arbeitgeber, etc.), Angaben 
zu den allgemeinen finanziellen Verhältnissen (z.B. Einkommen, 
Vermögen, monatliche Ausgaben, Höhe der Verbindlichkeiten, 
Sicherheiten, etc.) und zum Zahlungsverhalten (z.B. ordnungsge-
mäße Kreditrückzahlungen, Mahnungen, Daten von Kreditaus-
kunfteien) herangezogen. Ist das Ausfallsrisiko zu hoch, kommt 
es zu einer Ablehnung des Kreditantrags. 
Bei Ablehnung mangels Bonität wird diese   in der beim KSV 1870 
geführten Klein-Kreditevidenz. für 6 Monate eingetragen.
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INFORMATION ZUR DATENVERARBEITUNG NACH DEM 
FINANZMARKT-GELDWÄSCHEGESETZ (FM-GWG) 
UND DER GELDTRANSFERVERORDNUNG   

Das Kreditinstitut ist durch das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz 
(FM-GwG) im Rahmen seiner Sorgfaltspflichten zur Verhinderung 
von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung dazu verpflich-
tet, von Personen bei Begründung der Geschäftsbeziehung oder 
anlässlich einer gelegentlichen Transaktion bestimmte Doku-
mente und Informationen einzuholen und aufzubewahren. Diese 
Daten dürfen nicht in einer Weise weiterverarbeitet werden, die 
mit diesen Zwecken unvereinbar sind. Diese personenbezoge-
nen Daten dürfen nicht für andere Zwecke, wie beispielsweise für 
kommerzielle Zwecke, verarbeitet werden. 
Das Kreditinstitut hat u.a. die Identität von Kunden, wirtschaftli-
chen Eigentümern von Kunden oder allfälligen Treugebern des 
Kunden festzustellen und zu prüfen, den vom Kunden verfolgten 
Zweck und die vom Kunden angestrebte Art der Geschäftsbezie-
hung zu bewerten, Informationen über die Herkunft der eingesetz-
ten Mittel einzuholen und zu prüfen, sowie die Geschäftsbezie-
hung und die in ihrem Rahmen durchgeführten Transaktionen 
kontinuierlich zu überwachen. Das Kreditinstitut hat insbesondere 
Kopien der erhaltenen Dokumente und Informationen, die für die

VERDACHTSDATENBANK 
In der Verdachtsdatenbank (VDB) für Bank- und Finanzinstitute  
werden Verdachtsfälle von Betrug und Betrugsversuch nach §§  
146 ff StGB sowie ähnliche Straftaten erfasst und verarbeitet,  
die während der Geschäftsbeziehung oder bei ihrer Anbahnung  
festgestellt werden. Geführt wird diese Datenbank von der CRIF  
GmbH als Auftragsverarbeiter. Wenn Bank- und Finanzinstitute

Erfüllung der beschriebenen Sorgfaltspflichten erforderlich sind 
und die Transaktionsbelege und -aufzeichnungen, die für die Er-
mittlung von Transaktionen erforderlich sind, aufzubewahren.  
Die Datenverarbeitungen im Rahmen der beschriebenen Sorg-
faltspflichten beruhen auf einer gesetzlichen Verpflichtung der 
Bank, sie dienen dem öffentlichen Interesse. Ein Widerspruch des 
Kunden gegen diese Datenverarbeitungen darf daher von der 
Bank nicht beachtet werden.  
Das Kreditinstitut hat auf der Grundlage des FM-GwG verarbei-
tete Daten nach Ablauf einer Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren 
zu löschen, es sei denn, Vorschriften anderer Bundesgesetze er-
fordern oder berechtigen zu einer längeren Aufbewahrungsfrist. 

Die Geldtransferverordnung verlangt, dass Zahler bestimmte In-
formationen (z.B. Name, Kontonummer, Anschrift) angeben, 
wenn Beträge an einen Zahlungsempfänger transferiert werden 
sollen. Ziel ist die Verhinderung, Untersuchung und Aufdeckung 
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. 

diese Datenbanklösung nutzen, können sie auch Daten  
empfangen, mit denen sie zu Beginn einer Geschäftsbeziehung  
mit KundInnen überprüfen können, ob in der Vergangenheit  
Betrugsversuche unternommen wurden. Weitere Informationen  
zur diesbezüglichen Datenverarbeitung finden Sie unter  
https://www.bawag.at/geschäftsbedingungen 
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 Allgemeine Informationen Auslandszahlungsverkehr  

 gültig ab 01.01.2021 
 
 

 

Allgemeine Hinweise 

Zahlungen in das bzw. aus dem Ausland, die zu Inlandskonditionen durchgeführt werden sollen, müssen laut EU-Verordnung 924/2009 
standardisiert sein. Für diese Zahlungen werden keine Sonderbearbeitungen vorgenommen. 

 

IBAN (International Bank Account Number) 

Die IBAN ist die internationale Darstellung der Kontonummer und der Bankverbindung. Die IBAN ist maximal 34 alphanumerische Zeichen 
lang, jedoch je Land von einheitlicher Stellenanzahl. In Österreich besteht die IBAN aus 20 Stellen. In bestimmten Ländern ist die Angabe 
der IBAN verpflichtend. 

 

BIC (Business Identifier Code / S.W.I.F.T. Adresse / S.W.I.F.T.-Code) 

Der BIC ist die internationale, weltweit gültige Bankidentifikation (8- oder 11-stellig). Im SEPA-Raum ist die Angabe des BIC nicht ver-
pflichtend notwendig. BIC der easybank: EASYATW1 

 
Bei grenzüberschreitenden Zahlungen außerhalb des EWR-Raumes ist darauf zu achten, dass der exakte Kontowortlaut des Empfängers 
angeführt wird, da Banken Überweisungen ablehnen bzw. nicht durchführen können, wenn der angegebene mit dem tatsächlichen Kon-
towortlaut nicht übereinstimmt. Für derartige Rückleitungen können zudem Spesen verrechnet werden. Bei grenzüberschreitenden Zah-
lungen außerhalb des SEPA-Raumes ist auch die exakte Adresse des Empfängers anzugeben. 
 

Ohne Hinweis auf die Art der Spesenverrechnung wird bei Zahlungen in das Ausland seitens “easybank die Spesenvariante“ easybank 
Kontoinhaber übernimmt easybank Entgelt – Empfänger übernimmt ausländische Bankspesen“ herangezogen. Spesen anderer Institute 
(fremde Spesen) werden ggf. gesondert in Rechnung gestellt. Die Auswahl der jeweiligen ausländischen Kooperationsbanken erfolgt 
durch die easybank. Für die Umrechnung gegen Fremdwährung wird der Devisenkurs des Bearbeitungstages herangezogen. Die Gut-
schrift auf dem easybank Empfängerkonto erfolgt immer in der Währung, in der das Konto geführt wird. 

 

Voraussetzungen für die Verrechnung von Inlandskonditionen 

• Zahlung in den EU-Raum1 nach Island, Liechtenstein und Norwegen 

• In Euro 

• Angabe der korrekten IBAN (International Bank Account Number) des Empfängers 

• Spesenteilung (Auftraggeber und Empfänger übernehmen jeweils die eigenen Inlandsspesen der Überweisung) 

 

Spesenoption bei Zahlungen innerhalb des EWR-Raumes gemäß Zahlungsdiensterichtlinie  

Zahlungen innerhalb des EWR-Raumes (EU-Raum inkl. Island, Liechtenstein, Norwegen) werden gemäß Zahlungsdiensterichtlinie ge-
nerell mit der Spesenoption „Auftraggeber übernimmt easybank Entgelt“ (Spesenteilung) durchgeführt. Anders lautende Spesenoptionen 
sind für diese Zahlungen nicht möglich und werden von der easybank auf Spesenteilung geändert. Das gilt für alle Zahlungen innerhalb 
des EWR- Raumes, unabhängig von der Überweisungswährung. 

 

Hinweise zu Scheckeinreichungen 

Scheckgutschriften bleiben 28 Kalendertage ab Buchungsdatum am Konto gesperrt. Scheckgutschriften „Eingang vorbehalten“ erfolgen 
gemäß der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen der easybank“. Die easybank ist berechtigt, eine Rückbelastung der „Eingang vorbehal-
ten“-Gutschrift vorzunehmen, falls die bezogene Bank den Scheck nicht einlöst. Eine Rückbelastung kann auch nach Ablauf der 28 Tage 
Sperrfrist erfolgen. 

 

Auf US-Banken gezogene Schecks werden nicht entgegengenommen. Die easybank behält sich vor, Schecks mit Scheckbeträgen, deren 
Entgelte den Scheckbetrag übersteigen, an den Scheckeinreicher zu retournieren. 

 

Eventuell anfallende fremde Entgelte werden gesondert in Rechnung gestellt. Bei Nicht-Einlösung können zusätzliche Entgelte entstehen, 
die dem Scheckeinreicher verrechnet werden. Die Umrechnung erfolgt mit dem Devisenkurs der BAWAG P.S.K. am Buchungstag.  

 

Überweisungsdauer 

Für die Überweisungsdauer gelten die Ausführungsfristen gemäß Zahlungsdiensterichtlinie. 

Zahlungen innerhalb des EWR-Raumes (EU-Raum inkl. Island, Liechtenstein, Norwegen) in Euro oder EWR-Währung werden dem Konto 
des Zahlungsdienstleisters des Empfängers (= Bank des Begünstigten) spätestens am Ende des nächsten dem Tag des Eingangszeit-
punktes folgenden Geschäftstages gutgeschrieben (Feiertage sind keine Geschäftstage). Für in Papierform ausgelöste Zahlungsvor-
gänge verlängert sich diese Frist um einen weiteren Geschäftstag. 

 
 
 
 
   
1
 EU-Raum: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 

Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern, Österreich 
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Wertstellungen 

Das easybank Konto wird bei Zahlungsausgängen mit dem Wertstellungsdatum des Bearbeitungstages belastet. 

 

Die Gutschrift des Betrages erfolgt bei Zahlungseingängen auf dem easybank Konto mit dem Wertstellungsdatum (= Valuta) des Durch-
führungstages (Bereitstellung des Betrages durch die Korrespondenzbank). 

 
Cut-off-Zeiten 

Als Cut-off-Zeit wird das Ende der Entgegennahme von Zahlungsaufträgen zur gleichtägigen Bearbeitung bezeichnet. Aufträge, die nach 
den unten angeführten Cut-off-Zeiten einlangen, werden am nächsten Geschäftstag bearbeitet (= Eingangszeitpunkt). 

 
Standard Zahlungen mit Priorität „normal“ 

• in EUR:   15:00 Uhr an einem Geschäftstag 

• in anderen Währungen: 12:00 Uhr an einem Geschäftstag 

 
Dringende Zahlungen mit Priorität „dringend“ 

• alle Währungen:  15:00 Uhr an einem Geschäftstag 
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 gültig ab 01.01.2023

 
 

1. Ausgehende grenzüberschreitende Zahlung zu Inlandskonditionen 

Ausgehende Zahlungen gemäß EU-Verordnung 924/2009 

 
 

2. Andere Zahlungen in das Ausland 

2.1 Überweisungen 

2.1.1 Zahlungen in die Schweiz, nach Großbritannien, Andorra, Monaco, San Marino und Vatikanstadt in Euro und Zahlungen in den 
sonstigen EWR-Raum (ohne Währungsunion) 1, die Schweiz, nach Großbritannien, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Ma-
rokko, Neuseeland, Südafrika, Thailand, Tunesien und USA in der Währung des Empfängerlandes 

 

 

2.1.2 Alle anderen Zahlungen 

 

2.2 Scheckausstellungen 

Ausstellung/Versand eines Schecks durch den easybank Kontoinhaber oder die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft 
und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft (im Folgenden: Bank) 

 easybank Entgelt in EUR 

   bis EUR 12.500,-/Gegenwert 13,00 

   bis EUR 50.000,-/Gegenwert 40,00 

über EUR 50.000,-/Gegenwert 85,00 

 

2.3 Diverse Zuschläge/Abschläge 

 
 

3. Eingehende grenzüberschreitende Zahlungen zu Inlandskonditionen 

Eingehende Zahlungen gemäß EU-Verordnung 924/2009 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 EWR-Raum ohne Währungsunion: Bulgarien, Dänemark, Island, Liechtenstein, Norwegen, Polen, Rumänien, Schweden, Tschechien, Ungarn
2 Bei Anwendung der Spesenvariante „easybank Kontoinhaber übernimmt easybank Entgelt und Empfängerentgelt“ behalten wir uns vor, den easybank Kontoinhaber nachträglich 
  zu belasten, falls das von der Auslandsbank verrechnete Empfängerentgelt höher ist, als die von der Bank verrechnete Pauschale.
3 Bei Anwendung der Spesenvariante „easybank Kontoinhaber übernimmt easybank Entgelt und Empfängerentgelt“ behalten wir uns vor, den easybank Kontoinhaber nachträglich
  zu belasten, falls das von der Auslandsbank verrechnete Empfängerentgelt höher ist, als die von der Bank verrechnete Pauschale.

Konditionenübersicht Auslandszahlungsverkehr für Kommerzkunden 

   Zahlungsausgang zulasten des EUR-Kontos 
Gemäß Konditionen Zahlungsverkehr Inland 

   Zuschlag für Eilüberweisung 

 easybank Kontoinhaber übernimmt 

 easybank Entgelt in EUR easybank Entgelt und Empfängerentgelt2 in EUR 

   bis EUR 12.500,-/Gegenwert   12,00   23,00 

   bis EUR 50.000,-/Gegenwert 40,00   65,00 

über EUR 50.000,-/Gegenwert 100,00 140,00 

 easybank Kontoinhaber übernimmt 

 easybank Entgelt in EUR easybank Entgelt und Empfängerentgelt3 in EUR 

   bis EUR 12.500,-/Gegenwert 20,00   38,00 

   bis EUR 50.000,-/Gegenwert 50,00   75,00 

über EUR 50.000,-/Gegenwert 150,00 205,00 

   Dringende Zahlungen zugunsten eines Kontos plus EUR 15,00 

   Auftragsdurchführung mittels Dauer- oder Abschöpfungsauftrag minus EUR 1,00 

   Zahlungseingang zugunsten des EUR-Kontos gemäß Konditionen Zahlungsverkehr Inland 
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4. Andere Zahlungen aus dem Ausland 

4.1 Kontogutschriften 

4.1.1 Zahlungseingänge in Euro 

 

4.1.2 Zahlungseingänge in EWR-Währungen, Britischen Pfund (GBP) und Schweizer Franken (CHF) 

 

4.1.3 Zahlungseingänge in anderen Währungen 

 

4.2 Scheckeinreichungen 

4.2.1 Scheckeinreichungen in Euro 

 

4.2.2 Scheckeinreichungen in anderen Währungen 

 

Hinweise zu Scheckeinreichungen 

Eventuell anfallende fremde Entgelte werden gesondert in Rechnung gestellt. Bei Nicht-Einlösung können zusätzliche Entgelte entste-
hen, die dem Scheckeinreicher verrechnet werden. Die Umrechnung erfolgt mit dem Devisenkurs der BAWAG P.S.K. am Buchungstag.  
 
 
  

 easybank Entgelt in EUR 

   bis EUR 12.500,-/Gegenwert  5,00 

   bis EUR 50.000,-/Gegenwert  12,00 

über EUR 50.000,-/Gegenwert 20,00 

 easybank Entgelt in EUR 

   bis EUR 12.500,-/Gegenwert  8,00 

   bis EUR 50.000,-/Gegenwert 15,00 

über EUR 50.000,-/Gegenwert 25,00 

 easybank Entgelt in EUR 

   bis EUR 12.500,-/Gegenwert  12,00 

   bis EUR 50.000,-/Gegenwert 20,00 

über EUR 50.000,-/Gegenwert 30,00 

 eigenes Entgelt in EUR pro Scheck 

   bis EUR 12.500,-/Gegenwert 11,50 

   bis EUR 50.000,-/Gegenwert 15,00 

über EUR 50.000,-/Gegenwert 25,00 

 eigenes Entgelt in EUR pro Scheck 

   bis EUR 12.500,-/Gegenwert 16,00 

   bis EUR 50.000,-/Gegenwert 20,00 

über EUR 50.000,-/Gegenwert 30,00 
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5. Besondere Entgelte 

Die nachstehend angeführten Entgelte für Reklamationen werden nur dann verrechnet, wenn der Zahlungsauftrag von der  
Bank ordnungsgemäß verarbeitet wurde bzw. kein Verschulden der Bank vorliegt. Eventuell anfallende Entgelte anderer Banken wer-
den dem Reklamanten weiterverrechnet. 
 

5.1 Nachforschung/Reklamation 

Die Reklamation wird von unserem Institut bis zur vollständigen Erledigung abgewickelt. 

 
 

5.2 Diverse Entgelte 

 

Weitere Details sind in den „Allgemeinen Informationen Auslandszahlungsverkehr“ zu finden. 

Nachforschung/Empfangsbestreitung/Anforderung von näheren Daten 

Zahlung liegt nicht länger als 6 Monate zurück 

 Zahlung liegt länger als 6 Monate zurück 

 

EUR 30,00 

EUR 60,00 

Ausland-Daueraufträge bzw. Überweisungsaufträge die mangels Deckung nicht durchgeführt werden konnten EUR   6,50 

Auftragsretournierung bzw. telefonische Abklärung mangels genügender Empfängerangaben    EUR   4,00 

Schecksperre/in Verlust geratene Schecks Zahlung liegt nicht länger als 6 Monate zurück 

 Zahlung liegt länger als 6 Monate zurück 

EUR 30,00 

EUR 60,00 

Rückprovision für unbezahlt retournierte Schecks/Stück EUR 30,00 

Rückleitungen von der Empfängerbank zugunsten eines Kontos 

 Baranweisung an eine österreichische Adresse 

EUR 30,00 

EUR 33,00 

Zahlungswiderruf/Storno Zahlung liegt nicht länger als 6 Monate zurück 

 Zahlung liegt länger als 6 Monate zurück 

EUR 30,00 

EUR 60,00 

Auftragsabänderung/Valutakorrektur Zahlung liegt nicht länger als 6 Monate zurück 

 Zahlung liegt länger als 6 Monate zurück 

EUR 30,00 

EUR 60,00 

Belegkopie bzw. Kontoauszugsduplikat/Stück Zahlung liegt nicht länger als 6 Monate zurück 

 Zahlung liegt länger als 6 Monate zurück: zusätzlicher 
Arbeitsaufwand/Stunde 

EUR   5,40 

EUR 62,00 

Einzahlungs-, Durchführungs- bzw. Gutschriftbestätigung/Stück 

 Zahlung liegt nicht länger als 6 Monate zurück             

 Zahlung liegt länger als 6 Monate zurück 

 

EUR 30,00 

EUR 60,00 

Telefonisches Aviso EUR 30,00 

Besonderer Arbeitsaufwand/Stunde EUR 62,00 
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Besondere Bedingungen für electronic banking per easybank App 

Fassung Mai 2019, Stand März 2020 
 
Die Besonderen Bedingungen für easybank electronic banking per easybank App sind aus Gründen der leichteren Lesbarkeit nicht ge-
schlechterspezifisch formuliert und gelten in gleicher Weise für alle Geschlechter. 
 
1. Allgemeines 
1.1. Nutzung des easybank electronic banking (im Folgenden 
„e-banking“) per easybank App 
(1) Diese Bedingungen regeln die Nutzung des e-banking per 
easybank App der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft 
und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft  (im Fol-
genden: Bank) durch den Kunden; sie gelten, wenn sie mit dem 
Kunden vereinbart sind. 
 
(2) Die easybank App ist eine App der Bank, die es dem Kunden 
ermöglicht, bei Einhaltung der in diesen Bedingungen vereinbarten 
Voraussetzungen, über ein mobiles Endgerät (z. B. Smartphone) 
Abfragen zu tätigen (z. B. Kontostand, Umsätze) und Aufträge zu 
erteilen (z. B. Zahlungsaufträge) sowie rechtsverbindliche Willens-
erklärungen und sonstige Erklärungen abzugeben.  
 
(3) Beim e-banking per easybank App handelt es sich um eine 
Form des Internetbankings im Sinne der Anlage zur Verbraucher-
zahlungskonto-Diensteverordnung (BGBl II Nr. 60/2018). 
 
1.2. Voraussetzung für die Nutzung der easybank App 
Die Möglichkeit zur Nutzung der easybank App setzt das Bestehen 
einer Geschäftsbeziehung zwischen der Bank und dem Kunden, 
eine diesbezügliche Vereinbarung mit dem Kunden für das e-ban-
king und eine Vereinbarung für das e-banking per App zwischen 
dem Kunden und der Bank voraus. Die Geschäftsbeziehung an 
sich wird durch den ihr zugrunde liegenden Vertrag (etwa Konto-
vertrag) und die für sie geltenden Geschäftsbedingungen geregelt; 
diese Bedingungen regeln die Nutzung des e-banking per App 
durch den Kunden. 
 
1.3. Registrierung in der easybank App 
(1) Die Registrierung in der easybank App erfolgt durch die von der 
App vorgegebenen Schritte; ein Schritt ist die Eingabe der Verfü-
gernummer und der PIN, welche der Kunde für die Anmeldung zum 
easy e-banking verwendet. 
 
(2) Im Rahmen der Registrierung in der easybank App hat der 
Kunde seine E-Mail-Adresse anzugeben und ein Passwort festzu-
legen, welche er für den Zugang zur easybank App verwenden 
kann. 
 
1.4. Begriffsbestimmungen 
 
Passwort 
Das Passwort ist das vom Kunden bei der Registrierung in der 
easybank App festgelegte Geheimwort (Kombination aus Zei-
chen). Das Passwort ist ein persönliches Identifikationsmerkmal 
des Kunden, welches bei zusätzlicher Angabe der E-Mail-Adresse 
der Identifizierung des Kunden beim e-banking per easybank App 
dient. Das Passwort kann vom Kunden in der easybank App geän-
dert werden. 
 
Touch ID 
Die Touch ID ist ein persönliches Identifikationsmerkmal des Kun-
den, das eine Identifizierung beim e-banking per App mittels Fin-
gerabdrucks ermöglicht und vom Kunden in der App freigeschaltet 
werden muss. Die Touch ID ist eine alternative Möglichkeit zur 
Identifikation des Kunden durch E-Mail-Adresse und Passwort. 
Zur Nutzung der Touch ID muss der Kunde über ein Touch ID-
fähiges mobiles Endgerät (z. B. Smartphone) verfügen. 
 
Face ID 
Die Face ID ist ein persönliches Identifikationsmerkmal des Kun-
den, das eine Identifizierung beim e-banking per App mittels Ge-
sichtserkennung ermöglicht und vom Kunden in der App freige-
schaltet werden muss. Die Face ID ist eine alternative Möglichkeit 
zur Identifikation des Kunden durch E-Mail-Adresse und Passwort. 
Zur Nutzung der Face ID muss der Kunde über ein Face ID-fähiges 
mobiles Endgerät (z. B. Smartphone) verfügen. 
 
 
 

App PIN 
Die App PIN ist die vom Kunden nach der Registrierung in der 
easybank App festgelegte Geheimzahl. Die Erteilung von Aufträ-
gen sowie die Abgabe von rechtsverbindlichen Willenserklärungen 
oder sonstigen Erklärungen erfolgt durch die Eingabe der App PIN. 
Zum Zweck der Kontrolle durch den Kunden werden dazu Details 
über den zu autorisierenden Auftrag (z. B. IBAN des Empfängers 
und der Betrag des Zahlungsvorgangs) oder über die rechtsver-
bindliche Willenserklärung bzw. sonstige Erklärung angezeigt. 
Die Eingabe der App PIN ist auch für den Zugang zur easybank 
App erforderlich, wenn nach der Delegierten Verordnung (EU) 
2018/389 eine starke Kundenauthentifizierung vorgeschrieben ist. 
Die App PIN kann vom Kunden in der easybank App geändert wer-
den. 
 
Authentifizierungscode 
Der Authentifizierungscode ist ein Code, der bei starker Kun-
denauthentifizierung im Sinne der Delegierten Verordnung (EU) 
2018/389 generiert wird und mit dem zu autorisierenden Schritt (z. 
B. mit dem zu autorisierenden Auftrag oder mit der abzugebenden 
Willenserklärung des Kunden) dynamisch verlinkt ist. Mit jeder Ein-
gabe der App PIN wird ein einmaliger Authentifizierungscode ge-
neriert. 
 
Starke Kundenauthentifizierung 
Die starke Kundenauthentifizierung ist das in der Delegierten Ver-
ordnung (EU) 2018/389 geregelte Verfahren zur starken Kun-
denauthentifizierung.  
 
2. Zugang – Aufträge und Erklärungen 
(1) Zugang zum e-banking per App erhalten nur Kunden, die sich 
durch die Eingabe von E-Mail-Adresse und Passwort oder durch 
Touch ID bzw. Face ID legitimiert haben. Die zusätzliche Eingabe 
der App PIN für den Zugang zur easybank App ist dann erforder-
lich, wenn seit der letzten starken Kundenauthentifizierung mehr 
als 90 Tage verstrichen sind, oder wenn der Kunde das erste Mal 
auf sein Zahlungskonto zugreift. 
 
(2) Die Erteilung von Aufträgen und die Abgabe rechtsverbindlicher 
Willenserklärungen oder sonstiger Erklärungen durch den Kunden 
erfolgt durch die Eingabe seiner App PIN. 
 
(3) Die Abgabe rechtsverbindlicher Willenserklärungen durch den 
Kunden kann auch dadurch erfolgen, dass der Kunde im e-banking 
per easybank App ein ihm von der Bank ausdrücklich unterbreite-
tes Anbot dadurch annimmt, dass er die Annahme erklärt (etwa 
durch das Anklicken einer Box mit seiner Einverständniserklärung) 
und er seine Annahme danach bestätigt (etwa durch das Betätigen 
eines Buttons); auf diese Weise kann der Kunde auch sonstige Er-
klärungen abgeben. 
 
(4) Die Bank ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, Überweisungen 
des Kunden unter den Voraussetzungen der Art 13 bis 18 der De-
legierten Verordnung (EU) 2018/389 auch ohne Autorisierung 
durch die App PIN durchzuführen. 
 
(5) Die Entgegennahme von Aufträgen durch die Bank gilt nicht als 
Durchführungsbestätigung. 
 
3. Sorgfaltspflichten und empfohlene Sicherheitsmaßnahmen  
3.1. Verpflichtung zur Einhaltung  
Jeder Kunde ist zur Einhaltung der in Punkt 3.2. vereinbarten Sorg-
faltspflichten verpflichtet. Kunden, die Unternehmer sind, sind zu-
sätzlich zur Einhaltung der empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen 
gemäß Punkt 3.3. verpflichtet. Kunden, die Verbraucher sind, emp-
fiehlt die Bank die Einhaltung der empfohlenen Sicherheitsmaß-
nahmen, ohne dass Verbraucher zur Einhaltung verpflichtet sind. 
Eine Verletzung dieser Verpflichtungen kann gemäß Punkt 7. (im 
Verhältnis zu Verbrauchern) bzw. Punkt 8. (im Verhältnis zu Unter-
nehmern) zu Schadenersatzpflichten des Kunden oder zum Entfall 
bzw. zur Minderung seiner Schadenersatzansprüche gegenüber 
der Bank führen. 
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3.2. Sorgfaltspflichten 
3.2.1. Geheimhaltungs- und Sperrverpflichtung 
(1) Der Kunde hat sein Passwort und die App PIN geheim zu hal-
ten; er darf diese Dritten nicht mitteilen und auch nicht auf eine 
sonstige Weise an Dritte weitergeben. Die Weitergabe an Zah-
lungsauslösedienstleister und Kontoinformationsdienstleister ist je-
doch zulässig, soweit sie erforderlich ist, damit diese ihre Dienst-
leistungen für den Kunden erbringen können. 
 
(2) Der Kunde ist verpflichtet, größte Sorgfalt bei der Aufbewah-
rung und Verwendung seines Passworts und der App PIN walten 
zu lassen, um einen Missbrauch zu vermeiden. Der Kunde hat ins-
besondere darauf zu achten, dass sein Passwort und die App PIN 
bei deren Verwendung nicht ausgespäht werden; er darf sie auch 
nicht in seinem mobilen Endgerät, auf welchem er die easybank 
App installiert hat, speichern bzw. elektronisch notieren, etwa in ei-
ner App für Notizen. 
 
(3) Bei Verlust von Passwort und/oder App PIN sowie dann, wenn 
der Kunde von einer missbräuchlichen Verwendung oder einer 
sonstigen nicht autorisierten Nutzung des e-banking per easybank 
App Kenntnis erlangt hat, hat der Kunde die Sperre des Zugangs 
zu seinem e-banking per easybank App unverzüglich zu veranlas-
sen. 
 
(4) Bei Verlust oder Diebstahl jenes mobilen Endgerätes des Kun-
den, auf welchem die easybank App installiert ist, hat der Kunde 
unverzüglich die Sperre seines Zugangs zum e-banking per easy-
bank App zu veranlassen; dies gilt auch dann, wenn der Kunde die 
easybank App auf mehreren mobilen Endgeräten installiert hat und 
eines von diesen gestohlen wird oder verloren geht. 
 
3.2.2. Sorgfaltspflichten zur Sperre des Endgeräts und bei der In-
stallation  
(1) Der Kunde ist verpflichtet, den Zugang zum Gebrauch des mo-
bilen Endgerätes, auf welchem easybank App installiert ist, bzw. 
den Zugriff auf dort gespeicherte Daten für Nichtberechtigte zu 
sperren, wenn er das Endgerät nicht benutzt. 
 
(2) Der Kunde darf die easybank App ausschließlich aus dem 
Apple App Store oder dem Google Play Store installieren. 
 
3.2.3. Sorgfaltspflichten bei Aufträgen und Erklärungen 
Die in der easybank App nach der Eingabe durch den Kunden an-
gezeigten Daten sind vom Kunden vor der Verwendung der App 
PIN auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Nur bei Übereinstim-
mung der in der easybank App angezeigten Daten mit dem ge-
wünschten Auftrag bzw. der gewünschten rechtsverbindlichen Wil-
lenserklärung oder sonstigen Erklärung darf die App PIN zur Ertei-
lung von Aufträgen bzw. zur Abgabe von Erklärungen verwendet 
werden. 
 
3.3. Empfohlene Sicherheitsmaßnahmen bei der Nutzung von 
e-banking per easybank App 
(1) Dem Kunden wird empfohlen, das Passwort und die App PIN 
regelmäßig, spätestens alle zwei Monate, selbstständig zu ändern. 
 
(2) Dem Kunden wird empfohlen, unverzüglich die Sperre des Zu-
gangs zum e-banking per easybank App zu veranlassen, wenn An-
lass zur Befürchtung besteht, dass unbefugte Dritte Kenntnis von 
Passwort und/oder App PIN erlangt haben, oder wenn sonstige 
Umstände vorliegen, die einem unbefugten Dritten Missbrauch er-
möglichen könnten. 
 
(3) Dem Kunden wird empfohlen, sein mobiles Endgerät, auf wel-
chem die easybank App installiert ist, hinsichtlich Risiken aus dem 
Internet abzusichern, insbesondere einen aktuellen Virenschutz zu 
verwenden und diesen am aktuellen Stand zu halten, sowie Sicher-
heitsupdates des Betriebssystems des mobilen Endgeräts durch-
zuführen.  
 
4. Sperre 
4.1. Automatische Sperre 
(1) Der Zugang zum e-banking per easybank App wird automatisch 
vorübergehend gesperrt, wenn während eines Zugriffs dreimal auf-
einanderfolgend das Passwort falsch eingegeben wurde. Nach der 
automatischen Aufhebung der ersten vorübergehenden Sperre 

kommt es nach erneuter zweimaliger aufeinanderfolgender fal-
scher Eingabe des Passworts zu einer zweiten vorübergehenden 
Sperre. Nach Aufhebung der zweiten vorübergehenden Sperre 
kommt es bei jeder weiteren falschen Eingabe des Passworts je-
weils zu einer erneuten vorübergehenden Sperre. Die maximale 
Gesamtanzahl der falschen Eingaben des Passworts, die zu einer 
vorübergehenden Sperre führt, ist neun. Nach der zehnten fal-
schen Eingabe des Passworts wird der Zugang zum e-banking per 
easybank App automatisch dauerhaft gesperrt. Die Bank wird dem 
Kunden unverzüglich die Dauer der jeweiligen vorübergehenden 
Sperre bekanntgeben. 
 
(2) Der Zugang zum e-banking per easybank App wird automatisch 
dauerhaft gesperrt, wenn die App PIN viermal aufeinanderfolgend 
falsch eingegeben wurde. 
 
4.2. Sperre durch den Kunden 
Der Kunde kann die Sperre des Zugangs zum e-banking per easy-
bank App durch die viermalige aufeinanderfolgende falsche Ein-
gabe der App PIN selbst vornehmen oder jederzeit telefonisch un-
ter +43 (0)5 70 05-500 veranlassen. 
 
4.3. Sperre durch die Bank 
(1) Die Bank ist berechtigt, das e-banking per easybank App für 
einen Kunden zu sperren, wenn objektive Gründe im Zusammen-
hang mit der Sicherheit dies rechtfertigen oder der Verdacht einer 
nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung besteht. 
 
(2) Die Bank wird den Kunden über eine Sperre des e-banking per 
easybank App und deren Gründe möglichst vor, spätestens aber 
unverzüglich nach der Sperre informieren, soweit die Bekanntgabe 
der Sperre oder der Gründe für die Sperre nicht eine gerichtliche 
oder verwaltungsbehördliche Anordnung verletzen bzw. österrei-
chischen oder gemeinschaftsrechtlichen Rechtsnormen oder ob-
jektiven Sicherheitserwägungen zuwiderlaufen würde. 
 
4.4. Bekanntgabe und Aufhebung der Sperre 
(1) Bevor eine Sperre dauerhaft wird, erhält der Kunde eine War-
nung. 
 
(2) Die Bank wird eine Sperre gemäß Punkt 4.3. aufheben, sobald 
die Gründe für die Sperre nicht mehr vorliegen. Die Bank wird den 
Kunden über die Aufhebung der Sperre unverzüglich informieren. 
 
(3) Der Kunde kann die Aufhebung einer Sperre jederzeit telefo-
nisch unter +43 (0)5 70 05-500 beauftragen. 
 
5. Rechtsverbindliche Verfügungen und Erklärungen des Kun-
den 
(1) Aufträge und rechtsverbindliche Willenserklärungen sowie 
sonstige Erklärungen des Kunden im e-banking per easybank App 
gelten als vom Kunden erteilt bzw. abgegeben, wenn der Kunde 
diese mittels App PIN freigegeben hat. Der Kunde kann Willenser-
klärungen auch auf die in Punkt 2. Absatz (3) geregelte Weise ab-
geben. 
 
(2) Die Bank ist nicht verpflichtet, eine Bestätigung über den Auf-
trag oder die rechtsverbindliche Willenserklärung oder sonstige Er-
klärung einzuholen. Das in Z 4 der „Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen der easybank“ (nachfolgend „AGB“) vereinbarte Recht der 
Bank, eine Auftragsbestätigung einzuholen, bleibt davon unbe-
rührt.  
 
(3) Aufträge und rechtsverbindliche Willenserklärungen sowie 
sonstige Erklärungen des Kunden können unter Verwendung der 
easybank App nur in jenem Umfang erteilt bzw. abgegeben wer-
den, als sie durch eine Verfügungsberechtigung gemäß Z 31 AGB 
oder durch eine Zeichnungsberechtigung gemäß Z 32 AGB ge-
deckt sind. Im Falle einer gemeinschaftlichen Verfügungsberechti-
gung bzw. Zeichnungsberechtigung für ein Konto ist die Nutzung 
des e-banking per easybank App für dieses Konto nicht möglich. 
 
 
6. Eingangszeitpunkt / Durchführung von Zahlungsaufträgen 
(1) Eingangszeitpunkt von Zahlungsaufträgen: Der Zeitpunkt, zu 
dem ein Zahlungsauftrag via e-banking per easybank App bei der 
Bank eingeht, gilt als Eingangszeitpunkt. Geht der Zahlungsauftrag 
an einem Geschäftstag nach dem Annahmeschluss oder nicht an 
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einem Geschäftstag der Bank ein, so wird der Auftrag so behan-
delt, als wäre er erst am nächsten Geschäftstag bei der Bank ein-
gegangen. 
 
(2) Der Annahmeschluss für Zahlungsaufträge an einem Ge-
schäftstag ist Punkt 6. der „Allgemeinen Informationen zu Zah-
lungsdienstleistungen für Verbraucher“ zu entnehmen. 
 
(3) Zahlungsaufträge: Sofern kein in der Zukunft liegendes Durch-
führungsdatum vom Kunden mitgeteilt wird, erfolgt die Durchfüh-
rung taggleich, wenn die Datenbestände für den Zahlungsverkehr 
spätestens bis zum Annahmeschluss der Bank zur Bearbeitung 
vorliegen. Andernfalls erfolgt die Durchführung spätestens an dem 
Geschäftstag, der dem Tag der Datenübertragung durch den Auf-
traggeber folgt. Voraussetzung für die Durchführung ist eine aus-
reichende Kontodeckung (Guthaben oder Überziehungsmöglich-
keit). 
 
(4) Ergänzend gelten Z 39 und Z 39a AGB, in denen Überwei-
sungsaufträge geregelt sind. 
 
7. Haftung des Kunden als Verbraucher 
(1) Der Kunde, der Verbraucher ist, haftet für den gesamten Scha-
den eines nicht autorisierten Zahlungsvorgangs, welchen er der 
Bank durch die vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung der 
Sorgfaltspflichten gemäß Punkt 3.2. zugefügt hat. Ist die Verlet-
zung der Sorgfaltspflichten gemäß Punkt 3.2. auf leichte Fahrläs-
sigkeit des Kunden zurückzuführen, ist seine Haftung auf höchs-
tens € 50,– beschränkt. Hat der Kunde die Sorgfaltspflichten ge-
mäß Punkt 3.2 weder in betrügerischer Absicht noch vorsätzlich 
verletzt, sind bei einer allfälligen Schadensteilung zwischen dem 
Kunden und der Bank insbesondere die Art der personalisierten 
Sicherheitsmerkmale sowie die besonderen Umstände, unter de-
nen die missbräuchliche Verwendung des e-banking per easybank 
App stattgefunden hat, zu berücksichtigen. 
 
(2) War für den Kunden vor der Zahlung der Verlust oder Diebstahl 
des mobilen Endgeräts, auf welchem die easybank App installiert 
ist, oder die missbräuchliche Verwendung des e-banking per easy-
bank App nicht bemerkbar, haftet er bei leicht fahrlässiger Verlet-
zung der Sorgfaltspflichten gemäß Punkt 3.2. nicht. Der Kunde haf-
tet bei leicht fahrlässiger Verletzung der Sorgfaltspflichten gemäß 
Punkt 3.2 auch dann nicht, wenn die Bank den Verlust der persön-
lichen Identifikationsmerkmale verursacht hat. 
 
(3) Abweichend von Punkt 7. Absatz (1) haftet der Kunde nicht, 
wenn die Bank bei einer missbräuchlichen Verwendung des e-ban-
king per easybank App oder bei einer nicht autorisierten Zahlung 
über das e-banking per easybank App keine starke Kundenauthen-
tifizierung verlangt hat. Wurde ein nicht autorisierter Zahlungsvor-
gang in betrügerischer Absicht durch den Kunden ermöglicht, so 
haftet der Kunde unabhängig davon, ob die Bank eine starke Kun-
denauthentifizierung verlangt hat oder nicht. 
 
(4) Der Kunde haftet nicht, wenn der Schaden aus einer nicht au-
torisierten Nutzung des e-banking per easybank App nach Beauf-
tragung der Sperre gemäß Punkt 4. entstanden ist, es sei denn, 
der Kunde hat in betrügerischer Absicht gehandelt. 
 
8. Haftung gegenüber Unternehmern / Haftung des Kunden als 
Unternehmer 
Im Verhältnis zu Unternehmern wird § 68 ZaDiG zur Gänze abbe-
dungen; die Haftung der Bank für leicht fahrlässig verursachte 
Schäden ist ausgeschlossen. Für jene Schäden, die im Zusam-
menhang mit der Hard- oder Software des Kunden oder die durch 
das Nichtzustandekommen des Verbindungsaufbaues mit dem 
Rechenzentrum der Bank, oder die durch einen vorübergehenden 
Ausfall der Einrichtungen der Bank zur Abwicklung des e-banking 
per easybank App entstehen, sowie dann, wenn der Unternehmer 
die in Punkt 3. festgelegten Sorgfaltspflichten verletzt hat oder 
wenn der Unternehmer den in Punkt 3. enthaltenen empfohlenen 
Sicherheitsmaßnahmen nicht entsprochen hat, ist die Haftung der 
Bank unabhängig vom Grad ihres Verschuldens ausgeschlossen. 
Hat der Unternehmer die in Punkt 3. festgelegten Sorgfaltspflichten 
verletzt oder den in Punkt 3. enthaltenen empfohlenen Sicherheits-
maßnahmen nicht entsprochen, haftet er der Bank für den daraus 
resultierenden Schaden. 
 

9. Kündigung und vorzeitige Auflösung 
(1) Der Kunde ist berechtigt, die Vereinbarung über die Teilnahme 
am e-banking per easybank App jederzeit ohne Angabe von Grün-
den und ohne Kündigungsfrist zu kündigen. Nach Einlangen der 
Kündigung des Kunden wird die Bank die Möglichkeit zur Nutzung 
der easybank App sperren. 
 
(2) Die Bank ist berechtigt, die Vereinbarung über das e-banking 
per easybank App jederzeit unter Einhaltung einer Frist von zwei 
Monaten ohne Angabe von Gründen zu kündigen. Die Bank wird 
die Möglichkeit zur Nutzung der easybank App nach Ablauf der 
Kündigungsfrist sperren. 
 
(3) Sowohl der Kunde als auch die Bank sind berechtigt, die Ver-
einbarung über das e-banking per easybank App jederzeit bei Vor-
liegen eines wichtigen Grundes mit sofortiger Wirkung aufzulösen. 
 
(4) Die Beendigung der Vereinbarung über das e-banking per 
easybank App lässt die Geschäftsbeziehung (etwa Kontovertrag) 
sowie alle in ihrem Zusammenhang abgeschlossenen Vereinba-
rungen unberührt, falls der Kunde bzw. die Bank nicht gleichzeitig 
auch deren Beendigung erklären. 
 
10. Erklärungen und Kommunikation 
(1) Rechtsgeschäftliche Erklärungen, Mitteilungen und Informatio-
nen der Bank (nachfolgend gemeinsam „Erklärungen“) erhält der 
Kunde in einer mit ihm vereinbarten Kommunikationsform. Als 
Kommunikationsformen werden E-Mail und die Übermittlung ins e-
Postfach des Kunden zum e-banking unter Verständigung des 
Kunden vereinbart. Schließen der Kunde und die Bank Vereinba-
rungen über weitere Kommunikationsformen ab, bleibt deren Wirk-
samkeit von dieser Bestimmung unberührt; dies gilt auch für die 
Kommunikation über die easybank App. Die Wirksamkeit schriftli-
cher Erklärungen (auch bei Übermittlung per Post) bleibt ebenfalls 
unberührt.  
 
(2) Die Bank kann dem Kunden Erklärungen an die von ihm der 
Bank bekanntgegebene angegebenen E-Mail-Adresse übermit-
teln. Erklärungen der Bank, welche sie gegenüber dem Kunden per 
E-Mail an diese E-Mail-Adresse abgibt, sind daher wirksam. Auch 
der Kunde kann mit der Bank per E-Mail kommunizieren und per 
E-Mail wirksame Erklärungen abgeben; hierzu wird folgende E-
Mail-Adresse der Bank vereinbart:  
electronicbanking@easybank.at.  
Hat die Bank mit dem Kunden zuvor unter einer anderen E-Mail-
Adresse kommuniziert, kann der Kunde mit der Bank auch unter 
dieser von der Bank verwendeten E-Mail-Adresse kommunizieren 
und Erklärungen wirksam abgeben; dies gilt nicht, wenn der Kunde 
in einem E-Mail darauf hingewiesen wird, dass an diese E-Mail-
Adresse keine Antwort möglich ist („no-reply-Adressen“). 
 
(3) Bei einer Änderung seiner E-Mail-Adresse hat der Kunde der 
Bank seine neue E-Mail-Adresse unverzüglich bekannt zu geben; 
dies ist auch telefonisch unter +43 (0)5 70 05-500 möglich. Hat der 
Kunde der Bank seine geänderte E-Mail-Adresse nicht bekannt ge-
geben und erhält die Bank eine Information, dass die E-Mail-Ad-
resse nicht mehr aktuell ist, gelten Erklärungen der Bank als dem 
Kunden zugegangen, wenn sie die Bank sowohl an die letzte vom 
Kunden bekannt gegebene E-Mail-Adresse gesendet als auch ins 
e-Postfach des Kunden zum e-banking unter Verständigung des 
Kunden übermittelt hat; hat die Bank keine solche Information er-
halten, gelten Erklärungen der Bank als dem Kunden zugegangen, 
wenn sie die Bank an die letzte vom Kunden bekannt gegebene E-
Mail-Adresse gesandt hat. 
 
11. Änderung der Bedingungen über das e-banking per easy-
bank App 
(1) Änderungen dieser Bedingungen werden dem Kunden von der 
Bank mindestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt ihres Inkrafttretens angeboten; dabei werden die vom Ände-
rungsangebot betroffenen Bestimmungen und die vorgeschlage-
nen Änderungen dieser Bedingungen in einer dem Änderungsan-
gebot angeschlossenen Gegenüberstellung (im Folgenden „Ge-
genüberstellung“) dargestellt. Das Änderungsangebot wird dem 
Kunden mitgeteilt. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, 
wenn vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein 
schriftlicher oder in einer mit dem Kunden vereinbarten Weise 
elektronisch (z. B. per E-Mail) erklärter Widerspruch des Kunden 
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bei der Bank einlangt. Die Bank wird den Kunden im Änderungs-
angebot darauf aufmerksam machen, dass sein Stillschweigen 
durch das Unterlassen eines schriftlichen oder in einer mit dem 
Kunden vereinbarten Weise elektronisch erklärten Widerspruchs 
als Zustimmung zu den Änderungen gilt, sowie dass der Kunde, 
der Verbraucher ist, das Recht hat, sowohl die Vereinbarung über 
das e-banking per easybank App als auch Rahmenverträge für 
Zahlungsdienste (z. B. Kontoverträge), zu denen das e-banking 
per easybank App vereinbart ist, vor Inkrafttreten der Änderungen 
kostenlos fristlos zu kündigen. Außerdem wird die Bank die Ge-
genüberstellung sowie die vollständige Fassung der neuen Bedin-
gungen für das e-banking per easybank App auf ihrer Internetseite 
veröffentlichen und dem Kunden auf sein Ersuchen die vollstän-
dige Fassung der neuen Bedingungen übersenden; auch darauf 
wird die Bank im Änderungsangebot hinweisen. 
 
(2) Die Mitteilung an den Kunden über die angebotenen Änderun-
gen kann in jeder Form erfolgen, die mit ihm vereinbart ist. Solche 
Formen sind auch die Übermittlung des Änderungsangebots samt 
Gegenüberstellung  
(i) per E-Mail an die vom Kunden bekannt gegebene E-Mail-Ad-
resse und  
(ii) die Übermittlung an das für die Vereinbarung über das e-ban-
king für den Kunden eingerichtete e-Postfach, wobei der Kunde 
über das Vorhandensein des Änderungsangebots in seinem e-
Postfach auf die mit ihm vereinbarte Weise (SMS, E-Mail, Post o-
der sonst vereinbarte Form) informiert werden wird. 
 

(3) Die Änderung von Leistungen der Bank durch eine Änderung 
dieser Bedingungen nach Punkt 11. Absatz (1) ist auf sachlich ge-
rechtfertigte Fälle beschränkt; eine sachliche Rechtfertigung liegt 
dann vor,  
(i) wenn die Änderung durch eine Änderung der für Zahlungs-
dienste sowie ihre Abwicklung maßgeblichen gesetzlichen Bestim-
mungen oder durch Vorgaben der Finanzmarktaufsicht, der Euro-
päischen Bankenaufsichtsbehörde, der Europäischen Zentralbank 
oder der Österreichischen Nationalbank erforderlich ist, (ii) wenn 
die Änderung durch die Entwicklung der für Zahlungsdienste sowie 
ihre Abwicklung maßgeblichen Judikatur erforderlich ist,  
(iii) wenn die Änderung die Sicherheit des Bankbetriebs oder die 
Abwicklung der Geschäftsverbindung mit dem Kunden zum e-ban-
king per easybank App fördert,  
(iv) wenn die Änderung zur Umsetzung technischer Entwicklungen 
oder zur Anpassung an neue Programme zur Nutzung mobiler 
Endgeräte oder der App erforderlich ist,  
(v) wenn die Änderung durch eine Änderung der gesetzlichen Best-
immungen für die Erteilung von Aufträgen und für die Abgabe von 
Erklärungen über die easybank App erforderlich ist,  
(vi) wenn die Änderung durch eine Änderung der gesetzlichen 
Bestimmungen für jene Bankgeschäfte, welche der Kunde über die 
easybank App abwickeln kann, erforderlich ist.  
 
Die Einführung von Entgelten und die Änderung vereinbarter Ent-
gelte durch eine Änderung dieser Bedingungen sind ausgeschlos-
sen. 
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Risiken bei der Verwendung von E-Mails 
 

 

• Im Internet kann nicht sichergestellt werden, dass die übertragenen Informationsinhalte unverändert und vollständig übermittelt wer-
den (Gefahr des Datenverlustes). 

• E-Mails und E-Mail Adressen müssen nicht von jener Person stammen, unter deren Namen sie versendet werden. Jedermann kann 
eine E-Mail Adresse unter fremden Namen anlegen (Probleme bei der Identitätsprüfung). 

• Grundsätzlich gibt es bei der Nutzung des Internets keine Verfügbarkeitsgarantie, d.h. das weltweit nutzbare Internet kann ausfallen 
oder gestört werden. Die diesbezügliche bankexterne organisatorische und technische Infrastruktur liegt nicht im Verantwortungsbe-
reich der Bank. Daher kann von der Bank bei derartigen Ausfällen oder Störungen, die ohne ihr eigenes Verschulden auftreten, keine 
Haftung übernommen werden. 

• Bitte achten Sie darauf, Ihren Computer hinsichtlich Risiken aus dem Internet abzusichern, insbesondere eine Firewall und 
einen aktuellen Virenschutz zu verwenden und diese am aktuellen Stand zu halten!  

 

 

 


